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				Vorwort

				Ohne Hilfe geht es nicht. Wenn ein Angehöriger sein Leben nicht mehr allein meistern kann, dann gilt dieser Satz auch für seine Verwandten. Außer ein paar Spezialisten kommt jeder Mensch völlig unvorbereitet in die Situation, Betreuer zu werden oder bei der Wahl des richtigen Betreuers zu helfen, ohne auch nur ungefähr sagen zu können, welche Aufgaben dies umfasst.

				Der stern-Ratgeber „Betreuung von Angehörigen“ bietet genau die Hilfe, die Sie brauchen. Er gibt Antworten auf alle wesentlichen Fragen, die sich Ihnen im Hinblick auf das Betreuungsrecht stellen: Wer kann Betreuer werden? Was gehört zu den Aufgaben? Welche Rechte verbleiben beim Betreuten? Wann kann man als Betreuer mit dem Gesetz in Konflikt kommen? Welche Kosten kommen auf Sie zu?

				Wie es stets unser Bemühen in der erfolgreichen stern-Ratgeber-Reihe ist, soll dieses Buch Ihnen den ohnehin nicht leichten Einstieg in ein komplexes, emotional belastendes Thema erleichtern und Sie befähigen, Ihre Rechte und Pflichten zu kennen. Der Ratgeber als Helfer in der Not. Denn: Ohne Hilfe geht es nicht.

				Frank Thomsen

				Chefredakteur stern.de

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 1

				

				Voraussetzungen der Betreuung

				Rechtliche Vertretung

				Der Begriff „Betreuung“ im Sinne von „sich um jemanden kümmern“ umfasst zunächst einmal eine Reihe von Sozial- und Dienstleistungen. Anders als bei Kindern und Jugendlichen bezieht sich die Betreuung von Erwachsenen auf im Einzelfall notwendige Tätigkeiten wie die Vermögensverwaltung, die Beantragung von Sozialleistungen, den Abschluss von Mietverträgen sowie die Organisation von Pflegeleistungen, Therapien, Haushaltsführung, Nahrungszubereitung und weiteren Leistungen. Die Betreuung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist die „rechtliche Vertretung“ des Betreuten, der Betreuer organisiert die tatsächliche Betreuung, führt sie aber in der Regel nicht selbst aus.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						unter welchen Voraussetzungen eine Betreuung im Sinne der rechtlichen Vertretung des Betreuten erforderlich ist,

						wie sich rechtliche und tatsächliche Betreuung zueinander verhalten.

				

				

				Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 1901 BGB den „Umfang der Betreuung“ und die „Pflichten des Betreuers“: „Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen.“

				Regelungen im BGB

				Ein Betreuer wird immer nur für notwendige, erforderliche Aufgaben bestellt. Bei seiner Tätigkeit ist er sehr eng an den Willen und die Wünsche des Betreuten gebunden, er kann nicht frei nach eigenen Vorstellungen schalten und walten. Das BGB klärt dies unmissverständlich: „Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.“

				Krankheitsbedingte Voraussetzungen beim Betroffenen

				Der Gesetzgeber hat sehr genau festgelegt, unter welchen Voraussetzungen ein Betreuer für eine erkrankte Person bestellt werden muss. Mithilfe von Sachverständigen klären die Gerichte relativ aufwändig, ob alle notwendigen Voraussetzungen gegeben sind und für welche „Aufgabenkreise“ eine Betreuung erforderlich ist.

				Nicht jede Krankheit führt zu Betreuung

				Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer immer nur für einen erkrankten Menschen. Entscheidend ist dabei immer, dass aufgrund der Erkrankung ein selbstverantwortliches Handeln in genau definierten wesentlichen Bereichen des Lebens nicht mehr möglich ist. Eine Pflegebedürftigkeit allein reicht hier nicht aus. Auch ein schweres körperliches Gebrechen bildet allein keine ausreichende Voraussetzung für eine Betreuung. Anzeichen einer Demenzerkrankung wie Vergesslichkeit können ebenso wenig eine Betreuung rechtfertigen, wenn der Betroffene noch „Herr seiner Sinne“ ist. Wer sterbenskrank darniederliegt, aber in Zusammenarbeit mit Verwandten und Freunden seine Angelegenheiten selber regeln kann, wird von jedem verantwortungsbewussten Betreuungsrichter als mündiger Bürger respektiert und nicht unter Betreuung gestellt.

				Selbstbestimmtes Leben

				Das Ziel des Betreuungsrechts ist darauf gerichtet, dem Betreuten so weit wie möglich ein „selbstbestimmtes Leben“ zu ermöglichen. Ein Betreuer hat daher auch nicht seine eigenen Vorstellungen vom Leben in die Tat umzusetzen, sondern den Willen des Betreuten, der sich aus Gesprächen ergibt oder aus Dokumenten (Briefe, Schriftstücke, Verträge, Versicherungen, Überweisungen) abzuleiten ist. Ein Richter kann eine Betreuung immer nur für bestimmte Aufgabenkreise anordnen, wenn sie erforderlich ist.

				Die Voraussetzungen einer Betreuerbestellung

				Vor der Bestellung eines Betreuers ist im Einzelfall zu prüfen, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

				
						Die Person muss volljährig sein (bei minderjährigen Kindern tragen ja die Erziehungsberechtigten die Verantwortung als gesetzlich Sorgeberechtigte),

						sie muss psychisch, körperlich, seelisch oder geistig erkrankt sein und aufgrund dessen

						nicht in der Lage sein, ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder zum Teil selbst zu besorgen.

				

				
				FALLBEISPIEL

				Nach einem übermütigen Kopfsprung in ein viel zu seichtes Gewässer wird der 16-jährige Robert Stark an einem warmen Sommertag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Operationen und Reha sind unvermeidlich, dennoch bleibt Robert aufgrund einer Querschnittlähmung an den Rollstuhl gefesselt, nur mühsam erlernt der leichtsinnige Taucher wieder das Sprechen.

				Eine Meldung der Klinik an das Betreuungsgericht bleibt folgenlos, denn das Gericht erkennt, dass die Eltern als Erziehungsberechtigte für Robert die Verantwortung tragen. Robert kann nur langsam denken und mühsam sprechen, er kann keinen Beruf erlernen oder ausüben. Seine Eltern sorgen für ihn zu Hause.

				Nach dem 18. Geburtstag ist – trotz der elterlichen Fürsorge – eine rechtliche Betreuung erforderlich, denn nun endet das gesetzliche Sorgerecht der Eltern. Vor dem 18. Geburtstag vergewissert sich der Betreuungsrichter bei den Eltern, ob sie weiterhin für Robert sorgen. Die Eltern schreiben, dass sie das selbstverständlich tun werden, beide sind sich einig, dass der Vater die rechtliche Betreuung übernehmen soll. Das Betreuungsgericht bestellt den Vater als Betreuer.

				Als Robert 52 Jahre alt ist, stirbt der Vater im Alter von 83 Jahren. Die Mutter übernimmt nun zusätzlich zur Pflege auch die Betreuung, doch im Alter von 88 Jahren – Robert ist gerade 61 Jahre alt geworden – wird sie selbst zum Pflegefall. Die Klinik, die Roberts Mutter behandelt, informiert nach Rücksprache mit dem Hausarzt der Familie das Betreuungsgericht. Jetzt kümmert sich das Gericht erneut um die Betreuung, und zwar für Robert und seine Mutter. Nahe Verwandte gibt es nicht. Der Richter prüft, ob Roberts Mutter eine Vorsorgevollmacht errichtet hat. Das ist jedoch nicht der Fall, und so entscheidet der Richter über eine Betreuung für Mutter und Sohn und wählt einen geeigneten Betreuer aus.

				

				Psychische, geistige, seelische, körperliche Erkrankungen

				Medizinische Indikation

				Das Betreuungsgesetz bestimmt sehr klar, dass Betreuung zunächst nur dann möglich ist, wenn die Unfähigkeit einer Person zur Besorgung ihrer Angelegenheiten auf einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung beruht. Mindestens eine dieser vier medizinischen Voraussetzungen einer Betreuerbestellung ist von Gesetzes wegen unabdingbar. Das Betreuungsgericht stellt immer zuerst fest, ob eine medizinische Voraussetzung gegeben ist.

				Demenz

				Psychische Krankheiten sind körperlich nicht begründbare (endogene) Psychosen oder seelische Störungen als Folge von Krankheiten (zum Beispiel Hirnhautentzündung) oder äußeren Verletzungen des Gehirns (zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall, Sturz oder einem schweren Arbeitsunfall). Zu dieser Kategorie zählen auch verschiedene Formen der Altersdemenz oder von Anfallsleiden („exogene Psychosen“) wie Epilepsien.

				Sucht

				Suchtkrankheiten (Alkohol- oder Drogenabhängigkeit) stellen dann eine psychische Erkrankung im Sinne des Betreuungsrechts dar, wenn die Sucht in ursächlichem Zusammenhang mit einer geistigen Erkrankung steht oder eine solche zur Folge hat (zum Beispiel Korsakow-Syndrom: Gedächtnisstörungen bei chronischen Alkoholikern).

				Neurose

				Zu den psychischen Erkrankungen zählen auch Neurosen und Persönlichkeitsstörungen, wenn sie einen entsprechenden Schweregrad erreichen.

				Hirnschädigung

				Geistige Behinderungen, die eine Betreuung erforderlich machen, können angeboren sein oder durch Hirnschädigung (zum Beispiel in Folge von Sauerstoffmangel während der Geburt oder in Folge eines Unfalls) entstanden sein. Ein Betreuer wird jedoch frühestens am 18. Geburtstag des Betroffenen bestellt.

				Bleibende psychische Beeinträchtigungen als Folge psychischer Erkrankungen können eine Betreuung notwendig machen. Dies gilt auch ganz besonders für psychische Erkrankungen, die auf Degenerationen im Alter zurückzuführen sind.

				Blindheit und Taubheit

				Besonderheiten für die Betreuerbestellung gelten bei rein körperlichen Behinderungen. Bei Blindheit oder Taubheit darf das Gericht einen Betreuer nur auf Antrag des Betroffenen bestellen. Denn lediglich blinde oder taube Menschen sind ja geistig in vollem Umfang leistungsfähig und in der Lage, per Vorsorgevollmacht für eine vertraute Person eine Betreuung überflüssig zu machen.

				Die Unfähigkeit zur Besorgung der eigenen Angelegenheiten

				Jeder Mensch hat eine ganze Reihe von rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Ein Mieter hat sich um seine Wohnung, sein Mietverhältnis und die vereinbarten Mietzahlungen zu kümmern. Ein Hauseigentümer hat dagegen andere Pflichten, er muss etwa Grundsteuer und Gebäudeversicherung bezahlen und notwendige Reparaturen an der Immobilie in Auftrag geben. Ein Unternehmer wiederum hat sich um die Geschäfte seiner Firma sowie Lohn- und Steuerzahlungen zu kümmern.

				Nachlässigkeiten

				Allgemein gilt, dass jeder Mensch für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist und dafür zu sorgen hat, dass andere Menschen vor vermeidbaren Erkrankungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Ansteckungen) bewahrt werden. Wenn ein erkrankter Mensch seine rechtlichen Angelegenheiten aufgrund der Erkrankung nicht mehr selbst regeln kann, ist eine weitere Voraussetzung zur Bestellung eines Betreuers erfüllt. Bloße Nachlässigkeiten (säumige Zahlung von Rechnungen, mangelnde Arztbesuche) bilden jedoch keine Basis für die Bestellung eines Betreuers.

				Die Erforderlichkeit der Betreuung

				Betreuung nur für notwendige Aufgaben

				Ein Gericht kann eine Betreuung nur anordnen, wenn und soweit sie erforderlich ist. Es muss ein Fürsorgebedürfnis für einen Menschen bestehen, der unfähig ist, konkrete wichtige Angelegenheiten selbst zu regeln. Weil jede Anordnung einer Betreuung einen schwerwiegenden Eingriff in die Lebensbereiche des Betreuten bedeutet, muss das Gericht die Notwendigkeit der Betreuerbestellung, den Umfang des Aufgabenkreises des Betreuers sowie die Dauer und Auswirkungen der Betreuung genau feststellen.

				Ein Betreuungsgericht kann die Bestellung eines Betreuers nur für notwendige Aufgaben anordnen. Bestehen andere Möglichkeiten der Hilfe – ist beispielsweise ein Familienangehöriger ebenso gut wie ein Betreuer in der Lage, bestimmte Angelegenheiten zu regeln –, so ist eine Betreuung nicht erforderlich.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 2

				

				Die Akteure und ihre Aufgaben bei der Bestellung eines Betreuers

				Obwohl die Betreuung ein „selbstbestimmtes Leben“ ermöglichen soll, wird sie von Betroffenen und Verwandten heute häufig noch genauso argwöhnisch betrachtet wie die frühere vielfach kritisierte „Entmündigung“ (die 1992 mit dem Betreuungsgesetz abgeschafft wurde). Der Argwohn ist allerdings meist unbegründet. Betreuungsrichter, Sachverständige, Betreuungsbehörde, Verfahrenspfleger und andere Beteiligte – nicht zuletzt die Angehörigen – sorgen regelmäßig dafür, dass der Wille und das Wohl einer betreuten Person realisiert werden.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						welche Aufgaben das Betreuungsgericht hat,

						was Sachverständige und Gutachter zu tun haben,

						wo die „Betreuungsbehörde“ zu finden ist,

						in welchen Fällen ein „Verfahrenspfleger“ bestellt wird.

				

				

				Betreuungsgericht

				Entscheidungen

				Federführend bei der Bestellung eines Betreuers für volljährige Personen mit gesundheitlichen Problemen ist das Betreuungsgericht. Dieses Gericht darf nicht (mehr) mit dem Vormundschaftsgericht verwechselt werden, das bis 2009 auch die Aufgaben des Betreuungsgerichts erledigte und jetzt ausschließlich für minderjährige Kinder zuständig ist. Das Betreuungsgericht

				
						prüft, ob überhaupt eine Betreuung für eine bestimmte Person erforderlich ist,

						definiert den Umfang der notwendigen Betreuung mit „Aufgabenkreisen“,

						entscheidet über die Notwendigkeit eines „Einwilligungsvorbehalts“,

						wählt Betreuer aus und überträgt ihnen je nach Eignung Aufgabenkreise,

						berät, begleitet und beaufsichtigt die Betreuer,

						entscheidet über genehmigungsbedürftige Aktivitäten eines Betreuers und

						entscheidet über die Aufhebung einer Betreuung.

				

				Ärzte als Sachverständige

				Da Richter Fachleute für Paragrafen, nicht aber für Krankheiten sind, sind sie auf Ärzte angewiesen, die in der Lage sind, den Gesundheitszustand von erkrankten Personen zu ermitteln und exakt in einem Gutachten darzulegen. Vor der Entscheidung über eine Betreuung steht daher immer die ärztliche Feststellung einer Krankheit oder Behinderung.

				In aller Regel geben die Richter ein Gutachten nach freiem Ermessen bei einem Amtsarzt, einem Gesundheitsarzt (des Gesundheitsamtes) oder einem Facharzt für Psychiatrie und/oder Neurologie in Auftrag. Der Sachverständige muss jedoch zumindest ein in der Psychiatrie erfahrener Arzt sein. Da die Richter sich unnötige Auseinandersetzungen ersparen wollen, achten sie darauf, dass das Sachverständigengutachten nicht wegen fehlender Fachkompetenz des Gutachters angegriffen werden kann.

				Gutachten zur Beweisaufnahme

				Im Rahmen des Gerichtsverfahrens zur Betreuerbestellung stellt die Einholung eines Gutachtens einen Teil der „Beweisaufnahme“ dar. Es liefert die notwendige Grundlage für die Entscheidung des Richters, ob bei einem Patienten die krankheitsbedingte Voraussetzung für die Anordnung einer Betreuung vorliegt oder nicht.

				Falls ein ärztliches Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) existiert, aus dem sich bereits ergibt, ob und inwieweit bei einem Patienten die Voraussetzungen für die Betreuerbestellung gegeben sind, darf das Gericht auch dieses Gutachten verwenden. Gutachten des MDK dienen in aller Regel der Begründung oder Ablehnung von Therapien oder zur Ermittlung einer Pflegebedürftigkeit, nicht aber zur Feststellung betreuungsrechtlicher Voraussetzungen. Es kommt daher häufig vor, dass ein Gericht ein Gutachten des MDK zwar auswertet, aber sodann ein weiteres Sachverständigengutachten einholt.

				Sekundärgutachten unzulässig

				Der Sachverständige muss den Betroffenen persönlich untersuchen oder befragen. Er darf nicht zur Feststellung der Betreuungsbedürftigkeit auf der Basis der Aktenlage und bereits vorliegender Gutachten ein „Sekundärgutachten“ erstellen. Ein Sachverständiger darf zwischen der Untersuchung des Betroffenen und der Erstellung des Gutachtens nur einige Wochen verstreichen lassen, denn sonst kann sein Gutachten nicht den aktuellen Gesundheitszustand des Betroffenen wiedergeben.

				Ist der Gutachter vom Gericht bestimmt, darf er seinen Auftrag nicht ohne Zustimmung des Gerichts einem anderen Gutachter übertragen. Manchmal braucht auch ein hochspezialisierter Sachverständiger einen weiteren Experten mit sehr speziellen Kenntnissen und Erfahrungen, um eine korrekte Diagnose stellen zu können. Ein Sachverständiger, der andere Fachleute zur Erstellung des Gutachtens hinzuzieht, darf sich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern muss im Gutachten angeben, wer an dem Werk mitgewirkt hat.

				Die Betreuungsbehörde

				Teil des Jugend-, Sozial- oder Gesundheitsamtes

				Nach dem Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz – BtBG) haben die Flächenländer in ihren Ausführungsgesetzen überwiegend den Landkreisen und den kreisfreien Städten die Aufgabe der Betreuungsbehörde übertragen, in den Stadtstaaten wurden unterschiedliche Lösungen gefunden. Die „Betreuungsstelle“ (Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) oder „Betreuungsbehörde“ (Brandenburg, Sachsen-Anhalt) ist zum Teil beim Jugendamt, zum Teil auch beim Sozialamt oder Gesundheitsamt zu finden.

				Die Betreuungsbehörde darf nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn weder eine natürliche Person noch ein Betreuungsverein zur Übernahme der Betreuung zur Verfügung steht. Innerhalb der Behörde wird die Ausführung der Betreuung einem Mitarbeiter übertragen. Die Betreuungsbehörde

				
						berät und unterstützt die Betreuer,

						bildet Betreuer fort,

						versucht, Personen als Betreuer für die Betreuungsvereine zu gewinnen,

						nimmt öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen vor,

						unterstützt das Betreuungsgericht und schlägt diesem geeignete Betreuer vor,

						ist Beteiligte eines Betreuungsverfahrens und führt den Betroffenen notfalls zwangsweise zur ärztlichen Begutachtung vor,

						leitet nach eigenem Ermessen Anregungen Dritter (zum Beispiel eins Nachbarn) hinsichtlich einer möglicherweise notwendigen Betreuung an das Gericht weiter.

				

				Der Verfahrenspfleger

				Anhörungen und Anträge

				In der Regel bestellt das Betreuungsgericht im Zuge der Entscheidung über die Betreuung einer bestimmten Person einen Verfahrenspfleger. Der Verfahrenspfleger hat die Aufgabe, vor dem Betreuungsgericht die Interessen des Betroffenen zu vertreten, er kann an den Anhörungen teilnehmen, Anträge stellen und auch Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Gerichts einlegen.

				Rechtsanwalt

				In etwa zwei Dritteln aller Fälle bestellt das Gericht einen Rechtsanwalt als Verfahrenspfleger (auf die Auswahl eines Verfahrenspflegers kann die Person, deren Betreuungsbedürftigkeit geprüft wird, keinen Einfluss nehmen). Das Betreuungsgericht kann aber auch jede andere geeignete Person zum Verfahrenspfleger bestellen: zum Beispiel einen Mitarbeiter der Betreuungsbehörde oder eines Betreuungsvereins, einen ehemaligen Notar oder Sozialarbeiter.

				Das Betreuungsgericht muss für den Betroffenen möglichst bald, auf jeden Fall in einem angemessenen Zeitraum vor einer Entscheidung, einen Verfahrenspfleger bestellen, „wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist“. Dies ist der Fall, wenn das Gericht von der persönlichen Anhörung des Betroffenen absehen will, weil

				
						der Betroffene verständigungsunfähig ist,

						die Anhörung seine Gesundheit gefährden würde,

						die geistigen Fähigkeiten des Betroffenen derart gemindert sind, dass er seine Interessen selbst nicht mehr ausreichend wahrnehmen kann.

				

				Die Bestellung des Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn der Betroffene bereits von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten (zum Beispiel einem sachkundigen Verwandten) vertreten wird. Der Verfahrenspfleger selbst ist „Beteiligter des Verfahrens“. Die Verfahrensfähigkeit des Betroffenen wird dadurch nicht berührt.

				Unabhängigkeit

				Der Verfahrenspfleger ist zu den Terminen zu laden, ihm ist rechtliches Gehör zu gewähren, das Sachverständigengutachten (auf dessen Basis das Gericht entscheidet) ist ihm zuzuleiten und die Entscheidung ist ihm mitzuteilen. Er ist vom Betreuer des Betroffenen unabhängig. Er hat die Aufgabe, dem Betroffenen Beistand zu leisten, und zwar in dessen objektivem Interesse. Er muss den Betroffenen nach der Bestellung persönlich aufsuchen und mit ihm die Angelegenheit besprechen. Seine Bestellung endet mit der Aufhebung der Verfahrenspflegschaft, dem Verfahrensabschluss oder der Rechtskraft der Entscheidung.

				Bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen hat er wichtige Aufgaben. Der Verfahrenspfleger wird in besonderem Maße die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen prüfen, Alternativen vorschlagen und vorliegende ärztliche Zeugnisse kritisch prüfen.

				Der Verfahrenspfleger erhält eine Vergütung und einen Aufwendungsersatz. Ein Unterbringungs-Verfahrenspfleger erhält eine Stundenvergütung aus der Staatskasse, und zwar auch dann, wenn der Untergebrachte vermögend ist. Dem vermögenden Betroffenen wird dies jedoch in Rechnung gestellt werden.

				Rechtsanwälte

				Jede Person, die vor der Betreuung steht oder bereits betreut wird, kann einen Anwalt damit beauftragen, ihre Interessen vor dem Betreuungsgericht zu vertreten. Es bietet sich an, einen Anwalt zu beauftragen, der sich in der Thematik Betreuung gut auskennt und selbst Erfahrung mit Betreuungen gesammelt hat.

				Fehler und Probleme

				Ein Rechtsanwalt, der im Auftrag einer betreuten Person oder seiner Familie gegen eine Betreuung vorgehen soll, sucht immer nach Fehlern, die vor oder während der Begutachtung oder im Gutachten selbst zu finden sind. Er wird daher nicht damit einverstanden sein, wenn ihm anstelle eines Gutachtens nur eine „Kurzdarstellung“, ähnlich einem Arztattest, als Entscheidungsgrundlage des Gerichts präsentiert wird. Jeder gute Anwalt wird ein unzulängliches „Gutachten“ und seine Mängel nach allen Regeln der Kunst zerpflücken. Er wird deutlich machen, dass der Gutachter Tatsachen, Äußerungen und Verhaltensweisen des Betroffenen aufzeigen muss, aus denen er Schlussfolgerungen zieht. Die Schlussfolgerungen eines Sachverständigen müssen auch „nachvollziehbar“ sein, da sonst das Gericht das Gutachten nicht verwerten kann. Auch hier können kompetente Anwälte ansetzen, um eine Betreuerbestellung anzugreifen.

				
				EXPERTENTIPP

				Es spielt keine Rolle, ob der Betreute selbst oder seine Angehörigen eine Betreuung zu Fall bringen wollen, im Einzelfall kommt es immer darauf an, nachzuweisen, dass bei der Bestellung eines Betreuers etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist oder eine der unabdingbaren Voraussetzungen für eine Betreuung nie gegeben war oder inzwischen entfallen ist.

				In der Praxis ist es jedoch außerordentlich schwierig, eine einmal beschlossene Betreuung wieder loszuwerden. Vollständige Akten und exakte Aufzeichnungen helfen einem Rechtsanwalt, einen Antrag auf Aufhebung der Betreuung gut zu begründen. 

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 3

				

				Das gerichtliche Verfahren zur Betreuerbestellung

				Auf Antrag einer Person, die glaubt, auf Betreuung angewiesen zu sein, oder auf Anregung von Dritten – Ärzten, Verwandten, Nachbarn, sozialen Diensten, Vermieter – kann das Betreuungsgericht ein Verfahren zur Bestellung eines Betreuers eröffnen. Während des Verfahrens muss das Gericht eine möglicherweise auf Betreuung angewiesene Person anhören. Erst dann kommt es zur Entscheidung über die Betreuung und zur Auswahl eines Betreuers.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wer einen Antrag auf Betreuung stellen kann,

						wer eine Betreuung anregen kann,

						wie die Anhörung des Betroffenen verläuft,

						nach welchen Kriterien das Betreuungsgericht Betreuer aussucht,

						in welchen Fällen die „Betreuungsbehörde“ (der Stadt oder des Landkreises) zum Betreuer bestellt werden kann.

				

				

				Die Antragsberechtigung

				Jeder Bürger kann selbst einen Antrag auf Bestellung eines Betreuers für sich stellen. Dies gilt selbst dann, wenn er geschäftsunfähig ist. Verzichtet ein Bürger auf die Begutachtung durch einen Sachverständigen, muss das Gericht kein Gutachten einholen, in diesem Fall genügt ein „ärztliches Zeugnis“ über die Betreuungsbedürftigkeit. Nur dann, wenn die Einholung eines Sachverständigengutachtens im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenkreises des Betreuers verhältnismäßig sein sollte, wird das Gericht ein Gutachten in Auftrag geben.

				Beschwerde nicht in jedem Fall

				Hat ein Bürger selbst den Antrag auf Betreuung gestellt, können „Dritte“ – zum Beispiel Verwandte oder Freunde – in der Regel dagegen keine Beschwerde erheben. Das Beschwerderecht Dritter ist in diesem Fall eingeschränkt.

				Im Gegensatz zu einer möglicherweise betreuungsbedürftigen Person haben „Dritte“ kein Antragsrecht. Verwandte, Freunde, Nachbarn, die Polizei und soziale Dienste können beim zuständigen Gericht nur eine „Anregung“ auf Bestellung eines Betreuers einreichen. Das Betreuungsgericht muss dann den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und kann ein Verfahren einleiten oder dies aus guten Gründen nicht tun.

				Zuständig für das Betreuungsverfahren ist jenes Betreuungsgericht, in dessen Zuständigkeitsbereich ein Bürger „seinen gewöhnlichen Aufenthalt“ im Inland hat. Dies gilt für Deutsche ebenso wie für ausländische Mitbürger. Der „gewöhnliche Aufenthalt“ wird durch ein längeres Verweilen begründet, er liegt an dem Ort, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung ist. Zuständig ist im Regelfall das Amtsgericht, in Baden-Württemberg teilweise der „Bezirksnotar“.

				Amtsermittlung

				Für das Betreuungsverfahren selbst gilt der „Amtsermittlungsgrundsatz“. Das Gericht muss den Sachverhalt selbst ermitteln und kann hier nach „freiem Ermessen“ vorgehen. Das bedeutet, dass Personen, die einen Antrag stellen oder anregen, keinen Anspruch darauf haben, dass ein bestimmter Gutachter bestellt wird oder Angehörige und Ärzte zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Verfahrens angehört werden. Das Gericht entscheidet frei, wie es ermittelt (wird aber gut begründete Anregungen – zum Beispiel Hinweise auf im besonderen Fall geeignete Gutachter – aufgreifen).

				Betreuerbestellung im Interesse Dritter

				Nur in Ausnahmefällen ist die Bestellung eines Betreuers im Interesse von Dritten möglich. Dies geschieht nur dann, wenn Willenserklärungen von Dritten sonst nicht wirksam werden würden.

				
				FALLBEISPIEL

				Ein Vermieter möchte wegen Eigenbedarfs einem geschäftsunfähigen Mieter kündigen. Da der Mieter nicht geschäftsfähig ist, ist ihm gegenüber keine gültige Kündigung möglich, auch wenn sie nachweislich an seiner Wohnung ankommt. Ein Vermieter kann daher die Bestellung eines Betreuers anregen, um sicherzustellen, dass der gesetzliche Vertreter einer betreuten Person die Kündigung entgegennehmen kann. 

				

				Die Anhörung im Betreuungsverfahren

				Persönliche Anhörung durch den Richter

				Eine Person, die in Zukunft betreut werden soll, muss im Gerichtsverfahren zur Bestellung eines Betreuers grundsätzlich persönlich angehört werden. Sie ist nicht verpflichtet, irgendwelche Angaben zu machen, zumal dies in vielen Fällen (schwere Demenzerkrankungen, Koma) gar nicht möglich ist. Wer betreut werden soll, kann verlangen, dass der Richter zu einem bestimmten Termin in seine Wohnung oder an einen anderen geeigneten Ort kommt. Umgekehrt ist auch ein Widerspruch gegen eine Anhörung in der Wohnung möglich. Auch die Forderung, dass eine Person des Vertrauens während der Anhörung durch den Richter anwesend ist, ist zulässig. Erscheint die Person nicht zum Anhörungstermin, verschiebt sich das Verfahren um einige Wochen.

				Die Anhörung muss grundsätzlich durch den Richter erfolgen, der die Sache entscheidet. Denn bei der Anhörung soll der Richter sich vom Betroffenen einen Eindruck machen. Es ist ja festzustellen, ob eine Betreuung überhaupt erforderlich ist und wenn ja, in welchem Umfang. Der Richter stellt auch fest, ob eine Person künftige Mitteilungen über das Verfahren verstehen kann. Denn der Betroffene ist über den weiteren Verlauf des Verfahrens zu unterrichten. Genau dies ist aber gar nicht möglich, wenn eine Person, die eine Betreuung bitter notwendig hat, nichts verstehen kann.

				Eine Anhörung ist entbehrlich, wenn es dadurch zu einem erheblichen gesundheitlichen Nachteil für die Person kommen würde, über deren Betreuung zu entscheiden ist. Ist eine Person nicht in der Lage, ihren Willen kundzutun, bestellt das Gericht einen Verfahrenspfleger. Gleiches gilt, wenn die Bestellung eines Betreuers zur Besorgung sämtlicher Angelegenheiten einer erkrankten Person ansteht.

				
				EXPERTENTIPP

				Die Bestellung eines Verfahrenspflegers, der vom Gericht gewählt wird, lässt sich vermeiden. Sorgen Angehörige dafür, dass eine erkrankte Person, über deren Betreuung zu entscheiden ist, durch einen Rechtsanwalt oder eine andere geeignete Person vertreten wird, so ist die Bestellung eines Verfahrenspflegers nicht erforderlich.

				

				Beteiligung Angehöriger

				Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Betreuungsgericht nach eigenem Ermessen auch nahen Angehörigen Gelegenheit zur Äußerung geben. Nahe Angehörige können der Ehegatte, die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, eheliche oder nicht eheliche Kinder sein. Die Beteiligung der Angehörigen bei der Anhörung hat im Interesse des Betroffenen zu erfolgen. Die Anhörung von nahen Angehörigen ist entbehrlich, wenn

				
						der Betroffene ausdrücklich widerspricht,

						durch die Anhörung kein weiterer Beitrag zur Sache zu erwarten ist,

						die Anhörung das Verfahren erheblich verzögern würde,

						Unerreichbarkeit vorliegt oder

						die Anhörung dem Dritten gesundheitliche Schäden zufügen würde.

				

				Im Regelfall erfolgt die Anhörung schriftlich. Meist teilt das Gericht den Sachverhalt kurz mit und setzt eine Frist von im Regelfall zwei bis drei Wochen.

				
				EXPERTENTIPP

				Im Gerichtsverfahren, das der Bestellung eines Betreuers vorangeht, können Familienangehörige einer erkrankten Person, über deren Betreuung zu entscheiden ist, eine ganze Menge tun, um die Meinungsbildung des Gerichts zu beeinflussen. Durch die sachgerechte Darlegung der familiären Situation des Erkrankten und durch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, können sie sich selbst als Betreuer empfehlen (sofern sie dies wollen).

				Häufig können Angehörige aufgrund ihrer Arbeit, ihrer familiären Pflichten, eines entfernten Wohnorts oder aufgrund mangelnder Erfahrung der Aufgabe und Verantwortung eines Betreuers gar nicht gerecht werden. Dennoch können sie auf die Art und den Umfang der Betreuung Einfluss nehmen. So ist es möglich, Anhaltspunkte und Argumente zu liefern, warum der Aufgabenkreis des Betreuers in einer ganz bestimmten Weise festgelegt werden sollte.

				Nur eines sollten Familienangehörige vermeiden: Streitereien. Denn offene emotionalisierte Auseinandersetzungen machen dem Richter klar, dass er sich auf die Angehörigen nicht verlassen kann. Es wird dann ein nicht der Familie angehörender Betreuer bestellt.

				

				Auswahlkriterien und Eignung des Betreuers

				Grundlegende Voraussetzungen

				Eine natürliche Person (Privatperson, Berufsbetreuer, Mitarbeiter/in einer juristischen Person) wird nur als Betreuer bestellt, wenn zwei grundlegende Voraussetzungen vorliegen:

				Person vor Ort

				Zunächst muss die natürliche Person geeignet sein, in dem gerichtlich bestellten Aufgabenkreis die Angelegenheiten eines Betreuten zu besorgen. Umfasst der Aufgabenkreis beispielsweise die „Gesundheitsangelegenheiten“, so sind weit entfernt wohnende Verwandte nicht geeignet, da ihnen die nötige Präsenz vor Ort nicht möglich ist.

				Als zweite Voraussetzung muss die „Eignung“ vorliegen, den Betroffenen im erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. Diese Voraussetzung schreibt das Gesetz vor, da die Wünsche des Betreuten und nicht irgendwelche Vorstellungen des Betreuers zu realisieren sind.

				Persönliche Gespräche

				Im Vordergrund steht immer die persönliche Betreuung mit einem unmittelbaren Gespräch zwischen Betreuer und Betreutem. Der persönliche Kontakt kann je nach Aufgabenkreis umfangreicher oder nur in einem einzelnen Kontakt angemessen sein. Auch dann, wenn der Betreute nicht in der Lage ist, sich zu verständigen, muss ein Betreuer immer wieder den Kontakt suchen.

				Ungeeignete Personen

				Notwendige Zeit

				Als Betreuer ungeeignet ist eine natürliche Person, die keine ausreichende Sachkunde oder zu wenig Zeit hat, um eine persönliche Betreuung leisten zu können. Personen, die wegen Vermögensdelikten vorbestraft sind oder kurz vor der Insolvenz stehen, sollten zum Beispiel nicht zum Vermögensbetreuer bestellt werden. Selbst ganz oder zum Teil geschäftsunfähige Personen (egal, ob sie unter Betreuung stehen oder nicht) können zu keinem Zeitpunkt Betreuer werden. Vereine oder Behörden, die in ärztlichen und sehr persönlichen Angelegenheiten (zum Beispiel Sterilisation) zu entscheiden haben, sind nicht als Betreuer geeignet.

				Da das Wohl und der Wille des Betreuten immer im Vordergrund stehen, kommen offenkundig ungeeignete Betreuer schlichtweg nicht infrage.

				Pflegekräfte

				Hat der Betreute seinen Wohn- und Aufenthaltsort in einer Anstalt oder einem Heim, dürfen hier beschäftigte Angestellte und Arbeiter nicht zum Betreuer bestellt werden. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Bestimmung ausschließen, dass Betreute in die Abhängigkeit von Pflegekräften und anderen Beschäftigten geraten, die daraus einen Nutzen ziehen können (Geschenke, Zugang zu Geld, Einsetzung als Erbe).

				Wer im Betreuungsverfahren zum Verfahrenspfleger oder zum Sachverständigen bestellt wird, sollte später nicht zum Betreuer bestellt werden, da eventuell die Gefahr der Interessenkollision besteht.

				Vorschläge und Empfehlungen

				Vorschlag der Betroffenen

				Schlägt die Person, über deren Betreuung entschieden wird, selbst einen Verwandten, Bekannten oder Freund als Betreuer vor, ist zunächst diese Person zu fragen, ob sie zur Übernahme der Betreuung bereit ist. Wenn sie einverstanden und geeignet ist, muss sie sogar zum Betreuer bestellt werden (§ 1897 Absatz 4 BGB).

				Wenn der Betroffene niemanden vorschlägt, so soll das Gericht bei der Auswahl des Betreuers auf seine verwandtschaftlichen Bindungen Rücksicht nehmen (§ 1897 Absatz 5 BGB). Daraus folgt, dass das Gericht im Zweifel einem Angehörigen den Vorzug vor einem in gleicher Weise geeigneten Fremden geben wird. Sind mehrere Verwandte bereit und in der Lage, die Betreuung zu übernehmen, so entscheidet das Gericht, wer am besten geeignet ist. Gehen aber von einem vorgeschlagenen Betreuer konkrete Gefahren für den Betroffenen aus, lehnt das Gericht eine Bestellung ab.

				Vorschlag der Angehörigen

				Im Regelfall sollen und können auch der Ehegatte des Betroffenen, seine Eltern, seine Pflegeeltern und Kinder Vorschläge machen und begründen. Für das Gericht bindend sind diese Vorschläge nicht. So kommt es immer wieder vor, dass ein Richter gegen die Empfehlung der versammelten Verwandtschaft einen Betreuer bestellt, den die Familie nicht kennt.

				Fehlen Vorschläge aus der Familie, so kann das Betreuungsgericht die Betreuungsbehörde auffordern, einen geeigneten Betreuer zu empfehlen. Im Notfall kann die Behörde einen ihrer eigenen Mitarbeiter vorschlagen. Sind keine geeigneten Privatpersonen aus dem näheren Umfeld vorhanden, so kann das Gericht einen Berufsbetreuer bestellen. Ein Berufsbetreuer führt in der Regel mehr als zehn Betreuungen gleichzeitig.

				Eignungsprüfung

				Führungszeugnis

				Ist eine Person bereit, sich künftig als Betreuer zu engagieren, so muss das Betreuungsgericht die Eignung prüfen. Das Gericht kann den „Kandidaten“ auffordern, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorzulegen. In der Praxis führt der Richter meist ein Gespräch, um einen persönlichen Eindruck vom zukünftigen Betreuer zu erhalten. Auch ausländische Mitbürger können als Betreuer bestellt werden.

				Für den Betreuten selbst muss die Betreuung „zumutbar“ sein. Auch das hat ein Richter am Betreuungsgericht immer zu prüfen. Die Zumutbarkeit hängt von den familiären, beruflichen oder sonstigen Verhältnissen des Betreuers ab. Von Unzumutbarkeit ist auszugehen, wenn das Alter und der Gesundheitszustand gegen einen bestimmten Betreuer sprechen oder das Verhältnis zum Betreuten schon seit längerer Zeit sehr schlecht war. Ein aufmerksamer Richter achtet sehr darauf, dass dem Betreuten nichts „zugemutet“ wird. Eine Privatperson kann nicht gezwungen werden, eine Betreuung zu übernehmen. Die Übernahme ist immer freiwillig.

				Beendigung der Betreuung

				Wer das Amt des Betreuers einmal angenommen hat, kann sich davon nicht einfach durch eine Mitteilung an das Gericht wieder entbinden. Der Betreuer muss an das zuständige Gericht einen Antrag auf Entlassung stellen, erst nach einem positiven Beschluss des Betreuungsgerichts über den Antrag ist die Betreuung beendet.

				
				GUT ZU WISSEN

				Die Online-Abfrage bei www.vorsorgeregister.de

				Ein Betreuungsverfahren wird erst gar nicht eingeleitet, wenn eine Vorsorgevollmacht zumindest für den Aufgabenkreis vorliegt, für den eine Betreuung ansteht.

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 4

				

				Wer darf Betreuer sein?

				Die Frage, wer der richtige Betreuer ist, spielt für die betreuungsbedürftige Person, ihre Angehörigen und Freunde, für die Nachbarschaft und für die Betreuungsgerichte eine ganz wesentliche Rolle. Richterinnen und Richter am Betreuungsgericht nehmen ihre Aufgabe, eine hervorragend geeignete Person zu finden, sehr ernst.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wer Betreuer werden kann,

						wer die Voraussetzungen für die Übernahme einer Betreuung nicht erfüllt,

						welche Rolle Betreuungsvereine und ihre Mitarbeiter spielen.

				

				

				Privatpersonen, Berufsbetreuer, Beschäftigte einer juristischen Person

				Eine natürliche Person wird nur dann als Betreuer bestellt, wenn zwei Voraussetzungen gegeben sind: Zunächst muss die Person geeignet sein, die Angelegenheiten eines Betreuten in dem jeweiligen gerichtlich bestellten Aufgabenkreis zu besorgen. Als zweite Voraussetzung muss die Eignung vorliegen, den Betroffenen im erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.

				Diese Voraussetzungen kann grundsätzlich jede erwachsene und geschäftsfähige Privatperson erfüllen. Geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige Personen oder selbst unter einer Betreuung stehende Personen sind nicht geeignet. Schlägt der Betroffene selbst eine geeignete Person vor, die zum Betreuer bestellt werden soll, hat das Gericht zunächst diese Person zu fragen, ob sie zur Übernahme der Betreuung bereit ist. Das Gericht muss die vorgeschlagene und zur Übernahme der Aufgabe bereite Person zum Betreuer bestellen.

				Berufsbetreuer

				Findet das Gericht keine geeigneten Privatpersonen aus dem näheren Umfeld (Angehörige, Nachbarn, Freunde), so kann es einen vorgeschlagenen „Berufsbetreuer“ bestellen. Von einem Berufsbetreuer ist die Rede, wenn eine Person mehr als zehn Personen gleichzeitig betreut (oder dies anstrebt) und mit dieser Tätigkeit zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreitet. Eine bestimmte Ausbildung ist nicht vorgeschrieben. Wer Berufsbetreuer werden will, muss dem Betreuungsgericht lediglich ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts vorlegen. Berufsbetreuer kommen deshalb aus den verschiedensten Berufen: Manche Rechtsanwälte, Alten- und Krankenpfleger sowie Sozialpädagogen spezialisieren sich auf Betreuungen, dies können jedoch auch Bürger mit ganz anderen Berufen tun.

				Betreuungsverein

				Finden sich für eine bestimmte Betreuungsaufgabe keine geeigneten Privatpersonen oder kein Berufsbetreuer, kann das Betreuungsgericht den Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins mit der Einwilligung des Vereins zum Betreuer bestellen, in diesem Fall ist von einem „Vereinsbetreuer“ die Rede. Falls auch diese Möglichkeit nicht besteht, kann das Gericht einen Mitarbeiter der Betreuungsbehörde mit deren Einverständnis als „Behördenbetreuer“ bestellen.

				Juristische Personen und deren Aufgaben

				Ein „Vereinsbetreuer“ kann erst dann eine Betreuungstätigkeit aufnehmen, wenn er Mitarbeiter eines rechtsfähigen Vereins ist, der als Betreuungsverein anerkannt ist. Eine solche Anerkennung eines rechtsfähigen Vereins ist an folgende Voraussetzungen gekoppelt:

				Ehrenamtliche

				Der Verein hat eine ausreichende Zahl geeigneter Mitarbeiter, zum Beispiel Sozialarbeiter, Psychiater, Juristen. Er ist in der Lage, seine Mitarbeiter zu beaufsichtigen und weiterzubilden. Er versichert sie angemessen gegen Schäden, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit verursachen könnten. Der Verein bemüht sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer, die für den Verein arbeiten, führt diese in ihre Aufgaben ein, bildet sie fort und berät sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Darüber hinaus muss der Verein über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern ermöglichen.

				Das Landesrecht kann über diese bundesweit vorgeschriebenen Kriterien hinaus weitere Anerkennungsvoraussetzungen, wie zum Beispiel eine bestimmte fachliche Qualifikation der hauptberuflichen Mitarbeiter, vorsehen. Erst dann, wenn alle vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sind, kann das Betreuungsgericht überhaupt einen Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins mit der Einwilligung des Vereins als „Vereinsbetreuer“ bestellen. Betreuer ist in diesem Fall der Mitarbeiter, nicht der Verein.

				Verein als Betreuer

				Ein Betreuungsgericht kann einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer bestellen. Dies geschieht aber im Regelfall nur dann, wenn eine betreuungsbedürftige Person nicht durch eine oder mehrere Einzelpersonen – auch nicht mehrere Vereinsbetreuer – ausreichend betreut werden kann. Ein Verein darf nur zum Betreuer bestellt werden, wenn er damit einverstanden ist. Der Verein selbst kann nicht tätig werden. Er muss die Wahrnehmung der Betreuung wieder einzelnen Personen (Vereinsmitgliedern, Vereinsmitarbeitern) übertragen. Betreuer im Rechtssinn bleibt dabei jedoch der Verein, das heißt, er trägt die Gesamtverantwortung für die Betreuung und die Aktivitäten, die seine ehrenamtlichen Betreuer hier entfalten.

				Ein als Betreuungsverein anerkannter Verein, der selbst als Betreuer eingesetzt ist, erhält von einem vermögenden Betreuten einen finanziellen Ersatz seiner Aufwendungen, die im speziellen Fall für die Betreuung erforderlich sind, nicht aber einen Ersatz seiner allgemeinen Verwaltungskosten oder eine Vergütung. Ist dagegen ein „Vereinsbetreuer“ (Mitarbeiter des Vereins) bestellt, so kann der Verein verlangen, dass das Betreuungsgericht eine Vergütung einschließlich der Auslagen und Mehrwertsteuer festsetzt.

				Vergütung

				Die Höhe der Vergütung richtet sich nach einem Stundensatz, der sich wiederum nach der beruflichen Qualifikation des jeweiligen Vereinsbetreuers richtet. Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise (in Nordrhein-Westfalen auch kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 60.000 Einwohnern) bestehen Betreuungsbehörden oder zumindest Betreuungsstellen bei bereits vorhandenen Behörden, wie zum Beispiel bei Jugend- oder Sozialämtern. Die Einzelheiten sind in den Ausführungsgesetzen der Länder zum Betreuungsgesetz geregelt. Die jeweilige Betreuungsbehörde hat die Aufgabe, ehrenamtliche Betreuer (und Betreuungsvereine) zu gewinnen, für ihre Einführung und Fortbildung zu sorgen und sie zu beraten und zu unterstützen.

				
				EXPERTENTIPP

				Eine Betreuungsbehörde arbeitet in der Regel eng mit dem zuständigen Betreuungsgericht zusammen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Behörde jede Information, die sie selbst erhält, automatisch an das Betreuungsgericht weiterleitet oder weiterzuleiten hat. Daraus folgt: Wer sich als verantwortungsbewusster Bürger, Arzt, Sozialpädagoge oder Mitarbeiter einer Gemeinde oder eines Pflegedienstes verpflichtet fühlt, eine Betreuungsanregung zu geben, sollte sich immer direkt an das Betreuungsgericht wenden und nicht an die Betreuungsbehörde.

				

				Behörde als Betreuer

				Das Betreuungsgericht kann eine Betreuungsbehörde nur zum Betreuer oder Verfahrenspfleger bestellen, wenn weder natürliche Personen noch geeignete Vereine bekannt sind, die für diese Tätigkeit infrage kommen. Ist eine Betreuungsbehörde bestellt, überträgt sie die Wahrnehmung einer Aufgabe an einen bestimmten Mitarbeiter. Das Betreuungsgericht kann einen Mitarbeiter der Betreuungsbehörde nur mit deren Einwilligung zum Betreuer bestellen. Dieser Mitarbeiter steht dann einerseits zu seinem Dienstherrn in einem Rechtsverhältnis als Beamter oder Angestellter und andererseits zum Betreuten im Rechtsverhältnis der Betreuung (und ist hierbei verpflichtet, den Willen des Betreuten zu realisieren und nicht der Weisung von Vorgesetzten zu folgen).

				Die Betreuungsbehörde erhält aus dem Vermögen des Betreuten den Ersatz ihrer Aufwendungen und/oder eine Vergütung für die Tätigkeit eines ihrer Mitarbeiter. Hierfür gibt es jedoch keinen allgemeinverbindlichen Tarif, vielmehr legt die Behörde selbst im Rahmen ihres Ermessens eine Vergütung fest. Der Mitarbeiter einer Betreuungsbehörde hat selbst keinen eigenen Anspruch auf eine Vergütung, da er die Betreuertätigkeit als Angestellter oder Beamter während seiner Arbeitszeit ausführt (auch wenn er sich strikt in der Betreuertätigkeit an den Willen des Betreuten hält).

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 5

				

				Die Aufgabenkreise der Betreuung

				Ein Betreuer kann und darf immer nur in dem Aufgabenkreis oder in den Aufgabenkreisen tätig werden, für die er vom Betreuungsgericht bestellt worden ist. Ein eigenmächtiges Agieren jenseits des übertragenen Aufgabenkreises kann zu gravierenden Problemen führen (vgl. Kapitel 14 zum Thema „Haftung“ und Kapitel 15 zum Thema „strafrechtliche Folgen“).

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						welche oft nicht ganz eindeutig voneinander abgegrenzten Aufgabenkreise es gibt,

						warum die Aufgabenkreise „alle Angelegenheiten“ und „Aufsicht“ mit hoher Verantwortung verbunden sind,

						welche Aufgabenkreise nur vorübergehend übertragen werden und

						wann mehrere Betreuer eingesetzt werden und welche Probleme sich daraus ergeben können.

				

				

				Klärung der Kompetenzen

				Bei der Festlegung der Aufgabenkreise finden ältere Begrifflichkeiten wie „Vermögenssorge“ und „Personensorge“ ebenso Verwendung wie modernere Bezeichnungen wie „Vermögensangelegenheiten“ oder „Gesundheitsangelegenheiten“. Es liegt im elementaren Interesse eines jeden Betreuers – egal, ob ehrenamtlich oder beruflich aktiv –, sich beim Richter nach dem exakten Zuschnitt des übertragenen Aufgabenkreises oder der übertragenen Aufgabenkreise zu erkundigen, um jegliches Missverständnis von vornherein auszuschließen. Nach der Bestellung mehrerer Betreuer für unterschiedliche Aufgabenkreise ist es besonders wichtig, Kompetenzüberschneidungen, die zu Problemen führen können, zu vermeiden.

				„Alle Angelegenheiten“ und „Aufsichtspflicht“

				Nur selten übertragen die Gerichte einem Betreuer „alle Angelegenheiten“.

				Wer für die „Aufsicht“ einer gefährlichen oder gefährdeten Person als Betreuer zuständig ist, hat die Aufsichtspflicht und damit eine sehr hohe Verantwortung.

				Große Aufgabenkreise

				Zentrale und arbeitsintensive Aufgabenkreise sind in der Regel

				
						Vermögensangelegenheiten oder „Vermögenssorge“,

						Gesundheitsangelegenheiten oder „Gesundheitssorge“ und

						Wohnungsangelegenheiten.

				

				Aufenthaltsbestimmung

				Mit dem Aufgabenkreis „Wohnungsangelegenheiten“ ist oft der Aufgabenkreis „Aufenthaltsbestimmung“ verknüpft, der bei einem Umzug aus der Wohnung in ein Heim bedeutsam ist. Neben diesen großen Aufgabenkreisen kann das Gericht einen Betreuer auch für sehr spezielle und begrenzte Aufgaben bestellen.

				Die befristete Betreuung

				Maximale Zeit: Sechs Monate

				Das Betreuungsgericht kann einen Betreuer nur für einen bestimmten Zeitraum bestellen. Insbesondere dann, wenn das Gericht zu der Überzeugung kommt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, erlässt es eine einstweilige Anordnung. Der Betreuer wird in diesen Fällen vorläufig und mit einem bestimmten, in der Regel nur eingeschränkten Aufgabenkreis bestellt (beispielsweise „Zuführung zur ärztlichen Behandlung“). Die einstweilige oder vorläufige Anordnung ist höchstens bis zu einer Dauer von sechs Monaten zulässig und kann nach Anhörung eines Sachverständigen durch eine weitere einstweilige Anordnung auf maximal zwölf Monate verlängert werden. Ist die Jahresfrist überschritten, tritt die einstweilige Anordnung außer Kraft, es sei denn, das Gericht ersetzt sie durch eine dauerhafte.

				Spätestens sieben Jahre nach der Entscheidung zur Anordnung einer Betreuung hat das Gericht die Betreuung zu überprüfen. Sofern dieser Zeitpunkt überschritten ist, erlischt die Betreuung jedoch nicht automatisch. Treten Erkrankungen beim Betroffenen schubförmig auf, kann und muss das Gericht kürzere Überprüfungsfristen vorsehen.

				Mehrere Betreuer

				Können mehrere Betreuer verschiedenen Aufgaben zugunsten des Betreuten besser gerecht werden als ein Einzelkämpfer, kann das zuständige Gericht zwei oder mehrere Betreuer bestellen. Mehrere Betreuer können den gleichen Aufgabenkreis haben, dann allerdings nur gemeinsam handeln. Von einer „Gesamtvertretung“ kann das Betreuungsgericht Ausnahmen zulassen. Auch darf einer von mehreren Betreuern mit demselben Aufgabenkreis alleine tätig werden, wenn er dadurch eine Gefahr für den Betreuten verhindern kann.

				
				FALLBEISPIEL

				Die seit der Geburt körperlich und geistig schwer behinderte Ramona Kunstmann ist ab dem 18. Lebensjahr auf Betreuung in den Bereichen Gesundheits- und Vermögenssorge angewiesen. Beide Eltern, Eva und Max Kunstmann, sind geeignet und bereit, für das gemeinsame Kind die Betreuung zu übernehmen. Das Betreuungsgericht setzt beide Elternteile als Betreuer ein.

				Aufgrund der Betreuungs- und Pflegeleistung, die die Eltern übernommen haben, kann immer nur ein Elternteil in Urlaub gehen. Mal verbringt Eva alleine eine Woche auf Teneriffa, mal fährt Max eine Woche zum Segeln nach Griechenland. Während Max gerade mal wieder abwesend ist, erkrankt Ramona schwer. Die Ärzte raten zu einer Notoperation. Da Max auf dem Segelboot nicht erreichbar ist, kann und muss Eva Kunstmann alleine eine Entscheidung über die Operation treffen. Sie folgt dem Rat der Ärzte. 

				

				Mehrere Aufgabenkreise

				Möglich ist auch, dass mehrere Betreuer für verschiedene Aufgabenkreise bestellt werden (zum Beispiel Betreuer X für Vermögensangelegenheiten, Betreuer Y für persönliche Angelegenheiten). Jeder Betreuer ist dann nur für seinen Aufgabenkreis zuständig, er kann sich mit dem anderen abstimmen, aber muss das nicht tun.

				Die Bestellung mehrerer Betreuer bietet sich geradezu an, wenn für verschiedene Angelegenheiten des Betroffenen besondere Kenntnisse und Fähigkeiten notwendig sind. Ist zum Beispiel umfangreiches Vermögen des Betreuten zu verwalten, kann das Gericht diese Aufgabe einem wirtschaftlich erfahrenen Betriebswirt oder Rechtsanwalt gesondert übertragen, während ein Angehöriger – etwa die Mutter oder der Bruder – den Aufgabenkreis „Gesundheitssorge“ übernimmt.

				Um Überschneidungen von Aufgabenkreisen zu vermeiden, setzen Gerichte nur höchst selten mehrere Betreuer für einen Betroffenen ein.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 6

				

				Der Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“ kann nicht nach Lust und Laune das Geld des Betreuten verwalten. Im Umgang mit dem Vermögen des Betreuten ist die penible Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen das A und O der Betreuertätigkeit.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						warum ein Vermögensverzeichnis erstellt werden muss,

						welche Rechnungslegungspflichten ein Betreuer zu erfüllen hat,

						wie er das Geld des Betreuten anzulegen hat,

						welche „Anlegungen“ nicht oder nur mit gerichtlicher Genehmigung möglich sind,

						weshalb die Überziehung des Girokontos nur mit Genehmigung des Gerichts möglich ist.

				

				

				Vermögensverzeichnis

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“ oder „Vermögenssorge“ hat zu Beginn seiner Tätigkeit über das Vermögen des Betreuten ein Verzeichnis zu erstellen, das die Vermögensverhältnisse auf den Tag genau zu Beginn der Betreuungstätigkeit wiedergibt, und beim Gericht einzureichen. Von dieser Verpflichtung kann ihn weder das Gericht noch der Betreute selbst befreien.

				Komplette Listen

				Der Betreuer hat zum Stichtag sämtliches Vermögen des Betreuten aufzulisten, wobei hier große Sorgfalt aufgewendet werden sollte. Grundstücke sind mit ihren Grundbuchdaten und dem geschätzten Verkehrswert anzugeben. Des Weiteren ist die Art der Nutzung mitzuteilen. Sparkonten und Girokonten sowie Wertpapieranlagen sind unter Angabe der Bank und der entsprechenden Nummern zu listen. Der Hausrat und die persönlichen Gegenstände sind nur dann konkret in das Verzeichnis aufzunehmen, wenn es sich um wertvolle Dinge handelt, zum Beispiel um besondere Antiquitäten und Sammlungen.

				Das Betreuungsgericht überlässt den Betreuern regelmäßig vorformulierte Vordrucke zur Auflistung des Vermögens. Bei der Erstellung eines umfangreichen Vermögensverzeichnisses sind Betreuungsvereine, die Betreuungsbehörde oder auch die Rechtspfleger am Gericht behilflich. Das Gericht prüft das Verzeichnis in der Regel nur auf formelle Richtigkeit. Nur dann, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass das Verzeichnis nicht ordnungsgemäß erstellt sein könnte, prüft der Richter auch, ob die einzelnen Positionen und das Gesamtverzeichnis inhaltlich korrekt sind. Das Vermögensverzeichnis dient dem Gericht als Grundlage zur Überprüfung der künftigen Rechnungslegung und Vermögensverwaltung des Betreuers.

				Rechnungslegung

				Detaillierte Abrechnung

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögenssorge ist verpflichtet, jährlich in einer Rechnungslegung die Entwicklung des Vermögens des Betreuten vorzulegen und die Ausgaben und Einnahmen mit Quittungen, Rechnungen und Kontoauszügen zu belegen. Die Abrechnung muss detailliert, transparent und nachvollziehbar sein.

				
				EXPERTENTIPP

				Sofern der Betreuer dem Betreuten selbst Bargeld für kleinere Einkäufe überlässt, sollte er sich den Empfang immer durch den Betreuten oder durch einen Angehörigen quittieren lassen. Nur unter dieser Voraussetzung kann er nach zwölf Monaten die Ausgaben lückenlos nachweisen.

				Fehlen Belege für die Übergabe von Bargeld an den Betreuten, kommt sehr schnell – ob berechtigt oder nicht – der Verdacht auf, dass der Betreuer die Gelder in die eigene Tasche wirtschaftet und den Betreuten ausplündert. Jeder kluge Betreuer vermeidet es, bei solchen Verdachtsmomenten mit leeren Händen dazustehen, zumal ja verwirrte Personen dazu neigen, andere Menschen zu verdächtigen.

				

				Penible Rechnungslegung

				Die erste Rechnungslegung hat in jedem Fall ein Jahr nach Beginn der Betreuung zu erfolgen. Für die Folgezeit kann das Gericht einen längeren Abrechnungszeitraum festlegen. Auch wenn das Betreuungsgericht die Rechnungslegung geprüft hat und keine Beanstandungen geltend macht, hat dies keine Entlastungsfunktion. Der Betreute kann trotzdem mit rechtlichen Mitteln gegen den Betreuer vorgehen und wegen Veruntreuung Geldforderungen erheben. Auch aus diesem Grund ist jeder Betreuer gut beraten, die Rechnungslegungspflichten penibel zu erfüllen. Ein Anwalt, der im Auftrag eines Betreuten aktiv wird, findet keinen Ansatzpunkt für eine Klage, wenn er vollständige, transparente und plausible Abrechnungen vorfindet. Mithin wird er seinem Mandanten raten, nicht gegen den Betreuer vorzugehen. Von der Verpflichtung zur Rechnungslegung kann das Gericht bestimmte Personenkreise befreien.

				Schenkungsverbot

				Ein Betreuer kann grundsätzlich in Vertretung des Betreuten keine Schenkungen vornehmen, auch wenn er dies für wirtschaftlich sinnvoll hält (§ 1804 BGB). So ist beispielsweise eine Schenkung an den Ehegatten oder die Abkömmlinge, die objektiv geeignet ist, Steuern zu sparen, nichtig und deshalb zurückzufordern. Weder „Handschenkungen“ (§ 516 BGB) noch „notarielle Schenkungsversprechen“ (§ 518 BGB) sind möglich.

				Wohnrecht und Nießbrauch

				Problematisch sind in diesem Zusammenhang immer Schenkungen, für die Gegenleistungen, wie zum Beispiel ein Wohnrecht oder ein Nießbrauchsrecht, vereinbart werden. Es handelt sich um gemischte Schenkungen, die im Zweifel gemäß § 139 BGB nichtig sind. „Unbenannte Zuwendungen“ unter Ehegatten sind jedoch keine Schenkungen und fallen deshalb auch nicht unter das Verbot des § 1804 BGB. Überlässt ein betreuter Ehepartner seiner Ehefrau den teuren Mercedes, ohne das Wort Schenkung in den Mund zu nehmen, kann weder der Betreuer noch das Betreuungsgericht dies beanstanden.

				Ein Mensch, der zwar aufgrund einer Erkrankung betreut wird, aber geschäftsfähig ist (zum Beispiel ein Erblindeter), kann ohne Einschränkung nach seinem eigenen Ermessen Schenkungen vornehmen (in diesem Fall findet § 1804 BGB keine Anwendung). Ein Betreuer kann gegenüber dem Betreuten dagegen argumentieren, jedoch nichts tun, auch wenn er eine Schenkung für unverantwortlich hält.

				Gelegenheitsgeschenke

				Immer zulässig sind Gelegenheitsgeschenke, soweit sie den Wünschen des Betreuten entsprechen und nach seinen Vorstellungen und Lebensverhältnissen üblich sind (Blumen für eine Freundin, die zu Besuch kommt, eine Flasche Wein für den Freund zum Geburtstag). Solche zulässigen Geschenke sind grundsätzlich genehmigungsfrei.

				Anlegung von Betreutengeld

				Das Gesetz unterscheidet zwischen Anlegung und Bereithaltung von Geldvermögen. Das zum Vermögen des Betreuten gehörende Geld ist verzinslich anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist (§ 1806 BGB). Unzulässig ist immer die Anlegung von Geld auf Treuhand- oder Anderkonten. Dies wäre ein Verstoß gegen das Gesetz (§ 1805 BGB).

				Verzinsliche Geldanlagen

				Der Betreuer hat das Geld des Betreuten grundsätzlich verzinslich anzulegen, und zwar unverzüglich nach Übernahme der Betreuung. Ein bestimmter Mindestzinssatz ist nicht vorgeschrieben, ebenso wenig wie eine „höchstverzinsliche Anlage“. Die Rechtsprechung hat aber schon den Zinssatz für Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist bei großen Summen als „nicht ausreichend“ erachtet. Die Anlage von Geldbeträgen auf einem Girokonto reicht auf keinen Fall aus, auch wenn Zinsen gezahlt werden, denn in der Regel gibt es bessere Anlagemöglichkeiten.

				Dilemma

				Zu Problemen kommt es immer wieder bei der Vermögensverwaltung für einen geschäftsfähigen Betreuten. Einerseits ist der Betreuer an die Wünsche des Betreuten gebunden, andererseits kann er die Wünsche des Betreuten übergehen, wenn ein finanzieller Schaden entstehen würde. Ein Dilemma! Im Zweifelsfall ist der Wunsch des Betreuten zu beachten, auch dann, wenn dies seinem objektiven Interesse widerspricht. Erst wenn die Erfüllung des Wunsches höherrangige Rechtsgüter des Betreuten gefährden würde oder seine gesamte Versorgungssituation infrage stellen würde, kann sich der Betreuer über den Wunsch eines geschäftsfähigen Betreuten hinwegsetzen.

				Wenn ein Betreuter zur Bank geht und Geldanlagen des Betreuers widerruft und dann in seiner Wohnung in bar sehr hohe Beträge unters Kopfkissen legt, sollte ein Betreuer gegenüber dem Betreuungsgericht einen „Einwilligungsvorbehalt“ anregen. Sobald ein solcher Vorbehalt beschlossen ist, kann der Betreute die Anlegungen des Betreuers nicht mehr rückgängig machen.

				Bereithaltung von Geld

				Girokonto zulässig

				Ein Betreuer muss Geldbeträge, die er dringend benötigt, um die laufenden Ausgaben zu begleichen, nicht verzinslich anlegen. „Bereithaltung“ im Sinne des Gesetzes bedeutet, Bargeld vorzuhalten oder Geldbeträge auf einem Girokonto einer Bank zu führen. Soweit es möglich ist, sollte der Betreuer auch hier an eine verzinsliche Anlage, beispielsweise in Form von Tagesgeld, denken.

				Die Höhe der bereitgehaltenen Geldmittel bemisst sich nach den konkreten Umständen. Hier kann der Betreuer einen gewissen Dispositionsspielraum nutzen, da er die genauen Ausgaben nicht immer konkret vorhersehen kann. Unter Ausgaben fallen Gelder für Unterhalt, Taschengeld, Miete, Nebenkosten und sonstige wiederkehrende Ausgaben. Bei Geldern, die der Betreuer auf einem Girokonto vorhält, handelt es sich nicht um „Anlegungen“ im Sinne des Gesetzes. Es ist weder eine Genehmigung für die Bereithaltung erforderlich, noch sind derartige Konten zu sperren.

				Anlageformen

				Es können alle Anlageformen in Anspruch genommen werden. Die häufigsten Anlageformen sind Sparbriefe, Termingelder, Spareinlagen und Sparobligationen.

				Anlagegenehmigung

				Mündelsicherheit

				Legt der Betreuer Geld nach § 1806 BGB („Anlegung von Mündelgeld“) und § 1807 BGB („Art der Anlegung“) an, benötigt er immer die Genehmigung des Betreuungsgerichts oder eines Gegenbetreuers (§ 1810 BGB). Von der Einholung einer Anlagegenehmigung sind kraft Gesetzes Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine als Betreuer, Ehegatten, Eltern sowie Abkömmlinge des Betreuten befreit. Der Bank ist die Anlagegenehmigung nicht vorzulegen, da es sich um eine sogenannte „Innengenehmigung“ handelt.

				Bei der Frage, welche Anlageform im Einzelfall die richtige ist, kommt es oft zu einem Spannungsverhältnis zwischen folgenden Zielen:

				
						hohe Rentabilität,

						große Sicherheit,

						stetige Liquidität.

				

				Eingeschränkte Rendite

				Der Betreuer hat in diesem Spannungsfeld die richtige Anlagestrategie für den jeweiligen Betreuten zu suchen. Alle im Gesetz genannten Anlageformen sind von hoher Sicherheit geprägt. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Mündelsicherheit“. Die Rendite von Festgeldern, Spareinlagen und kurzfristigen Inhaberpapieren ist in aller Regel sehr gering, diese Anlagen bieten aber den Vorteil, dass im Bedarfsfall schnell liquide Mittel zur Verfügung stehen. Pfandbriefe, Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatzbriefe werfen in aller Regel höhere Renditen ab. Es handelt sich jedoch um mittel- und langfristige Anlageformen. Ein schneller Zugriff auf diese Mittel ist nicht immer gewährleistet und kann – bei Verkauf zu einem ungünstigen Zeitpunkt – zu Verlusten führen.

				Festgelegte Verzinsung

				Die im Gesetz genannten Anlageformen garantieren eine von vornherein vereinbarte und festgelegte Verzinsung während des Anlegungszeitraums. In Zeiten eines sinkenden Zinsniveaus mag dies von Vorteil sein. Allerdings erweist sich diese Anlageform als nachteilig, wenn das Zinsniveau steigt.

				Jede vom Gesetz abweichende Anlageform erfordert eine Genehmigung des Betreuungsgerichts (§ 1811 BGB). Es ist ohne Bedeutung, ob die Anlageform verzinslich ist oder nicht. Nach dem Wortlaut des § 1811 BGB ist eine andere als eine möglichst sichere Anlegung immer dann zulässig, wenn diese nicht schlechter ist, also den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung entspricht. Für den Betreuer muss immer die Sicherheit an erster Stelle stehen. Der Betreuer muss sich stets vor Augen halten, dass er nur vorübergehender Verwalter eines fremden Vermögens ist. Dieses Vermögen hat er in erster Linie zu erhalten und nur in zweiter Linie zu vermehren. Das schließt eine andere als eine sichere Anlegung nicht aus. Das Gericht darf eine Genehmigung aber nur dann erteilen, wenn die Anlage hinreichend sicher ist.

				Aktien und Fonds

				Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München aus dem Jahre 2009 scheidet der Erwerb von Aktien sowie von Beteiligungen an Aktien- und Rentenfonds nicht von vornherein schon wegen des allgemeinen Risikos von Kurs- und Wertschwankungen aus. Das Gericht muss die Genehmigung aber immer dann versagen, wenn die beabsichtigte Art der Anlage den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung im konkreten Fall zuwiderlaufen würde. Diese Frage ist im Rahmen einer umfassenden Prüfung der Vor- und Nachteile, konkret abgestimmt auf den jeweiligen Einzelfall, zu beurteilen. Das Verhältnis zwischen Anlagesicherheit und Rentabilität muss ausgewogen sein. Bei der Beurteilung spielt die gesamte finanzielle Situation des Betreuten und das Anlagevolumen eine entscheidende Rolle.

				Aktien

				Nur in bestimmten Ausnahmefällen hat die Rechtsprechung Aktien als geeignete Anlage betrachtet und genehmigt. Der Erwerb von Aktien ist immer nach § 1811 BGB zu beurteilen. Der Erwerb von Kapitalberichtigungsaktien mit ausreichenden Bezugsrechten ist dagegen unproblematisch, da hier kein Betreutengeld anzulegen ist. Muss der Betreuer allerdings weitere Bezugsrechte zusätzlich erwerben, ist jeweils die Genehmigung nach § 1811 BGB zu beachten.

				Belegschaftsaktien

				Einige Aktiengesellschaften bieten den eigenen Beschäftigten „Belegschaftsaktien“ an. Es handelt sich hierbei um Papiere des Unternehmens, bei denen der Preis erheblich unter dem Börsenkurs liegen kann. Derartige Aktien können im Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes begünstigt erworben werden. Der Kursgewinn bis zu insgesamt 135 Euro jährlich ist einkommensteuerfrei. Der Erwerb solcher Aktien wird in der Regel nicht zu beanstanden sein. Eine gerichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

				Genossenschaftsanteile

				Ausschüttung

				Veräußert der Betreuer Bezugsrechte des Betreuten, verfügt er über eine Forderung und bedarf deshalb der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Tritt der Betreuer im Namen des Betreuten einer Genossenschaft als Mitglied bei, erwirbt er einen Genossenschaftsanteil. Gleichzeitig muss er aber auch den nach der Satzung geforderten Preis für die Mitgliedschaft bezahlen. Im jeweiligen Jahresabschluss wird der sich für die Genossen ergebende Gewinn oder Verlust des Geschäftsjahres ermittelt und sodann auf die Genossen entsprechend verteilt. Je nach Satzung wird regelmäßig ein Teil des Jahresüberschusses zur Ausschüttung freigegeben, ein anderer Teil wird häufig investiert.

				Nachschusspflicht

				Gerade bei den Genossenschaftsbanken errechnet sich in aller Regel eine solide Rendite, eine derartige Anlage ist daher unproblematisch. Probleme können sich jedoch im Bereich der Sicherheitsfrage auftun, denn Genossenschaftsanteile unterliegen nicht der Einlagensicherung der Banken. Folglich ist jeweils die Bonität der jeweiligen Bank zu beachten. Zu berücksichtigen ist auch die sogenannte „Nachschusspflicht“. Soweit Ansprüche eines Gläubigers aus dem vorhandenen Vermögen der Genossenschaft nicht bedient werden können, sind die Genossen verpflichtet, Geld nachzuschießen, es sei denn, die Satzung schließt dies aus. In jedem Fall hat der Betreuer dies zu prüfen. Kommt der Betreuer zu dem Ergebnis, dass der Erwerb von Genossenschaftsanteilen eine gute, finanziell tragfähige Lösung für den Betreuten ist, muss er sich an das Betreuungsgericht wenden und eine Genehmigung einholen.

				Immobilienfonds

				Genehmigungspflicht

				Offene Immobilienfonds können wegen der regelmäßig gezahlten Barausschüttungen und eines möglichen Wertzuwachses von Grundstücken wirtschaftlich durchaus von Vorteil sein. Wegen der besonderen Überwachung durch das Investmentgesetz und der jederzeitigen Rückgabemöglichkeit der Zertifikate besteht zudem eine relative Sicherheit. Infolgedessen kann eine solche Anlageform im Interesse eines Betreuten liegen. Das Gericht muss eine solche Anlage genehmigen.

				Immobilienzertifikate geschlossener Immobilienfonds scheiden dagegen als Geldanlage aus. Obwohl auch hier durchaus Gewinne, gerade auch in steuerlicher Hinsicht, erzielt werden können, wird die Anlage häufig an der mangelnden Sicherheit scheitern.

				Sachwertanlagen

				Sachwerte als Ausnahme

				Goldbarren, Silbermünzen, Diamanten und andere Wertobjekte dieser Art bringen weder Zinsen noch sonstige regelmäßige Erträge. Einen Erwerb derartiger Sachwerte oder Spekulationsobjekte wird kein vernünftiger Betreuer vorschlagen und ein Betreuungsgericht höchstens in einem Ausnahmefall nach Einholung eines Sachverständigengutachtens genehmigen. Anders zu bewerten ist der Kauf einer Immobilie zur Vermietung oder Eigennutzung. Sicherheit und Werterhaltung sind in aller Regel gegeben. Das Betreuungsgericht kann den Kauf einer Immobilie nach § 1811 BGB und § 1821 Absatz 1 Nr. 5 BGB genehmigen.

				Behandlung der angelegten Vermögenswerte

				Der Betreuer verwaltet die Vermögenswerte des Betreuten. Er ist also Herr über fremdes Vermögen. Aufgabe des Betreuungsgerichts ist es, den Betreuer zu überwachen und das Vermögen im Interesse des Betreuten zu sichern.

				Sparkonten, Termingeldkonten, Sparbriefe, Sparobligationen

				Legt der Betreuer Geld auf einem Sparkonto bei einer öffentlichen Sparkasse oder sicheren Bank an, hat er dies mit der Bestimmung zu tun, dass zur Abhebung des Geldes die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich ist. Die Sperrung des Kontos bedarf einer Vereinbarung zwischen dem Kontoinhaber und der Bank. Der Betreuer nimmt die Interessen des Kontoinhabers wahr. Die Sperre ist von Seiten der Bank auf dem jeweiligen Papier (zum Beispiel Sparbuch oder Sparbrief) zu vermerken.

				Sperrvermerk

				In der Regel lautet die Sperrvereinbarung in etwa wie folgt: „Zur Abhebung von Geld ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich.“ Mit einem Sperrvermerk sind alle Anlagen bei Sparkassen und Banken zu versehen. Nicht zu versperren sind Girokonten, da sie keine Anlegung von Geld darstellen, sondern ausschließlich der Bereithaltung des Geldes dienen. Die Sperre führt dazu, dass der Betreuer angelegtes Geld des Betreuten nicht ohne Genehmigung abheben kann. Ein geschäftsfähiger Betreuter kann dagegen von seinem versperrten Konto jederzeit Gelder entnehmen, da die Sperrvereinbarung nur den Betreuer betrifft.

				Der Sperrvermerk und die entsprechenden Vereinbarungen erlöschen ohne Zutun des Gerichts, wenn die Betreuung beendet wird. Der bis zu diesem Zeitpunkt bestellte Betreuer oder dessen Rechtsnachfolger hat gegenüber dem Geldinstitut die Beendigung der Betreuung nachzuweisen. Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine als Betreuer, Ehegatten, Eltern, Abkömmlinge des Betreuten sowie Vereins- und Behördenbetreuer sind kraft Gesetzes von der Sperrvereinbarung befreit.

				Inhaberpapiere

				Schutz vor Untreue

				§ 1814 BGB verlangt die Hinterlegung von Inhaberpapieren, wie zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen gegen Bund und Länder, aber auch gegen private Unternehmen, soweit es sich nicht um Schuldbuchforderungen handelt, Pfandbriefe, Kommunalobligationen und die Inhaberpapiere kommunaler Körperschaften und deren Kreditanstalten, Inhaberpapiere öffentlicher Sparkassen und sicherer Kreditinstitute, sowie Aktien. Zweck des § 1814 BGB ist der Schutz des Betreuten vor der Untreue des des Betreuers oder des zufälligen Verlustes der Papiere. Die Bank kann die Herausgabe der Papiere verweigern, wenn der Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichts nicht nachweist.

				Hinterlegung mit Vermerk

				Dem Betreuer steht es frei, bei allen in § 1807 Absatz 1 Nr. 5 BGB genannten Sparkassen und Kreditinstituten sowie bei den Hinterlegungsstellen am Amtsgericht zu hinterlegen. Die Hinterlegung erfolgt mit dem Vermerk, dass die Herausgabe der Papiere nur mit betreuungsgerichtlicher Genehmigung erfolgen darf. Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine als Betreuer, Ehegatten, Eltern, Abkömmlinge des Betreuten als Betreuer sowie Vereins- und Behördenbetreuer sind kraft Gesetzes erneut von der Hinterlegung befreit.

				Schuldbuchforderungen

				Schuldbuchforderungen gegen den Bund oder ein Land müssen mit einer Vereinbarung beschränkt werden, wonach Verfügungen über die Schuldbuchforderungen nur mit betreuungsgerichtlicher Genehmigung möglich sind. Mit diesem Sperrvermerk kann der Betreuer ohne Genehmigung des Gerichts nicht mehr über diese Schuldbuchforderungen verfügen. Betreuungsbehörden und Betreuungsverein als Betreuer, Ehegatten, Eltern, Abkömmlinge des Betreuten als Betreuer sowie Vereins- und Behördenbetreuer sind kraft Gesetzes erneut hiervon befreit.

				Sicherungsmaßnahmen des Betreuers

				Schadenersatz

				Der Betreuer unterliegt der Verpflichtung, Vermögenswerte des Betreuten sicher aufzubewahren und gegen Diebstahl, Brand oder Wertverlust zu sichern. Verstößt er gegen diese Auflage, macht er sich schadenersatzpflichtig, sofern daraus ein Schaden entsteht.

				Der Betreuer kann jederzeit ein Schließfach bei einer Bank anmieten. Dies bedarf keiner gerichtlichen Genehmigung. Auch die Entnahme von eingelegten Wertsachen ist genehmigungsfrei. Nicht möglich ist jedoch die Hinterlegung von Wertgegenständen des Betreuten im Tresor des Betreuers. Dies widerspräche dem Grundsatz der strikten Trennung des Vermögens des Betreuers vom Vermögen des Betreuten.

				Konten, Abhebungen und Überweisungen

				Girokonten

				Rahmenvertrag und Ansprüche

				Ein Girokonto beinhaltet mehrere Verträge. Zunächst geht es um den eigentlichen Zahlungsdienstrahmenvertrag, dann die Kontokorrentabrede und schließlich um einen unregelmäßigen Verwahrungsvertrag. Durch den unregelmäßigen Verwahrungsvertrag geht bei der Einzahlung von Geldbeträgen das Eigentum daran auf die Bank über. Der Kontoinhaber hat aber einen jederzeit fälligen Rückzahlungsanspruch gegen die Bank.

				Des Weiteren kann zwischen der Bank und dem Kontoinhaber noch ein Darlehensvertrag abgeschlossen werden, man spricht insofern von einem „Überziehungskredit“.

				Abhebungen und Überweisungen

				Einzahlungen auf ein Girokonto sind nicht genehmigungsbedürftig, da es sich nicht um die Anlegung, sondern eine Maßnahme zur Bereithaltung von Geld handelt. Obwohl grundsätzlich aufgrund der rechtlichen Konstruktionen genehmigungspflichtig, sind in der Praxis Abhebungen und Überweisungen von Giro- und Kontokorrentkonten – auch bei höheren Beträgen – nicht genehmigungspflichtig. Darlehensverträge und Kontoüberziehungen sind dagegen immer nur mit Genehmigung des Gerichts möglich.

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögensangelegenheiten sorgt durch eine gezielte Einschränkung der täglich, wöchentlich oder monatlich abhebbaren Beträge dafür, dass ein geschäftsfähiger Betreuter – etwa unter dem Einfluss von Betrügern – keine größeren Summen abheben und sich selbst dadurch schaden kann. Er achtet weiter darauf, dass möglichst viele Transaktionen per Überweisung laufen, weil dann Empfänger, Höhe der Transaktion und Zweck langfristig per Kontoauszug nachzuweisen sind.

				Rechnungslegung und Kontoauszüge

				Im Zuge der Rechnungslegung gegenüber dem Gericht sind Bankbelege immer außerordentlich hilfreich, weil bei Abhebungen nie zweifelsfrei nachzuweisen ist, wer zu welchem Zweck Geld geholt hat. Gerade ältere einsame Menschen, die noch geschäftsfähig sind, jedoch unter dem Einfluss von (geldgierigen) Verwandten, Bekannten und Freunden stehen, sind stark gefährdet, quasi als Gegenleistung für ein nettes Mittagessen oder zwei Stunden Unterhaltung größere Beträge abzuheben und abzugeben. Ein verantwortlicher Betreuer unternimmt alles Mögliche, um die Ausplünderung mehr oder weniger wehrloser Personen zu unterbinden.

				
				EXPERTENTIPP

				Jede Art von Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung durch das Betreuungsgericht. Das Gericht kann Überziehungskredite durch die Genehmigung eines Vertrages zur wiederkehrenden Ausnutzung eines festgelegten Kreditrahmens zulassen. Die einzelnen Überziehungen innerhalb des festgelegten Rahmens sind dann nicht mehr genehmigungsbedürftig.

				Ein kluger Betreuer wird immer darauf achten, dass der Kreditrahmen für teure Überziehungskredite nur im Ausnahmefall genutzt und andere Mittel so bald wie möglich zur Tilgung eingesetzt werden. Hat der Betreute kein Vermögen, das zur Tilgung eingesetzt werden könnte, sollte der Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögensangelegenheiten Überziehungen nur bei absolut unvermeidbaren Ausgaben zulassen. Ein jahrelanges Dahinwirtschaften am Rande des Kreditrahmens – wie es bei Privatpersonen durchaus üblich ist – ist mit einer verantwortungsvollen Betreuung kaum zu vereinbaren.

				

				Sparkonten

				Termingeld, Laufzeitkonto

				Dem Sparkonto liegt regelmäßig ein Darlehensvertrag zugrunde. Der Kontoinhaber überlässt der Bank einen Geldbetrag. Das Geldinstitut verpflichtet sich, den Betrag und die vereinbarten Zinsen bei Fälligkeit zu bezahlen. Legt der Betreuer das für Ausgaben benötigte Geld vorübergehend auf einem „Termingeldkonto“, „Laufzeitkonto“, „Tagesgeldkonto“ oder anders bezeichneten Konto an, so stellt dies nach der Gesetzeslage eine Geldanlage dar, sodass in diesem Fall eine Genehmigung erforderlich ist.

				Genehmigungspflicht

				Die Abhebung oder Überweisung des Geldes von einem Sparkonto stellt eine Übereignung vom Kreditinstitut an den Betreuten dar. Durch die Übereignung erlischt die Forderung des Kontoinhabers in dieser Höhe durch Erfüllung. Der Betreuer hat somit über eine Forderung des Betreuten verfügt. Hierfür ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich. Betreuungsbehörden und Betreuungsverein als Betreuer, Ehegatten, Eltern, Abkömmlinge des Betreuten als Betreuer sowie Vereins- und Behördenbetreuer sind kraft Gesetzes erneut hiervon befreit.

				Eröffnung und Auflösung eines Kontos

				Kündigung

				Zur Eröffnung eines Girokontos muss das Gericht keine Genehmigung erteilen. Dies wird damit begründet, dass der Girovertrag grundsätzlich auf unbestimmte Dauer geschlossen wird. Eine Genehmigung wäre nur dann erforderlich, wenn das Vertragsverhältnis über eine längere Frist vereinbart würde und vorher nicht aufgelöst werden könnte. Ein Girokonto kann aber jederzeit gekündigt werden. Ein Betreuer, der ein Girokonto (aus welchen Gründen auch immer) auflösen oder kündigen will, muss zuerst die Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen. Erst dann kann er den Vertrag wirksam kündigen.

				Auch die Eröffnung eines Sparkontos ist genehmigungsfrei. Einzahlungen hierauf unterliegen jedoch als Geldanlegung der Genehmigung des Betreuungsgerichts, soweit keine Befreiung vorliegt. Der Bank ist die Genehmigung nicht nachzuweisen, da es sich um eine sogenannte „Innengenehmigung“ handelt. Die Auflösung eines Sparkontos ist genehmigungsfrei, da im Gegensatz zum Girokonto nicht über Forderungen des Betreuten gegen die Bank auf besondere Leistungen verfügt wird.

				EC- und Kreditkarten

				Ein Betreuer kann sich eine EC-, Bank- oder Kreditkarte für das Konto des Betreuten verschaffen. Eine Kreditkarte macht kaum Sinn, eine EC-Karte kann wichtig sein, etwa wenn der Betreuer für den Betreuten regelmäßig Geld fürs tägliche Leben abheben muss.

				Eine betreuungsgerichtliche Genehmigung ist nur dann erforderlich, wenn es dem Betreuer mit der Karte möglich ist, das Konto des Betreuten zu überziehen und er auf diese Weise einen oder mehrere Kredite aufnimmt.

				Onlinebanking

				Transaktionen

				Betreuer können im Onlinebanking-Verfahren Verfügungen über das Konto des Betreuten durch Überweisung oder Abbuchungsaufträge vornehmen. Diese Transaktionen sind nur ausnahmsweise genehmigungsbedürftig, in der Praxis ist keine Genehmigung erforderlich.

				Die Nutzung des Onlinebanking liegt auch im Interesse des Betreuten. Denn der Betreuer kann notwendige Transaktionen relativ schnell während üblicher Bürozeiten ausführen, den Empfänger und Zweck jeder einzelner Überweisung und Abbuchung über Bankbelege nachweisen und unnötige „Betreuungszeiten“ für Bankangelegenheiten vermeiden.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 7

				

				Der Aufgabenkreis „Wohnungsangelegenheiten“

				Die meisten betreuten Personen legen großen Wert darauf, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Ein Betreuer hat diesen Wunsch zu realisieren – bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Erst dann kommt der Umzug in ein Alten- und Pflegeheim in Betracht.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						was ein Betreuer tun kann, um alten und behinderten Menschen das Leben zu Hause zu ermöglichen,

						was bei einer Wohnungsauflösung zu beachten ist,

						welche Bedeutung das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) hat.

				

				

				Die Aufgaben des Betreuers

				Ist dem Betreuer der Aufgabenkreis Wohnungsangelegenheiten übertragen, so können hierzu die folgenden Angelegenheiten gehören:

				
						Termin in der Wohnung zur Überprüfung, ob die Wohnverhältnisse den Wünschen und dem Wohl der betreuten Personen entsprechen und ob die bestehende Wohnung auch für die Zukunft eine geeignete Lösung für den Wohnzweck und -bedarf darstellt,

						Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung einer Wohnung,

						Sicherung des Zutritts sowie Erteilung der Schlüsselgewalt an Dritte,

						Wohnungs- und Haushaltsauflösung (nach einem Umzug des Betreuten),

						Entrümpelung und Renovierung durch geeignete Personen oder Firmen,

						Suche nach einer Mietwohnung, Abschluss eines Mietvertrags,

						Abschluss, Änderung und Kontrolle der Einhaltung eines Heim- und Pflegevertrags.

				

				Betreuer älterer pflegebedürftiger Personen sind häufig mit der Problematik einer Wohnungsauflösung konfrontiert. Eine Wohnungsauflösung ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Betreuten. Die eigene Wohnung spielt eine herausragende Bedeutung für die Erhaltung der Selbstständigkeit gerade älterer Menschen.

				Bauliche Maßnahmen

				Wohnungsanpassung

				Ältere pflegebedürftige Leute sind in einem besonderen Maße auf eine angemessene und ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung angewiesen. Bauliche Unzulänglichkeiten der Wohnung sind nicht selten der Auslöser für eine Heimunterbringung. Ein Betreuer hat immer zu prüfen, ob es Möglichkeiten der Wohnungsanpassung durch kleinere bauliche Veränderungen oder durch eine zweckgerichtete Ausstattung gibt.

				In Deutschland helfen zahlreiche Beratungsstellen bei der alten- und behindertengerechten Wohnungsanpassung. Sie betreiben unter anderem:

				
						die Beseitigung von Hindernissen und Gefahrenquellen,

						die Verlegung rutschfester Bodenbeläge,

						die Entfernung von Türschwellen (für Rollstuhlfahrer),

						die Anbringung von Haltegriffen in Bad und Toilette,

						Ausstattung mit Betten in der richtigen Höhe,

						Umbaumaßnahmen wie Türverbreiterungen, Einbau von Rampen, Treppenliften, ebenerdigen Duschen.

				

				Darüber hinaus informieren die Beratungsstellen auch über die Finanzierung der Maßnahmen. Die Kostenträger können je nach den Verhältnissen im Einzelfall Pflegekassen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, Hauptfürsorgestellen und die betreuten Personen selbst sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bag-wohnungsanpassung.de/regionale-beratungsstellen.html.

				
				GUT ZU WISSEN

				Zu beachten sind in diesem Zusammenhang auch die technischen Fortschritte im Bereich „Ambient Assisted Living“ (AAL), die es alten und behinderten Menschen in Zukunft möglich machen werden, deutlich länger als bisher in ihrer vertrauten Wohnung zu leben. Ein Betreuer kann mit den bereits verfügbaren AAL-Produkten das selbstständige Wohnen zu Hause auch im Alter ermöglichen. Weitere Informationen: www.aal-deutschland.de.

				

				Wohnungsauflösung als letztes Mittel

				Wille des Betreuten

				Ein Betreuer sollte eine Wohnungsauflösung niemals voreilig veranlassen, sondern nur als letztes Mittel, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind oder der Betreute dies ausdrücklich wünscht. Er hat den Willen und Wunsch des Betreuten, in seiner Wohnung zu verbleiben, zu akzeptieren. Der Betreuer hat Art und Umfang notwendiger und durchführbarer Maßnahmen in der Wohnung zu ermitteln. Interessen Dritter bleiben grundsätzlich unbeachtet. Dem Betreuten ein Verbleiben in der eigenen Wohnung sicherzustellen, gebietet der „Erforderlichkeitsgrundsatz“. Erst dann, wenn bei einer ungünstigen Prognose des Krankheitsverlaufes eine frühzeitige Unterbringung in einem Alten- und Pflegeheim für den Betreuten die bessere Lösung ist, kann der Betreuer die Wohnungsauflösung in Angriff nehmen.

				Wenn der Betreute Mieter einer Wohnung ist, so braucht der Betreuer zur Kündigung des Mietverhältnisses gegenüber dem Vermieter die Genehmigung des Betreuungsgerichtes (§ 1907 Absatz 1 Satz 1 BGB). Ist der Betreute selbst noch geschäftsfähig und kündigt er selbst die Wohnung, so ist keine Genehmigung erforderlich. Bei einer Kündigung durch den Betreuer muss die Genehmigung des Betreuungsgerichts zum Zeitpunkt der Kündigung vorliegen. Des Weiteren hat der Betreuer der Kündigungserklärung die Genehmigung des Betreuungsgerichts beizufügen. Tut er dies nicht, riskiert der Betreuer die Unwirksamkeit der Kündigung. Der Vermieter könnte die Kündigung mit dem Hinweis auf die fehlende Genehmigung zurückweisen und weiter die Miete fordern (§ 1831 Satz 2 BGB).

				Räumungsklage

				Der Mietvertrag kann auch über eine einvernehmliche Auflösungsvereinbarung zwischen dem Betreuer und dem Vermieter beendet werden. Auch eine solche Auflösungsvereinbarung bedarf der betreuungsgerichtlichen Genehmigung (§ 1907 Absatz 1 Satz 2 BGB), die jedoch auch nachträglich erteilt werden kann. Bis zur Genehmigung ist der Auflösungsvertrag schwebend unwirksam (§ 1829 Absatz 1 BGB). Auch wenn der Vermieter Räumungsklage erhoben hat und die Parteien vor Gericht einen Vergleich schließen, muss das Betreuungsgericht den Vergleichsabschluss genehmigen. Ausnahme: Der Vergleich entspricht einem protokollierten gerichtlichen Vergleichsvorschlag (§ 1822 Nr. 12 BGB).

				Eigene Immobilie – Umzug ins Heim?

				Bei selbstbewohntem Immobilieneigentum kann der Betreuer ebenfalls nicht eigenmächtig handeln. Sieht der Betreuer keine andere Möglichkeit als den Umzug des Betreuten zu Angehörigen oder in ein Heim, so hat er die Absicht, die Wohnung aufzugeben, vor der Räumung dem Betreuungsgericht mitzuteilen (§ 1907 Absatz 2 Satz 2 BGB). Das Betreuungsgericht hat dann im Rahmen seiner Aufsicht tätig zu werden, die Schlüssigkeit der Argumente zugunsten der Wohnungsaufgabe zu überprüfen und kann dann ohne Anhörung des Betreuten eine Genehmigung erteilen oder verweigern. Wenn der Betreuer das freigewordene Haus oder die geräumte Wohnung des Betreuten anderweitig vermieten will, braucht er wiederum die Genehmigung des Betreuungsgerichts (§ 1907 Absatz 3 BGB). Vor der Erteilung dieser Genehmigung hat das Betreuungsgericht den Betreuten persönlich anzuhören.

				Unterbringung in Alten- und Pflegeheimen

				Wohn- und Betreuungsvertrag

				Wenn der Aufgabenkreis des Betreuers Wohnungsangelegenheiten umfasst, so ist der Betreuer auch zum Abschluss eines Heimvertrages berechtigt. Gleiches ist bei der Übertragung der Aufgabenkreise „Vermögenssorge und Aufenthaltsbestimmung“ oder „Heimangelegenheiten“ der Fall. Einzelheiten sind im Gesetz zur Regelung von Verträgen über Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen, kurz Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) geregelt, das am 1.10.2009 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz dient als Verbraucherschutzgesetz dem Schutz der Betreuten. Es regelt unter anderem:

				
						den Anspruch auf vorvertragliche Informationen in leichtverständlicher Sprache über Leistungen, Entgelte und das Ergebnis von Qualitätsprüfungen,

						den Grundsatz, dass das Entgelt angemessen sein muss,

						dass Entgelterhöhungen nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit ausführlichen Begründungen verlangt werden können,

						dass bei Änderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfes der Unternehmer, also der Heimbetreiber, eine entsprechende Anpassung anbieten muss,

						eine eingeschränkte Kündigungsmöglichkeit für den Unternehmer.

				

				Befristeter Vertrag als Ausnahme

				Nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz wird ein Heimvertrag grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen (§ 4 WBVG). Eine Befristung kann nur vereinbart werden, wenn sie den Interessen des Betreuten nicht widerspricht. Nur im Einzelfall ist eine befristete Aufnahmevereinbarung möglich, beispielsweise bei Kurzzeitpflege. Der Betreute/Heimbewohner oder sein Betreuer kann den Heimvertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Monatsende kündigen (§ 11 WBVG). Da der Heimvertrag aufgrund dieser Regelungen auf unbestimmte Zeit läuft, bedarf er nicht der Genehmigung des Betreuungsgerichtes.

				Aufenthaltsbestimmung

				Nach der Übertragung des Aufgabenkreises „Aufenthaltsbestimmung“ hat der Betreuer dem Grundsatz nach das Recht, zu bestimmen, dass sich der Betreute künftig nicht mehr in seiner Wohnung, sondern in einem Alten- und Pflegeheim aufhalten soll. Auch hier kann der Betreuer den Aufenthalt des Betreuten nicht nach Belieben festlegen, sondern die Wünsche und das Wohl des Betreuten sind zu beachten.

				Mitteilung ans Gericht

				Häufig steht dieser Aufgabenkreis im Zusammenhang mit dem Aufgabenkreis „Wohnungsangelegenheiten“ (etwa dann, wenn die Umstellung auf die Pflege in einem Heim erforderlich wird). Das Aufenthaltsbestimmungsrecht berechtigt auch zur Unterbringung des Betreuten (§ 1906 BGB). In jedem Fall muss der Betreuer dem Betreuungsgericht den neuen Aufenthaltsort des Betreuten mitteilen.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 8

				

				Der Aufgabenkreis „Gesundheitsangelegenheiten“

				Ein Betreuer mit diesem Aufgabenkreis hat sich um die Behandlung der sogenannten „Anlasskrankheiten“, die Krankheiten, die Anlass für die Betreuung waren, zu kümmern. Die Gesundheitsfürsorge umfasst jedoch auch die „sonstigen“ gesundheitlichen Angelegenheiten des Betreuten.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wie der Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitsangelegenheiten“ mit dem Betreuten und den Ärzten korrekt zusammenarbeitet,

						in welchen Fällen er das Gericht einschalten muss,

						auf welche Weise er eine Patientenverfügung durchzusetzen hat.

				

				

				Einwilligung oder Versagung

				Stellvertretend für den Betreuten und nach dessen Wünschen und Wohl ist der Betreuer in Abstimmung mit den Ärzten zuständig dafür, in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe „einzuwilligen“ oder die Einwilligung zu versagen oder zu widerrufen. Ein Betreuer hat hier in einem sehr persönlichen Bereich für den Betreuten zu sorgen und muss immer sehr genau abwägen, welche Entscheidungen dem Wunsch und Wohl des Betreuten am besten gerecht werden.

				Krankenversicherung

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitsangelegenheiten“ hat auch für einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz Sorge zu tragen. Endet der Krankenversicherungsschutz des Betreuten zum Beispiel in Folge einer Ehescheidung, so ist der Betreuer berechtigt, für den Betreuten gegenüber der Krankenversicherung die zur Fortsetzung der Versicherung erforderlichen Erklärungen abzugeben.

				Ärztliche Eingriffe

				Umfang, Aufgabenkreis

				Ein Betreuer kann die ärztliche Behandlung des Betroffenen nur regeln, wenn er einen entsprechenden Aufgabenkreis hat. Seine Zuständigkeit für „ärztliche Eingriffe“ ist gegeben, wenn er für einen der folgenden Aufgabenkreise bestellt worden ist:

				
						alle Angelegenheiten,

						die Personensorge, persönliche Angelegenheiten,

						Zuführung zur ärztlichen Behandlung,

						Heilbehandlung, Zustimmung zur Heilbehandlung,

						ärztliche Maßnahmen.

				

				Wer nur für den Aufgabenkreis „Vermögenssorge“ bestellt ist, darf sich keinesfalls um Operationen oder Behandlungen des Betreuten kümmern. Nicht nur das Gericht, sondern auch der Betreuer sollte darauf achten, dass keine Unklarheiten in Bezug auf den Zuschnitt der Aufgabenkreise und die Bestellung von Betreuern bestehen. Ein Betreuer kann beim Betreuungsgericht auch eine Erweiterung seines Aufgabenkreises anregen und begründen, wenn er beispielsweise erkennt, dass es keinen Betreuer mit demAufgabenkreis „ärztliche Behandlung“ gibt, aber eine Behandlung oder Operation unumgänglich ist.

				Körperverletzung

				Jeder ärztlicher Eingriff ist aus rechtlicher Sicht eine „Körperverletzung“, die nur gerechtfertigt ist, wenn eine ausdrückliche oder mutmaßliche Einwilligung des Patienten vorliegt. Fehlt eine solche Einwilligung, kann ein Betreuer hilfsweise nur aufgrund eines Notstandes oder einer staatlichen Genehmigung einen ärztlichen Eingriff vornehmen lassen.

				Durchführung/Einwilligung durch Betroffenen

				Einwilligungsfähigkeit

				Bevor ein Arzt einen Eingriff vornehmen kann, benötigt er immer die „Einwilligung“ des Patienten. Ist eine betreute Person selbst einwilligungsfähig, kann und darf der Betreuer nicht an ihrer Stelle einwilligen. Es ist auch zu beachten, dass der einwilligungsfähige Patient jederzeit seine Einwilligung zur ärztlichen Maßnahme widerrufen kann. Ein routinierter Betreuer wird immer versuchen, im Gespräch den Willen des Betreuten herauszufinden.

				Ist der Betreute nicht „einwilligungsfähig“, so kann der Betreuer, dessen Aufgabenkreis die „ärztlichen Eingriffe“ umfasst, die Einwilligung stellvertretend erteilen. Er muss sich vor der Einwilligung informieren und kann und sollte dabei auch sein Recht auf Einsicht in die Krankenunterlagen durch Vorlage des Betreuerausweises wahrnehmen.

				Zweifelsfälle

				Sind Arzt und Betreuer einer Meinung, so muss keine Genehmigung des Betreuungsgerichts eingeholt werden, auch dann nicht, wenn eine Maßnahme (oder Untätigkeit) als gefährlich einzustufen ist. Ist die Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen zweifelhaft, sollte der Arzt die Einwilligung des Betroffenen und des Betreuers einholen. Erteilt in dieser Situation einer der beiden seine Einwilligung nicht, so kommt es aus der Sicht des Arztes darauf an, ob der Betroffene ausreichend einsichtig war.

				Richterliche Genehmigung

				Eine Genehmigung des Betreuungsgerichtes ist nicht in jedem Fall erforderlich. Besteht aber die begründete Gefahr, dass der Betreute aufgrund einer ärztlichen Maßnahme verstirbt oder einen schweren, länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, muss neben der Einwilligung des Betreuers eine richterliche Genehmigung eingeholt werden.

				
				EXPERTENTIPP

				Ein verantwortungsvoller Betreuer wendet sich von sich aus an das Gericht, um sicherzustellen, dass eine notwendige und eilige ärztliche Maßnahme nicht unnötigerweise verzögert wird. Ein Betreuer ist auch gut beraten, eher zu oft als zu selten das Betreuungsgericht einzuschalten.

				

				Eine Genehmigung des Betreuungsgerichts ist immer dann erforderlich, wenn

				
						ein betreuter Patient in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff nicht einwilligt oder die Einwilligung des Betreuers widerruft,

						die Maßnahme aber medizinisch angezeigt ist und

				

				Magensonde

				
						die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Typische Fälle dieser Art sind das Legen und Entfernen einer Magensonde oder die Einstellung der Beatmung.

				

				Gerichtliches Gutachten

				Die Genehmigung zur Durchführung oder zum Abbruch einer ärztlichen Maßnahme erfolgt durch den Richter. Es wird zwar meistens in der Praxis ein Antrag gestellt, jedoch ist dies aus Sicht des Richters nur eine „Anregung“. Der Richter muss vor seiner Entscheidung den betreuten Patienten anhören. Die persönliche Anhörung kann unterbleiben, wenn (etwa aufgrund einer Zeitverzögerung) erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Patienten zu befürchten sind oder der Betreute offenkundig nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun. Das Gericht holt das Gutachten eines Sachverständigen über die Notwendigkeit eines Eingriffs, Alternativen, die Wahrscheinlichkeit eines Schadens und den Umfang dieses zu befürchteten Schadens ein, bevor es entscheidet.

				Sobald das Gericht eine ärztliche Maßnahme oder deren Abbruch genehmigt hat, kommt es noch auf die Einwilligung des Betreuers an. Ansonsten ist die Behandlung rechtswidrig. Rein theoretisch kann der Betreuer jetzt noch einmal den Betreuten aufsuchen und mit ihm über die ärztliche Maßnahme sprechen und dann nicht einwilligen. In der Praxis ist es jedoch außerordentlich unwahrscheinlich, dass ein Betreuer nach der langen Genehmigungsprozedur alles stoppt.

				Berücksichtigung einer Patientenverfügung

				Hat der Betreute eine ordnungsgemäße und wirksame schriftliche Patientenverfügung unterzeichnet, muss der Betreuer mit dem Aufgabengebiet „Gesundheitssorge und ärztliche Eingriffe“ oder „Gesundheitsangelegenheiten“ prüfen, ob die niedergelegten Behandlungswünsche des Patienten für eine aktuelle Lebens- und Behandlungssituation maßgeblich sein könnten. Ist dies der Fall, muss der Betreuer die Patientenverfügung umsetzen.

				Organspende

				Die Organspende am lebenden Körper des Betreuten ist durch das Transplantationsgesetz geregelt. Bei Einwilligungsunfähigkeit des Betreuten ist die Einwilligung des Betreuers erforderlich, wobei beachtet werden muss, dass dies auch den Aufgabenkreis des Betreuers umfassen muss. Für eine Organspende ist immer die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich.

				Transplantationsgesetz

				Ist der Betreute verstorben, kann es in Einzelfällen noch zu den gesetzlichen Aufgaben des Betreuers gehören, über eine Organentnahme zu entscheiden. Das Transplantationsgesetz stellt dabei auf den Willen des Spenders oder der nächsten Angehörigen oder von Vertrauenspersonen ab. Stand der Betreuer dem Betreuten in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahe, so wird er wie ein nächster Angehöriger behandelt.

				Arzneimittelerprobung

				Das Arzneimittelgesetz regelt die wissenschaftliche Erprobung von Arzneimitteln. Der Betreuer kann demnach für den Betreuten nicht in die klinische Prüfung eines Arzneimittels einwilligen.

				Eilfälle

				Bei ärztlichen Eingriffen nimmt das Genehmigungsverfahren bei Gericht meist mehrere Tage oder Wochen in Anspruch. Ist ein Eilfall gegeben und der Patient einwilligungsfähig, kommt es nur auf dessen Einwilligung an. Der Arzt entscheidet, ob bei seinem Patienten Einwilligungsfähigkeit gegeben ist.

				Koma oder Demenz

				Anders stellt sich dies dar, wenn der Patient – etwa aufgrund von Koma oder Demenz – nicht zur Einwilligung fähig ist. Sind sich Arzt und Betreuer einig, was nun zu geschehen hat, ist keine gerichtliche Genehmigung erforderlich. Ist der Betreuer in einem Eilfall nicht erreichbar oder nicht für den Aufgabenkreis Gesundheitsangelegenheiten bestellt, kann das Betreuungsgericht durch eine einstweilige Anordnung einen vorläufigen Betreuer bestellen oder den Aufgabenkreis des bisherigen Betreuers erweitern, um die Einwilligung im Eilfall sicherzustellen.

				Notstand

				Ist der Fall so eilig, dass auch diese Möglichkeit nicht weiterhilft, kann das Gericht selbst durch eine Anordnung die Einwilligung erklären. In einem Notfall, in dem der Arzt sich nicht mehr an das Gericht oder den Betreuer wenden kann, da sofortiges Handeln zur Abwendung von Gefahren notwendig ist, hat er das Recht und die Pflicht, selbst zu entscheiden, wenn die Rechtfertigungsgründe „Notstand“ oder „mutmaßliche Einwilligung“ vorliegen.

				Gefährlicher Eingriff

				In einem anderen Fall kann der Arzt jedoch nicht ohne Weiteres tun und lassen, was er für richtig hält. Ist der Patient einwilligungsunfähig, der Eingriff gefährlich und besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Arzt und dem Betreuer über den Willen des Patienten, so sind die Einwilligung des Betreuers und die Genehmigung des Gerichts erforderlich, um ein Handeln gegen die ärztliche Empfehlung durchzusetzen.

				Sterilisation

				Ein einwilligungsfähiger Betreuter kann selbst in seine Sterilisation einwilligen, wenn er die Tragweite einer solchen Entscheidung erkennen kann. Ist der Betreute nicht einwilligungsfähig, so bestellt das Gericht einen „Sterilisationsbetreuer“. Dieser Betreuer darf nur einwilligen, wenn bestimmte unabdingbare Voraussetzungen vorliegen. Die Einwilligung des Sterilisationsbetreuers ist nur wirksam, wenn das Betreuungsgericht auf der Basis eines Sachverständigengutachtens eine Genehmigung für die Sterilisation erteilt hat.
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				Sonderarten der Betreuung

				Für spezielle Tätigkeiten oder besondere Aufgaben gibt es bestimmte Sonderbetreuungen. In der Praxis werden „Betreuer im Verhinderungsfall“, „Ergänzungsbetreuer“ und „Ersatzbetreuer“ nicht ganz klar und eindeutig unterschieden. Letztlich kommt es – aus Sicht des Betroffenen – darauf an, dass ein weiterer Betreuer aktiv wird, sofern der „Hauptbetreuer“ aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen an seiner Aufgabenwahrnehmung verhindert ist.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wer während des Urlaubs oder einer Krankheit des Betreuers zeitweise als Betreuer handelt,

						warum für sehr spezielle Aufgaben Betreuer bestellt werden,

						wie das Gericht mit der Bestellung eines Kontrollbevollmächtigten den Missbrauch einer Vorsorgevollmacht verhindern kann.

				

				

				Betreuer im Verhinderungsfall

				Ist ein Betreuer selbst an der Ausübung seiner Tätigkeiten aus tatsächlichen Gründen verhindert (zum Beispiel durch Krankheit oder länger dauernde Ortsabwesenheit), kann das Gericht einen Betreuer „für den Verhinderungsfall“ bestellen.

				Betreuer auf Zeit

				Ein Verhinderungsbetreuer übernimmt als rechtmäßiger Vertreter die Aufgaben des regulären Betreuers und übt sie während der Verhinderung (und nur während dieser Zeit) selbstverantwortlich aus. Der Verhinderungsbetreuer rückt auf die rechtliche Position des eigentlichen Betreuers nach und ersetzt ihn (zeitweise). Er bleibt nicht automatisch der Nachfolger des Betreuers, wenn dieser seine Tätigkeit aufgibt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ein Ersatzbetreuer zum regulären Nachfolger eines Betreuers bestellt wird.

				Ergänzungsbetreuer

				Ein Ergänzungsbetreuer ist erforderlich, wenn der Betreuer selbst an der Besorgung bestimmter Angelegenheiten gehindert ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Betreuer in seiner Funktion mit sich selbst ein Rechtsgeschäft abschließen müsste, dies aber rechtlich nicht möglich ist.

				
				FALLBEISPIEL

				Die Eltern Martina und Franz Kohl sind gemeinsam zum Betreuer ihres volljährigen Sohnes Stefan Kohl mit dem Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“ bestellt. Nun verstirbt die Mutter Martina, ohne ein Testament zu hinterlassen.

				Zwischen Stefan und Franz Kohl entsteht jetzt automatisch eine Erbengemeinschaft. Damit diese Erbengemeinschaft auseinandergesetzt werden kann, bestellt das Betreuungsgericht für die erbrechtlichen Belange von Stefan einen Ergänzungsbetreuer.

				Auch dann, wenn Martina Kohl ein Testament hinterlassen und darin ihren Mann Franz zum Alleinerben eingesetzt hätte, würde das Gericht einen Ergänzungsbetreuer bestellen. Denn Stefan hätte Anspruch auf den Pflichtteil, den sein Vater Franz als Erbe auszahlen müsste. Damit der betreuungsbedürftige Stefan gegenüber seinem Vater den Pflichtteil geltend machen kann, ist er auf einen Ergänzungsbetreuer angewiesen. Sonst müsste der Vater Franz, der seinem Sohn den Pflichtteil schuldet, diesen Anspruch für den Sohn gegen sich selbst anmelden und durchsetzen.

				

				Ersatzbetreuer

				Das Betreuungsgericht kann einen Ersatzbetreuer insbesondere dann bestellen, wenn der ursprünglich bestellte Betreuer aus rechtlichen Gründen verhindert ist, der Betreuer gesetzlich oder gerichtlich von seiner Vertretungsmacht ausgeschlossen ist oder dem Betreuten Zugewendetes nicht verwalten darf (§ 1899 Absatz 4 BGB).

				Vergütungsanspruch

				Der Ersatzbetreuer tritt, was die Befugnis zum Handeln für den Betreuten betrifft, an die Stelle des „Regelbetreuers“ und übernimmt ganz oder nur für bestimmte Aufgaben die Tätigkeit des Betreuers. Er ist eigenen Pflichten unterworfen und hat die Pflicht der Rechenschaftslegung zu erfüllen, andererseits hat er auch eigene Rechte (zum Beispiel Vergütungsanspruch, Anspruch auf Aufwendungsersatz).

				Kontrollbetreuer

				Vorsorgevollmacht

				Wer bei ausreichender Gesundheit und Geschäftsfähigkeit eine Vorsorgevollmacht zu Papier gebracht und eine Vertrauensperson als Bevollmächtigten eingesetzt hat, ist nach Eintritt der Geschäftsunfähigkeit in der Regel nicht mehr in der Lage, die Vollmacht zu widerrufen. Auch eine Kontrolle der Tätigkeiten des Bevollmächtigten ist dann nicht mehr möglich.

				Überwachung

				Für diese Fälle ist die Einsetzung eines Kontrollbetreuers – auch „Überwachungsbetreuer“ genannt – vorgesehen. Dessen Aufgabenkreis erschöpft sich in der Kontrolle der Tätigkeiten des Bevollmächtigten. Ein Betreuungsgericht entscheidet sich in der Regel für diese Art der Betreuung, wenn Indizien den Verdacht des Missbrauchs der Vollmacht durch den Bevollmächtigten begründen.

				Aufsicht und Kontrolle

				Der Bevollmächtigte hat dem Kontrollbetreuer gegenüber Auskunft über seine Handlungen zu geben und Rechenschaft zu legen. Gegenüber dem Betreuungsgericht muss der Kontrollbetreuer wiederum Rechenschaft legen und Auskünfte erteilen; er unterliegt daher selbst der Aufsicht und Kontrolle durch das Gericht. Damit ist ausgeschlossen, dass der Bevollmächtigte und der Kontrollbetreuer gemeinsam die Kassen des Betreuten plündern. Das Betreuungsrecht schützt den Betreuten sehr gut vor einer Vorteilsnahme durch Bevollmächtigte und Betreuer!

				Gegenbetreuer

				Erhebliches Vermögen

				Das Betreuungsgericht bestellt vor allem dann neben dem Betreuer einen „Gegenbetreuer“, wenn ein für einen Betreuten erhebliches oder vielstrukturiertes Geldvermögen zu verwalten oder eine Firma zu führen ist. Der Gegenbetreuer hat die Aufgabe, den Betreuer zu beaufsichtigen. Er kontrolliert vor allem die Belege laufender Einnahmen und Ausgaben, die ihm der Betreuer vorzulegen hat. In die Vermögensverwaltung durch den Betreuer darf er nicht eingreifen, er muss aber bei der Aufstellung des Vermögensverzeichnisses mitwirken.

				Anders als der Betreuer ist der Gegenbetreuer nicht der gesetzliche Vertreter des Betreuten. Stellt der Gegenbetreuer Pflichtwidrigkeiten oder Nachlässigkeiten des Betreuers bei dessen Aufgabenausübung fest, verständigt er das Betreuungsgericht. Allein das Gericht kann dann den Betreuer zu ordnungsgemäßem Handeln anhalten oder ihn von seiner Aufgabe entbinden und einen anderen Betreuer bestellen.

				Überwachungsbetreuer

				Der Überwachungsbetreuer hat im Prinzip dieselbe Aufgabe wie ein Kontrollbetreuer (siehe oben). Die Begriffe Überwachungsbetreuer und Kontrollbetreuer werden synonym verwendet. Hat der Betreute eine Vollmacht errichtet und besteht der Verdacht des Missbrauchs, kann das Betreuungsgericht die Ausübung der Vollmacht durch einen Überwachungs- oder Kontrollbetreuer überprüfen lassen.

				Fraktionen in der Verwandtschaft

				Zahlreich sind die Fälle von Bevollmächtigung, die innerhalb der Verwandtschaft (im weiteren Sinne) zu unterschiedlichen Fraktionen führen. Jede Fraktion misstraut der anderen und unterstellt dem Bevollmächtigten, sein Amt zu missbrauchen, sich selbst oder seine Fraktion zu bereichern oder andere Vorteile für sich aus der Betreuung zu ziehen. Mit guten Argumenten – das heißt Hinweisen auf tatsächlichen Missbrauch – können einzelne Angehörige beantragen, dass ein Überwachungs- oder Kontrollbetreuer bestellt wird. Das Gericht wird bei stichhaltigen Indizien für einen Missbrauch, wie etwa abgeräumten Konten, verschobenen Geldern, aus der Wohnung entwendeten Wertgegenständen – einen Kontrollbetreuer einsetzen.

				Auftragsrechtliche Bestimmungen

				Immer ist aber Voraussetzung, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass Ansprüche des Betreuten gegenüber dem Bevollmächtigten bestehen und deren Geltendmachung den Wünschen des Betroffenen entspricht. Ob solche Ansprüche des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten bestehen, ergibt sich aus dem der Bevollmächtigung zugrundeliegenden Rechtsverhältnis. Dies kann ein Auftrag oder ein Geschäftsbesorgungsverhältnis sein. Ist dieses „Grundverhältnis“ (siehe dazu den stern-Ratgeber „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“, S. 66 ff.) nicht geregelt, was häufig der Fall ist, haftet der Bevollmächtigte nach auftragsrechtlichen Bestimmungen.

				Wünsche und Weisungen

				Vor allem dann, wenn der Vollmachtgeber aufgrund von Krankheit hilflos ist, bietet die Überwachungsbetreuung einen sinnvollen Schutz seiner Rechte, da der Überwachungsbetreuer diese Rechte gegenüber dem Bevollmächtigten geltend machen und dessen Tätigkeiten kontrollieren kann. Nicht selten stellt sich die Frage, anhand welcher Maßstäbe ein Überwachungsbetreuer eigenverantwortlich entscheiden darf, ob also für die Geltendmachung von Rechten des Vollmachtgebers gegenüber seinem Hauptbevollmächtigten überhaupt ein Handlungsbedarf vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass sich der Überwachungsbetreuer zunächst an die in der Vorsorgevollmacht dargelegten

				Grundvertrag

				Wertvorstellungen, Wünsche und Weisungen des Vollmachtgebers zu halten hat. Allein dies ist zunächst die Richtschnur seines Handelns. Diese moralischen und ethischen Grundsätze des Vollmachtgebers sind im Grundvertrag niedergeschrieben. Daher sollte sich der Überwachungsbetreuer diesen Grundvertrag vorlegen lassen, um seine Entscheidung anhand der Kriterien treffen zu können, die der Vollmachtgeber noch bei vollem Bewusstsein geäußert hat.

				Akteneinsicht

				Zu seinem eigenen Schutz kann der Vollmachtgeber in seine Vorsorgevollmacht eine Bestimmung aufnehmen, dass der Bevollmächtigte den Grundvertrag beim Betreuungsgericht abliefern muss, sobald eine Überwachungsbetreuung eingerichtet wird. Der Überwachungsbetreuer hat ein Akteneinsichtsrecht, sodass er auf diesem Weg Kenntnis von den Wertvorstellungen des Vollmachtgebers erhalten kann.
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				Die Rechte des Betreuten und seiner Angehörigen

				Betreuung heißt nicht Rechtlosigkeit, sondern Stärkung der Rechte eines erkrankten Menschen. Schon während der Bestellung eines Betreuers, aber auch danach können betreute Personen vielfältige Rechte in Anspruch nehmen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						welche Rechte eine Person hat, die unter Betreuung steht,

						in welchen Fällen ein Betreuter Schadensersatz vom Betreuer fordern kann,

						ob ein Betreuter etwas kaufen, heiraten, als Elternteil Kinder betreuen und als Staatsbürger zum Wählen gehen kann,

						welche Rechte Angehörige einer betreuten Person haben.

				

				

				Die Rechte des Betroffenen im Verfahren zur Betreuerbestellung

				Anhörung des Betroffenen

				Recht auf Widerspruch

				Wenn ein Betreuungsgericht überprüft, ob eine Person betreuungsbedürftig ist, hat der Betroffene ein Recht auf persönliche Anhörung. Zur Anhörung muss sich der Betreuungsrichter in die Wohnung des Betroffenen oder in dessen übliche Umgebung begeben, um sich dort einen unmittelbaren Eindruck von der Persönlichkeit, dem Gesundheitszustand und den Lebensverhältnissen zu verschaffen. Wer – aus welchen Gründen auch immer – keine Anhörung in der Wohnung möchte, hat das Recht zu widersprechen. Des Weiteren kann eine Person, deren Betreuung im Raum steht, verlangen, dass eine Person ihres Vertrauens an der Anhörung teilnimmt.

				
				EXPERTENTIPP

				Eine Person kann vor der Anhörung durch einen Betreuungsrichter einen Rechtsanwalt hinzuziehen und mit ihrer Vertretung beauftragen. Wer finanziell nicht in der Lage ist, die Vergütung für den Rechtsanwalt aufzubringen, kann Verfahrenskostenhilfe beantragen. Der Anwalt übernimmt in der Regel die Antragstellung.

				

				Einwendungen gegen ärztliches Gutachten

				Ablehnung von Gutachten

				Legt bereits ein ärztliches Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung MDK nahe, dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers vorliegen, muss die betroffene Person mit der Verwendung dieses Gutachtens im Verfahren zur Bestellung eines Betreuers nicht einverstanden sein. Sie kann beispielsweise argumentieren, dass das MDK-Gutachten einem anderen Zweck (Diagnose und Heilbehandlung) diente oder dass seither aufgrund von Therapien und Reha-Maßnahmen eine wesentliche Besserung eingetreten ist. Das Gericht muss in diesem Fall ein neues Gutachten einholen.

				Hier wiederum kann die Person, die eine falsche Begutachtung oder die Betreuung insgesamt verhindern möchte, mit guten Gründen einen bestimmten Sachverständigen ablehnen. Sie kann aber die Anordnung einer Begutachtung durch das Gericht in der Regel nicht mit einer Beschwerde anfechten. Auch gegen das Gutachten selbst kann sie keine Rechtsmittel einlegen.

				Der Einfluss der Betreuung auf die Rechte des Betroffenen

				Geschäftsfähigkeit

				Schwebend unwirksam

				Auf die Geschäftsfähigkeit eines Bürgers hat die Bestellung eines Betreuers keinen Einfluss. Der Betreute kann weiter rechtsgeschäftlich tätig werden, zum Beispiel Einkäufe tätigen, einen Handwerker beauftragen oder eine Wohnung mieten. Erst dann, wenn das Betreuungsgericht einen „Einwilligungsvorbehalt“ angeordnet hat, sind Verträge, die eine betreute Person ohne vorherige Zustimmung des Betreuers abschließt, schwebend unwirksam.

				Steht eine betreute Person unter „Einwilligungsvorbehalt“ und ist sie somit „geschäftsunfähig“, so sind ihre Willenserklärungen nichtig (§ 105 BGB). Es kommt nicht darauf an, ob die Willenserklärung rechtlich oder wirtschaftlich vorteilhaft ist oder nicht. Ein Rechtsgeschäft, das ein geschäftsunfähiger Betreuter abschließt, ist so zu behandeln, als wäre es nie zustandegekommen, und kann rückabgewickelt werden, das heißt, dass für den geschäftsunfähigen Betreuten rechtswirksam nur der Betreuer (innerhalb des vom Gericht übertragenen Aufgabenbereiches) handeln kann.

				Einkauf bis 40 Euro

				Von diesem Grundsatz gibt es eng begrenzte Ausnahmen. Wenn ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein sogenanntes Geschäft des täglichen Lebens tätigt, so gilt der geschlossene Vertrag, sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind (§ 105a BGB). Voraussetzung ist allerdings, dass das Geschäft von dem Geschäftsunfähigen mit „geringwertigen Mitteln“ bewirkt wird. Erwirbt ein Betreuter mit frei verfügbaren Barmitteln im Supermarkt Lebensmittel und Gebrauchsartikel im Wert von 40 Euro und zahlt er bar, so ist der geschlossene Kaufvertrag wirksam. Das Gleiche gilt für einfache Dienstleistungen, die vom Betreuten bar bezahlt werden können, zum Beispiel kurze Taxifahrten, der Frisör, Kino- und Theaterbesuche sowie Fahrten im Personennahverkehr (Fahrkartenkauf).

				Deliktsfähigkeit

				Deliktsfähig ist nach deutschem Recht eine Person, die für einen von ihr vorsätzlich oder fahrlässig angerichteten Schaden Ersatz leisten muss. Volljährige sind dann nicht deliktsfähig, wenn die Zufügung des Schadens im – so ausdrücklich das Gesetz – Zustand der Bewusstlosigkeit erfolgt! Gleiches gilt beim Vorliegen psychischer Krankheiten oder schwerer geistiger Behinderungen. Personen, die unter rechtlicher Betreuung stehen, sind grundsätzlich dadurch nicht in der Deliktsfähigkeit beschränkt. Zur Beurteilung der Deliktsfähigkeit kommt es immer und ausschließlich auf den konkreten psychischen Zustand zum Zeitpunkt der Schadensverursachung an.

				Prozessfähigkeit

				Seit dem Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes gelten Betroffene im Betreuungsverfahren unabhängig von ihrer Geschäftsfähigkeit als verfahrensfähig. Diese Verfahrensfähigkeit unterscheidet sich damit von den allgemeinen Bestimmungen zur Prozessfähigkeit.

				Die Prozessfähigkeit bezeichnet in Gerichtsverfahren die Fähigkeit, Prozesshandlungen selbst oder durch selbstbestellte Vertreter wirksam vorzunehmen oder entgegenzunehmen. Das gilt nicht nur im Zivilprozess, sondern auch vor den Verwaltungsgerichten, Sozialgerichten oder auch Finanzgerichten. Die Prozessfähigkeit entspricht grundsätzlich der Geschäftsfähigkeit. Nach der Zivilprozessordnung ist eine Person nur dann prozessfähig, wenn sie sich uneingeschränkt durch Verträge verpflichten kann. Anders als bei der Geschäftsfähigkeit gibt es also keine beschränkte Prozessfähigkeit.

				Geschäftsfähigkeit

				Die Geschäftsfähigkeit des Betroffenen und damit auch seine Prozessfähigkeit wird grundsätzlich durch eine Betreuerbestellung nicht eingeschränkt. Anders als im früheren Vormundschaftsrecht, bei dem die Entmündigung entweder zur völligen Geschäftsunfähigkeit oder je nach Entmündigungsgrund zur beschränkten Geschäftsfähigkeit führte, was in beiden Fällen Prozessunfähigkeit bedeutete, ist nach neuem Recht ausschließlich der Einwilligungsvorbehalt Anlass, die Prozessfähigkeit auszuschließen.

				Einwilligungsvorbehalt

				Hierzu ist erforderlich, dass der Einwilligungsvorbehalt inhaltlich das jeweilige Verfahren betrifft. Da ein Einwilligungsvorbehalt sich nur auf einen Aufgabenkreis des Betreuers beziehen kann, ist zunächst zu prüfen, ob das Gerichtsverfahren überhaupt in diesen Aufgabenkreis mit Einwilligungsvorbehalt fällt. In der Praxis wird häufig der Aufgabenkreis Vermögenssorge betroffen sein. Dies ist auch zugleich der Aufgabenkreis, in dem der Einwilligungsvorbehalt am häufigsten anzutreffen ist. Geht es zum Beispiel in einem zivilrechtlichen Klageverfahren um einen Zahlungsanspruch, wird man grundsätzlich davon ausgehen dürfen, dass das Verfahren den Aufgabenkreis Vermögenssorge tangiert.

				Gleiches wird man bei Verfahren vor dem Finanzgericht annehmen können, da auch hier Zahlungsansprüche der Staatskasse oder entsprechende Rückforderungsansprüche des Steuerpflichtigen im Raum stehen. Insoweit ist beim Vorliegen eines Einwilligungsvorbehalts von der Prozessunfähigkeit des Betreuten auszugehen.

				Sozialhilfe

				Nicht ganz so eindeutig ist die Rechtslage bei Verfahren vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten. So haben bereits mehrere Gerichte angezweifelt, dass zum Beispiel die Geltendmachung eines Anspruchs auf Sozialhilfe dem Aufgabenkreis der Vermögenssorge zuzuordnen sei. Stattdessen seien Sozialhilfeangelegenheiten dem Aufgabenkreis Personensorge zuzuordnen. Diese Auffassung hat zur Konsequenz, dass in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten trotz des bestehenden Einwilligungsvorbehalts die Prozessfähigkeit des Betreuten anzunehmen wäre.

				Ausübung der elterlichen Sorge

				Nach § 1673 BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils nur bei Geschäftsunfähigkeit. Anders also als nach altem Recht führt die Anordnung einer Betreuung für einen sorgeberechtigten Elternteil als solche nicht automatisch dazu, dass er für seine Kinder nicht mehr sorgen darf und kann. Bis zum Beweis des Gegenteils ist auch bei Betreuten davon auszugehen, dass sie die elterliche Sorge ihrer minderjährigen Kinder weiterhin selbst ausüben können. Allerdings sollte die Anordnung einer Betreuung für das Betreuungsgericht stets Anlass zur Prüfung sein, ob komplette oder partielle Geschäftsunfähigkeit gegeben ist und damit die elterliche Sorge zu ruhen hat. Ziemlich eindeutig ist der Fall jedoch bei einer längeren freiheitsentziehenden Unterbringung. Hier sollte der Betreuer beim Familiengericht einen Antrag stellen, dass das ruhende elterliche Sorgerecht aus tatsächlichen Gründen festgestellt wird.

				Betreuer kein Sorgeberechtigter

				Der Betreuer kann grundsätzlich keine elterliche Sorge stellvertretend für den unter Betreuung stehenden Elternteil ausüben. Ist eine Gefährdung des Kindeswohles zu befürchten, so muss der andere Elternteil sich als Sorgeberechtigter um die Kinder kümmern. Ist dies nicht möglich, muss das Familiengericht einen Vormund bestellen.

				Ehefähigkeit

				Auch betreute Personen können heiraten. Die Anordnung einer Betreuung hat keine Auswirkung auf die Ehefähigkeit des Betreuten. Hierfür ist ausschließlich die Geschäftsfähigkeit maßgebend. Das BGB bestimmt: „Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.“ Für die Prüfung der Ehefähigkeitsvoraussetzungen ist der Standesbeamte zuständig.

				Einem Betreuer steht es nach dem Gesetz nicht zu, auf die Eheschließung eines geschäftsfähigen Betreuten Einfluss zu nehmen. Das Recht zur Eheschließung ist dessen höchst persönliches Recht. Bei bekannter und nachweisbarer Geschäftsunfähigkeit des Betreuten kann der Betreuer jedoch den Standesbeamten unterrichten, wenn er von einer beabsichtigten Eheschließung erfährt.

				Testierfähigkeit

				Letzter Wille

				Die Bestellung eines Betreuers sowie die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts ändern nichts daran, dass die betreute Person die Möglichkeit und das Recht hat, einen „letzen Willen“ verbindlich festzulegen. Auch Betreute können Testamente abfassen, ändern und aufheben. Testierunfähig sind nur Personen, die wegen einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, Geistesschwäche oder einer Bewusstseinsstörung nicht in der Lage sind, die Bedeutung ihrer „Willenserklärung“ einzusehen und danach zu handeln (§ 2229 Absatz 4 BGB). Dokumente dieser Personen, die den letzten Willen wiedergeben, haben nach dem Todesfall nur dann Rechtskraft, wenn sie vor Eintritt der Testierunfähigkeit abgefasst wurden. Alle während der Testierunfähigkeit verfassten und unterzeichneten Dokumente bleiben – auch dann, wenn sie perfekt formuliert sind – nach dem Tod bedeutungslos. Wer geschäftsunfähig ist, ist damit in der Regel auch testierunfähig.

				Will eine betreute, aber geschäftsfähige Person ihren „letzten Willen“ niederlegen, so hat der Betreuer bei der Errichtung eines Testamentes keinerlei Mitwirkungsrechte und -pflichten. Das Abfassen, Ändern oder die Aufhebung eines Testamentes ist ein „höchstpersönliches Recht“ – auch des Betreuten. Dies schließt aber nicht aus, dass der Betreuer auf Wunsch des Betreuten freiwillig und unentgeltlich an der Testamentserrichtung mitwirkt und beispielsweise dafür sorgt, dass das Testament formal korrekt ist.

				Tätigkeit als Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied

				Was in der Praxis eher unwahrscheinlich ist, ist grundsätzlich möglich: Auch eine betreute Person kann Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. Nur dann, wenn für die Besorgung der Vermögensangelegenheiten ein „Einwilligungsvorbehalt“ angeordnet ist, besteht diese Möglichkeit nicht mehr (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 GmbHG). Das Gleiche gilt kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung auch für jedes Mitglied eines Vorstandes einer Aktiengesellschaft (§ 76 Absatz 3 Ziffer 1 Aktiengesetz).

				Satzung

				Im Vereins- und Stiftungsrecht gibt es entsprechende ausdrückliche Regelungen nicht. Über welche persönlichen Voraussetzungen das Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung verfügen muss, entscheidet grundsätzlich die jeweilige Satzung. Hier sind selten Voraussetzungen festgelegt, die einer Vorstandstätigkeit von betreuten Menschen entgegenstehen. Wenn die Satzung keine besonderen Regelungen enthält und auch ihr Sinn und Zweck nicht entgegensteht, so können auch beschränkt Geschäftsfähige mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Vorstandsmitglieder sein. Im Einzelfall kann dies sogar gewollt sein. Ein Verein von Menschen, die von einer bestimmten Behinderung betroffen sind, kann darauf Wert legen, dass eine Person im Vorstand mitarbeitet, die selbst behindert ist und betreut wird.

				Wahlrecht

				Alle Betreuten können wählen!

				Nach dem Bundeswahlgesetz und den Landeswahlgesetzen kann ein Betreuter seine Partei und seine Kandidaten genauso wählen wie jeder andere Staatsbürger. Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind Betreute nur dann, wenn der Betreuer mit dem Aufgabenbereich „Besorgung aller Angelegenheiten“ betraut ist. Nicht einmal die „Geschäftsunfähigkeit“ oder ein „Einwilligungsvorbehalt“ schließen den Betreuten vom Wahlrecht aus! Der Aufgabenkreis „Besorgung aller Angelegenheiten“ wird nur selten angeordnet. Das heißt, dass die überwiegende Mehrheit der Betreuten faktisch wahlberechtigt ist.

				Auswirkungen der Betreuerbestellung auf die Angehörigen

				Anhörungsrechte bei der Betreuerbestellung

				Im Rahmen eines Betreuungsverfahrens können meist folgende Personen das Recht auf Anhörung wahrnehmen:

				
						der Ehegatte,

						der gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartner,

						die Eltern oder Pflegeeltern,

						die Großeltern, Geschwister und Kinder.

				

				Darüber hinaus kommen auch dem Betroffenen nahestehende Personen infrage, zum Beispiel enge Freunde. Die hier genannten Personen können nicht in allen Angelegenheiten des Betreuungsverfahrens mitreden, sondern nur im Verfahren über die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts. Keine Beteiligung erfolgt, wenn die betroffene Person dies nicht wünscht oder wenn die Teilnahme von Angehörigen dem Interesse des Betroffenen zuwiderläuft. Die Beteiligung steht damit in einem recht weit gefassten Ermessen des Gerichts.

				Angehörige und Freunde

				Steht einer Beteiligung von Angehörigen nach der Auffassung des Gerichts nichts entgegen, so sind die Angehörigen von der Einleitung des Verfahrens zu verständigen, sofern sie dem Gericht bekannt sind. Das Gericht ist nicht verpflichtet, von sich aus Angehörige oder nahestehende Personen und deren Anschriften zu ermitteln.

				
				EXPERTENTIPP

				Wer etwas für einen Verwandten oder engen Freund, der aufgrund einer Erkrankung unter Betreuung gestellt werden soll, tun will, hat folgende Möglichkeit: Er kann sich – am besten per Brief – beim Gericht melden und mitteilen, dass die Voraussetzungen für eine Anhörung gegeben sind und eine Einladung zu Terminen anregen.

				Er kann außerdem dem Gericht in einem Brief bereits Informationen liefern, die für das Verfahren von Bedeutung sein könnten. Eine solche Kontaktaufnahme mit dem Gericht kommt immer auch dann infrage, wenn eine Person aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis bereit ist, die Betreuung zu übernehmen.
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				Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts

				Die Bestellung eines Betreuers lässt die Geschäftsfähigkeit des Betreuten unberührt. Das Gesetz ist darauf ausgelegt, dass der Betreute weiterhin selbstständig am Rechtsverkehr teilnehmen kann und seine noch vorhandenen Fähigkeiten in größtmöglicher Art und Weise berücksichtigt werden.

				Betreuter gefährdet sich selbst

				Was passiert aber, wenn die Gefahr besteht, dass der Betreute sich durch sein eigenes rechtsgeschäftliches Handeln in Gefahr bringt und möglicherweise sich selbst schädigt? Um für solche Fälle vorzubeugen und den Betreuten zu schützen, sieht das Gesetz den „Einwilligungsvorbehalt“ vor (§ 1903 BGB).

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						weshalb ein Einwilligungsvorbehalt einen schweren Eingriff in die Rechte eines Betreuten darstellt,

						warum dieser Eingriff der Vermeidung von Nachteilen für den Betreuten dient,

						welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und

						welche Arten von Einwilligungsvorbehalten existieren.

				

				

				Wirkung eines Einwilligungsvorbehalts

				Ein Einwilligungsvorbehalt ermöglicht es, in bestimmten Fällen die Teilnahme des Betreuten am Rechtsverkehr unter die Aufsicht des Betreuers zu stellen. Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie dem Betreuer bekannt gemacht wird. Rechtsgeschäfte, die der Betreute vor der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts abgeschlossen hat, bleiben wirksam.

				Anfechtung

				Ein Einwilligungsvorbehalt ist für einen insgesamt „geschäftsunfähigen“ Menschen in der Regel nicht relevant, da dieser ohnehin nicht wirksam rechtlich handeln kann. Der Betreuer kann anstelle des Betreuten Rechtsgeschäfte, die dieser vorgenommen hat, unter Hinweis auf die Geschäftsunfähigkeit des Betreuten zum Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung anfechten. Allerdings geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, dass jeder Mensch geschäftsfähig ist. Wer etwas anderes behauptet, hat dies zu beweisen. Also wäre der Betreuer jeweils in der Beweispflicht im Hinblick auf die Geschäftsunfähigkeit des Betreuten.

				Verbesserte Rechtsposition

				Durch einen Einwilligungsvorbehalt wird die Position eines Geschäftsunfähigen deutlich verbessert. Der jeweilige Geschäftspartner hat zu beweisen, dass eine Einwilligung des Betreuers für das vorgenommene Rechtsgeschäft vorgelegen hat. Für den Betreuer entfällt die Nachweispflicht, dass der Betreute tatsächlich bei Vornahme des Rechtsgeschäfts geschäftsunfähig war. Die Rechtsfolge eines Einwilligungsvorbehalts ist, dass der Betreute zu einer Willenserklärung der Einwilligung des Betreuers bedarf. Fehlt die Einwilligung, ist das Rechtsgeschäft nichtig.

				Anordnung durch das Gericht

				Anregung sinnvoll

				Ein Einwilligungsvorbehalt kann nur von Amts wegen durch das Betreuungsgericht angeordnet werden. Ein Antragsrecht für einen Einwilligungsvorbehalt ist im Gesetz nicht vorgesehen. Ein entsprechender Antrag an das Gericht durch eine dritte Person oder durch den Betreuer kann jedoch vom Richter als Anregung zur Einrichtung eines Einwilligungsvorbehalts aufgenommen werden. Der Betreuer hat die Pflicht, das Gericht zu informieren, wenn er die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts für zwingend notwendig erachtet.

				Voraussetzungen

				Erhebliche Gefahr

				Zwingende Voraussetzung für einen Einwilligungsvorbehalt ist, dass eine erhebliche Gefahr für die Person und/oder das Vermögen des Betreuten dadurch gegeben ist, dass der Betreute selbst Willenserklärungen abgibt oder auch entgegennimmt. Unter einer Gefahr versteht man hierbei jede Selbstschädigung des Betreuten an persönlichen oder wirtschaftlichen Gütern. Diese Selbstschädigung kann sich durch ein aktives Tun, also durch die Abgabe einer bestimmten Willenserklärung, aber auch durch ein passives Unterlassen des Betreuten ergeben. Wegen des schwerwiegenden Eingriffs in die Rechte des Betreuten muss die Gefahr von erheblicher Art sein. Die Erheblichkeit des drohenden Nachteils muss sich sowohl auf den Umfang als auch auf die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts beziehen.

				Drohender Vermögensschaden

				Durch die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts wird sowohl das Vermögen als auch die Person des Betreuten geschützt. Ein Vermögensschaden ist immer dann erheblich, wenn durch den Abschluss des Rechtsgeschäfts in einer nicht nur geringfügigen Sache Leistung und Gegenleistung in einem deutlichen Missverhältnis zulasten des Betreuten stehen. Die Einrichtung eines Einwilligungsvorbehalts muss ferner auch geeignet sein, den drohenden Schaden zu vermeiden.

				Die Erforderlichkeit des Einwilligungsvorbehalts muss für jeden einzelnen Aufgabenkreis des Betreuers nachgewiesen werden. Es genügt also nicht, dass der Einwilligungsvorbehalt für einen Aufgabenkreis besteht, in einem anderen aber nicht erforderlich ist. Ferner ist Voraussetzung, dass andere, weniger einschneidende Maßnahmen, die den gleichen Schutz des Betreuten gewährleisten würden, nicht zur Verfügung stehen.

				Umfang und Arten von Einwilligungsvorbehalten

				Grundsätzlich kann der Einwilligungsvorbehalt für alle Arten von Willenserklärungen angeordnet werden, mit Ausnahme von einigen höchstpersönlichen Rechtsgeschäften auf dem Gebiet des Familienrechts und des Erbrechts.

				Einfacher EV

				Es gibt zwei Arten von Einwilligungsvorbehalten, den einfachen und den erweiterten Einwilligungsvorbehalt. Ist ein einfacher Einwilligungsvorbehalt angeordnet, benötigt der Betreute grundsätzlich für das von ihm abgeschlossene Rechtsgeschäft die Einwilligung eines Betreuers.

				Nicht vom Einwilligungsvorbehalt umfasst sind Rechtsgeschäfte, die dem Betreuten einen lediglich rechtlichen Vorteil bringen. Maßgebend ist hier ausschließlich die rechtliche, nicht jedoch die wirtschaftliche Betrachtung. Stehen dem Vorteil die Aufgabe eines Rechts oder die Begründung einer persönlichen Verpflichtung (rechtlicher Nachteil) gegenüber, ist das Geschäft auch dann zustimmungsbedürftig, wenn die Vorteile die Nachteile erheblich überwiegen.

				Erweiterter EV

				Gestattet sind dem Betreuten auch geringfügige Geschäfte des alltäglichen Lebens ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Allerdings kann das Gericht den Einwilligungsvorbehalt auch auf Willenserklärungen des Betreuten erstrecken, die lediglich geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens betreffen. Insoweit spricht man von einem erweiterten Einwilligungsvorbehalt.
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				Die Tätigkeit des Betreuers

				Eine Betreuung ist alles andere als ein Kinderspiel. Wer für einen Verwandten oder einen Freund diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen will, muss sehr genau wissen, welche Pflichten zu erfüllen sind, was unter allen Umständen zu unterlassen ist und wo die Grenzen übertragener „Aufgabenkreise“ liegen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						warum eine Betreuung nie lediglich anonyme Verwaltung sein darf,

						welche Rolle der Wille, die Wünsche und das Wohl des Betreuten spielen,

						warum der Betreuer persönliche Kontakte zum Betreuten aufzubauen und zu pflegen hat,

						was er dem Betreuungsgericht mitzuteilen hat.

				

				

				Der Grundsatz der persönlichen Betreuung und die Leitlinien der Betreuungstätigkeit

				Selbstverwirklichung

				In der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland haben Freiheitsrechte eine außerordentlich hohe Bedeutung. Auch betreute Personen haben deshalb das Recht auf Selbstverwirklichung. In keinem Fall darf ein Betreuer die Person, die er rechtlich vertritt, anonym „verwalten“. Dies gilt für alle „Aufgabenkreise“, die ein Betreuer übernimmt. Die Begründung des Gesetzes hebt die „persönliche Betreuung“ als besonderes Regelungsziel hervor. Daher muss der Betreuer persönlichen Kontakt zum Betroffenen aufnehmen und auch für die Dauer seiner Tätigkeit einhalten.

				Organisation

				Um Missverständnissen vorzubeugen: Die persönliche Betreuung bedeutet nicht, dass der Betreuer die Hilfe im Alltag oder die Pflege des Betreuten persönlich übernehmen soll oder muss. Putzdienste in der Wohnung, Fahrten zum Arzt oder der Einkauf von Lebensmitteln sind nicht Aufgabe des Betreuers. Diese tatsächlichen Handlungen obliegen nicht dem Betreuer, sondern nur die Regelung rechtlicher Bereiche. Der Betreuer ist gehalten, die Organisation des täglichen Lebens für den Betroffenen zu regeln, aber nicht selbst auszuüben: Er organisiert eine Reinigungskraft und putzt nicht selbst für den Betroffenen, er übernimmt nicht die tägliche Pflege, sondern wählt einen geeigneten ambulanten Dienst aus. Lediglich dann, wenn ein Betreuer gleichzeitig Ehepartner oder Verwandter ist, kann es sein, dass Betreuung und wichtige Aktivitäten im Haushalt, die auch im Interesse des Betreuten liegen, von ein und derselben Person wahrgenommen werden (an der Aufgabenstellung des Betreuers ändert das jedoch nichts).

				Mittler und Interpret

				Untervollmachten

				Gegenüber Dritten ist der Betreuer oder die Betreuerin in jedem Fall Mittler und Interpret des Betreuten, um dessen persönliche Interessen durchzusetzen. Jeder Betreuer muss mit dem Betroffenen sprechen, persönlichen Kontakt halten und seine Lebensumstände und Persönlichkeit kennenlernen. Das gilt unabhängig vom übertragenen Aufgabenkreis. Gerade aufgrund dieser sehr persönlich angelegten Betreuung darf der Betreuer seine Aufgaben nur sehr eingeschränkt – durch Untervollmachten – an andere Personen delegieren. So darf er einen Vertreter als Hilfskraft einsetzen, der einzelne, vom Betreuer überschaubare Verwaltungsaufgaben übernimmt (zum Beispiel die Buchhaltung oder die Kontoführung für den Betroffenen). Die generelle oder pauschale Übertragung der Betreuung auf Dritte ist dagegen unzulässig.

				Interessenvertreter

				Im Gesetz sind für die Betreuungsarbeit wesentliche Orientierungspunkte vorgegeben, der Betreuer muss sich danach richten. Die allgemeinen Vorgaben verdeutlichen, dass der Betreuer der Interessenvertreter seines Betreuten ist, und nicht der Sachwalter anderer Personen (zum Beispiel von Angehörigen oder möglichen Erben). Das alleinige Augenmerk gilt immer nur der betreuten Person.

				Das Wohl des Betreuten

				Subjektive Sicht des Betreuten

				Der oberste Maßstab für das Handeln des Betreuers ist das „Wohl“ des Betreuten. Schwierig ist oft die Beurteilung dessen, was dem Wohl des Betreuten entspricht. Dabei kommt es nicht allein auf objektive Kriterien oder die Einschätzungen und Meinungen des Betreuers an. In die Entscheidungen und Tätigkeiten des Betreuers ist vor allem die subjektive Sichtweise des Betreuten einzubeziehen. Eine Person, die betreut wird, soll die Möglichkeit haben, im Rahmen ihrer Fähigkeiten ihr Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Dies beinhaltet so weit als möglich die Beibehaltung des bisherigen Lebensstils, das Leben im gewohnten und weiterhin geschätzten Wohnumfeld und den gewollten Lebensstandard.

				Keinesfalls darf der Betreuer seinem Handeln eigene Wertungen oder eigene Vorstellungen von einem angemessenen Leben zugrundelegen. Äußert ein älterer erkrankter Mensch den Wunsch, bei sich zu Hause zu wohnen, so hat der Betreuer durch geeignete Maßnahmen – ambulante Pflege, Essen auf Rädern, therapeutische Maßnahmen, Absprachen mit Verwandten und Nachbarn – eine vorschnelle Heimunterbringung möglichst zu vermeiden, auch wenn er selbst der Meinung ist, der Betroffene sei in einem Heim „besser aufgehoben“.

				Recht auf Verwahrlosung

				So weit als möglich muss der Betreuer das Wohl des Betreuten als Richtschnur für sein eigenes Handeln anlegen. Sogar ein „Recht auf Verwirrtheit“ hat die Rechtsprechung anerkannt ebenso wie – bis zu einem gewissen Grad – ein „Recht auf Verwahrlosung“. Es geht hier nur darum, das Recht des Betreuten auf Selbstbestimmung zu achten und durchzusetzen. Dabei wird auch die Vermeidung einer ernsthaften Gefahr (einer gesundheitlichen Schädigung) des Betroffenen als ein ihm dienendes Wohl aufgefasst. Es ist immer die besondere Situation des Betreuten zu beachten. Ein Betreuer hat nicht die Aufgabe, für einen besseren Lebensstil oder Lebensstandard des Betreuten zu sorgen, wenn dies nicht dessen Wohl entspricht.

				Die Wünsche des Betreuten

				Gerade weil oft verkannt wird, dass der Betreuer nicht seine eigenen persönlichen Maßstäbe anzulegen hat, sondern dem Wohl und den Wünschen des Betreuten verpflichtet ist, kommt es häufig zu Konflikten. Der Betreuer ist an die Wünsche des Betreuten gebunden und muss diesen entsprechen, soweit sie dessen Wohl nicht zuwiderlaufen und ihm selbst zuzumuten sind. Wenn also der Betreute in einer Angelegenheit, die zum Aufgabenkreis des Betreuers gehört, selbst einen Wunsch geäußert hat, muss der Betreuer diesem Wunsch in aller Regel nachkommen.

				Unvernünftige Wünsche

				Es kommt nicht darauf an, ob der Wunsch auf einer rationalen Grundlage beruht, der Betreute geschäftsfähig ist oder der Betreuer den geäußerten Wunsch für vernünftig hält. Der Betreuer hat sogar einen wirtschaftlich „unvernünftigen Wunsch“ zu erfüllen. Allerdings muss er in Gesprächen herausfinden, ob ein geäußerter Wunsch dem Betreuten wirklich über längere Zeit wichtig ist oder nur einen spontanen Impuls ohne tiefere Bedeutung darstellt.

				Haftungsrisiko

				Ein echter Wunsch des Betroffenen ist vom Betreuer zu realisieren. Diese Bindung an die Wünsche besteht nur zwischen dem Betreuer und dem Betroffenen. Handelt der Betreuer nach außen, also gegenüber Dritten, anders, als der Betroffene dies wünscht, bleiben diese Handlungen wirksam. Allerdings setzt sich der Betreuer einem Haftungsrisiko aus, wenn er von den Wünschen des Betroffenen abweicht. Der gesetzlich vorgegebene Vorrang des Willens des Betroffenen gilt nur im Rahmen des „Wohles“ des Betreuten.

				Überzogene Wünsche

				Die Pflicht, Wünsche zu realisieren, findet ihre Grenze auch im Rahmen der Zumutbarkeit. Wünscht der Betreute, dass er sich mit dem Betreuer wöchentlich über mehrere Stunden unterhalten kann, ist das überzogen und daher unbeachtlich. Auch ist der Betreuer nicht „Handlanger“ des Betreuten, sondern dessen rechtlicher Vertreter. Manche Betreute sind nicht in der Lage, dies nachzuvollziehen und meinen, der Betreuer sei „Mädchen für alles“. Beispiele für nicht zu berücksichtigende Wünsche des Betroffenen:

				
						die Forderung, unerlaubte oder gar strafbare Handlungen zu begehen,

						der Wunsch, eine Sportart zu betreiben, die körperlich kaum mehr ausgeführt werden oder zu ernsthaften Verletzungen führen kann,

						die Idee, Weltreisen zu unternehmen, ohne finanzielle Mittel zu besitzen,

						die Vorstellung, das Vermögen in der Wohnung („unter der Matratze“) zu sammeln, anstatt, wie vorgeschrieben, verzinslich anzulegen.

				

				Betreuungsverfügung

				Die Pflicht, die Wünsche des Betreuten zu respektieren und danach zu handeln, erstreckt sich auch auf Willensbekundungen, die bereits vor der Anordnung der Betreuung geäußert wurden, zum Beispiel Wünsche, die in einer Betreuungsverfügung niedergelegt sind. Davon darf der Betreuer nur abweichen, wenn eine betreute Person erkennbar nicht mehr an ihrem früher geäußerten Willen festhalten will.

				Die rechtliche Besorgung der Angelegenheiten

				Der Betreuer ist nur verpflichtet, den Betreuten rechtlich zu vertreten, und darf im Rahmen seines Aufgabenkreises nur in rechtlichen Angelegenheiten handeln. Daher fallen tatsächliche Handlungen, wie etwa das Einnähen von Namensschildern in die Wäsche des Betreuten, nicht in den Aufgabenkreis „persönliche Angelegenheiten“ (Personensorge). Im Rahmen seines Aufgabenkreises muss der Betreuer daher darauf achten, dass er nur rechtlich für den Betroffenen tätig wird, auch wenn dieser etwas anderes wünscht.

				Die Pflicht zur persönlichen Kontaktaufnahme

				Der Betreuer kann seine Entscheidungen und sein Handeln nur dann an den Wünschen, dem Willen und dem Wohl des Betroffenen ausrichten, wenn er mit ihm anstehende Fragen bespricht und ihn auch persönlich kennt. Dazu muss er Kontakt mit dem Betroffenen aufnehmen, halten und – je nach Einzelfall – intensivieren. Die Intensität sowie die Art des persönlichen Kontakts hängen vom Aufgabenkreis, den darin zu regelnden Angelegenheiten, den Möglichkeiten des Betroffenen, sich zu verständigen, sowie allen anderen tatsächlichen Gegebenheiten ab.

				Besprechungspflicht

				Dem Betreuer obliegt eine Besprechungspflicht, die den Kern dessen enthält, was als „persönliche Betreuung“ im Gesetz formuliert ist (§ 1901 Absatz 3 Satz 3 BGB). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit dieser Formulierung, dass der Betreute weitestgehend in die Besorgung seiner Angelegenheiten durch den Betreuer einbezogen wird, es ging ihm also letztlich um seine Beteiligung. Vorrangig ist das unmittelbare persönliche Gespräch der beste Weg der Kommunikation. Ist der Betreute gesundheitlich oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage, seinen Aufenthaltsort (Pflegeheim) zu verlassen, oder benötigt der Betreuer zur Erledigung seiner Aufgaben einen persönlichen Eindruck, muss er den Betroffenen selbst und persönlich aufsuchen.

				
				EXPERTENTIPP

				Ergibt sich aus der Akte des Betreuungsgerichts, dass eine Kommunikation mit dem Betreuten nicht möglich ist, bedeutet das nicht, dass der Betreuer sich um keine Kontaktaufnahme zu kümmern hätte. Der Betreuer muss zumindest ernsthaft versuchen, mit dem Betreuten ins Gespräch zu kommen. 

				

				Neutraler Ort

				Nicht selten wünscht der Betreute eine persönliche Kontaktaufnahme an einem neutralen Ort, zum Beispiel in einem Cafè oder Restaurant. Diesem Wunsch ist grundsätzlich zu entsprechen, wenn und soweit dies der Erledigung der Aufgabe dient. Damit kann der Betreuer dem Betroffenen helfen, Hemmschwellen zu überwinden. Ein neutraler Ort bietet sich als Treffpunkt bei folgenden Problemen an:

				
						der Betreute hat keine eigene Wohnung,

						er möchte niemanden in seiner Wohnung empfangen,

						aufgrund einer Erkrankung beschuldigt er jeden Menschen, der seine Wohnung betritt, des Diebstahls,

						das Betreten der Wohnung ist wegen Vermüllung (Messie-Syndrom) unzumutbar.

				

				Telefonate und Briefe

				Möglich ist auch, dass der Betreute den Betreuer in dessen Büro oder Privatwohnung aufsucht. Dies ist vor allem bei länger dauernden Betreuungen sinnvoll, da durch die lange Zeitdauer in der Regel ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Auch Telefonate oder schriftliche Kontakte sind geeignet, um überhaupt einen Kontakt mit dem Betroffenen herzustellen. Ein Betreuer wird vor allem in folgenden Fällen diese Art der Kontaktaufnahme wählen:

				
						Der Betreute ist wohnsitzlos und nur via Handy erreichbar.

						Der Betreute sitzt in Strafhaft und ein persönlicher Kontakt ist behördlicherseits untersagt.

						Der Betreuer setzt sich bei einer direkten Kontaktaufnahme wegen der Aggressionen des Betreuten einer persönlichen Gefahr aus.

				

				Kontakte über Dritte

				Möglich ist auch ein Kontakt zum Betreuten über Dritte, zum Beispiel Angehörige, Freunde, Nachbarn, Pflegedienst, Arzt oder Ämter. Da aber die Kommunikation auch dazu dienen muss, Stimmungen, Gemütslagen und Reaktionen des Betroffenen auf bestimmte Aussagen oder Angelegenheiten kennenzulernen, ist ein indirekter Kontakt nur in Ausnahmefällen zulässig.

				Selbst dann, wenn der Betreute – aus welchen Gründen auch immer – die Betreuung rundweg ablehnt, ist der Betreuer gehalten, den persönlichen Kontakt zu suchen. Ist hingegen der Betreuer nach einem Umzug an einen entfernten Wohnort oder aufgrund von Arbeitsüberlastung nicht (mehr) in der Lage, den Betroffenen persönlich zu betreuen, muss das Betreuungsgericht ihn entlassen.

				Die Häufigkeit der persönlichen Kontakte ist abhängig vom Einzelfall. Sie richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten und äußeren Umständen sowohl beim Betroffenen als auch beim Betreuer. Diese richten sich insbesondere nach:

				
						der Häufigkeit, mit welcher der Betreuer Informationen vom Betreuten gewinnen muss,

						der Fähigkeit des Betreuten zur Erinnerung,

						der Fähigkeit des Betreuten, sich zu konzentrieren,

						der Häufigkeit, mit der eine Angelegenheit gemeinsam mit dem Betroffenen erledigt werden soll oder

						dessen Fähigkeit zur eigenständigen Erledigung eigener Angelegenheiten.

				

				Konzentration und Kontakt

				Ist eine betreute Person nicht in der Lage, sich länger auf ein Gespräch zu konzentrieren, muss der Betreuer zu einem anderen Zeitpunkt den Kontakt neu aufbauen. Der Betreuer ist von Gesetzes wegen verpflichtet, alle mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden wichtigen Angelegenheiten mit dem Betreuten zu besprechen. Ob eine wichtige Angelegenheit vorliegt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab und ist vorrangig aus der Sichtweise des Betroffenen zu ermitteln. Zu den „wichtigen Angelegenheiten“ zählen:

				
						Geldanlagen,

						Beschäftigung und/oder Arbeit,

						Wohnverhältnisse,

						ärztliche Untersuchungen und/oder Behandlungen.

				

				Der Betreuer ist verpflichtet, alle wichtigen Angelegenheiten mit dem Betroffenen zu besprechen. Eine Besprechung darf sich nicht in der Mitteilung einer bereits entschiedenen Maßnahme oder beabsichtigten Entscheidung erschöpfen, sondern muss „ergebnisoffen“ sein. Der Betreuer hat mit dem Betroffenen Argumente auszutauschen und gegeneinander abzuwägen, um eine Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Maßnahme zu erreichen.

				Mitteilungspflichten des Betreuers

				Der Betreuer ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen dem Betreuungsgericht einen Bericht über seine Tätigkeiten innerhalb seines Aufgabenkreises vorzulegen. In der Praxis verlangen die Betreuungsgerichte einmal jährlich einen Bericht. Hierzu versenden sie Vordrucke, je nach Aufgabenkreis hat der Betreuer Fragen zu beantworten.

				Vermögen

				Lautet der Aufgabenkreis „Vermögenssorge“, ist die Entwicklung des Vermögens seit dem letzten Rechenschaftsbericht (zum Beispiel Wertsteigerung oder -verlust von Wertpapieren, Zinsgewinne und -verluste, Kontenentwicklungen, Erwerb einer Erbschaft) anzugeben. Beim Stichwort „persönliche Verhältnisse“ hat der Betreuer auf Änderungen im persönlichen Umfeld des Betreuten (zum Beispiel Erkrankungen oder Todesfälle seiner Angehörigen) einzugehen.

				Gesundheit

				Erkennt der Betreuer, dass sich der Gesundheitszustand des Betroffenen bessert, hat er dem Gericht gegenüber die Einschränkung seines Aufgabenkreises anzuregen. Andererseits kann – gerade bei älteren Menschen – bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes die Erweiterung der Betreuung auf weitere Aufgabenkreise angezeigt sein. Eine solche Mitteilung kommt in Betracht, wenn der Betreuer den Eindruck gewinnt, dass der Betreute in Zukunft weitere, bisher in den Aufgabenkreis nicht einbezogene Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen können wird. Umgekehrt muss ein Betreuer dann, wenn sich der Gesundheitszustand des Betreuten bessert und eine Einschränkung oder gar Aufhebung der Betreuung als möglich erscheint, das Betreuungsgericht informieren. Seine Berichtspflicht verdichtet sich da sogar zu einer Meldepflicht.

				Waffen

				Dem Betreuer obliegen nicht nur aus betreuungsrechtlichen Vorschriften Meldepflichten gegenüber dem Gericht. Findet er bei seiner Tätigkeit zum Beispiel Waffen in der Wohnung des Betroffenen, kann es sein, dass er als gesetzlicher Vertreter nach dem Waffengesetz eine Mitteilungspflicht zu erfüllen hat.

				Seuchen

				Meldepflichten bestehen ferner nach dem Bundesseuchengesetz (zum Beispiel bei schwer verwahrlosten und erkrankten Betreuten). In diesen Fällen sollte der Betreuer nicht nur das Betreuungsgericht, sondern auch die zuständige Behörde informieren (Gesundheitsamt). Ein Berufsbetreuer hat der örtlich zuständigen Betreuungsbehörde jährlich bis 31.3. des Folgejahres mitzuteilen, wie viele Betreuungen er im vergangenen Jahr geführt und welche Einnahmen er damit erzielt hat.

				
				EXPERTENTIPP

				Ein Betreuer sollte seine Berichtspflichten sehr genau wahrnehmen. Wer dagegen verstößt, muss damit rechnen, dass er entlassen wird. Ein umsichtiger und verantwortungsbewusster Betreuer wird dem Gericht eher mehr als zu wenige Informationen über seine Tätigkeit liefern und das Betreuungsgericht nicht als „Überwacher“, sondern als Unterstützer und Ansprechpartner für seine Tätigkeit ansehen.

				

				Die gesetzliche Vertretung des Betroffenen

				Nicht alle Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögensangelegenheiten müssen jedes Jahr Abrechnungen vorlegen. Von der periodischen Rechnungslegung sind folgende Betreuer befreit, sofern das Gericht nichts anderes anordnet:

				
						Eltern,

						Ehegatte,

						Abkömmlinge (eigene Kinder und Enkelkinder),

						Vereinsbetreuer,

						Behördenbetreuer.

				

				Übersicht

				Ein Betreuungsverein und auch die Betreuungsbehörde sind unbeschränkbar von der Rechnungslegungspflicht befreit. Trotzdem müssen auch die Betreuer eines Vereins oder der Behörde alle zwei Jahre eine Übersicht einreichen. Es ist daher auch für diese Betreuer empfehlenswert, entsprechende Rechnungen und Belege in geordneter Form aufzubewahren.

				Das Gericht kann einen längeren Zeitraum für die Erstellung eines Bestandsverzeichnisses bestimmen. Allerdings sollte der Zeitraum fünf Jahre nicht überschreiten. Der Betreute selbst kann dem Betreuer keine Befreiung erteilen, da die Rechnungslegung auch im öffentlichen Interesse liegt. Eine Betreuungsverfügung, die eine Befreiung beinhaltet, ist zumindest in diesem Punkt ungültig.

				Vorsorgevollmacht

				Befreite Betreuer können auch von der Pflicht zur Genehmigung von Rechtsgeschäften und der Verpflichtung befreit werden, Inhaber- und Orderpapiere zu hinterlegen und einen Sperrvermerk eintragen zu lassen. Ein geschäftsfähiger Betreuter kann jedoch für einzelne Rechtsgeschäfte Vollmachten erteilen. Die dann Vorsorgebevollmächtigten sind gegenüber dem Betreuungsgericht nicht rechenschaftspflichtig. Das Gericht hat hier kaum mehr Möglichkeiten, die Veruntreuung von Geldern oder den Missbrauch von Vermögenswerten zum Schaden des Betreuten zu verhindern. Sinn und Zweck einer befreiten Betreuung ist es, Betreuer, die entweder dem Betreuten sehr nahe stehen oder durch ihre Behörde oder einen Verein kontrolliert werden, von bürokratischen Verpflichtungen zu befreien. Das Gericht ist befugt, gegenüber nahestehenden Betreuern bereits bei der Bestellung oder zu einem späteren Zeitpunkt die Befreiung aufzuheben, wenn dies im Interesse des Betreuten liegt. Eine solche Anordnung ist gegenüber Behörden oder Vereinen nicht möglich. Wann endet die Betreuung?

				Todesfall

				Eine Betreuung kann abgeändert oder beendet werden. Der naheliegendste Grund für die Beendigung ist der Tod des Betreuten. Ein Wechsel der Person des Betreuers oder eine Veränderung im Betreuungsbedarf führt dagegen nicht zum Ende der Betreuung.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wann die Betreuung aufgehoben werden kann,

						was ein Betreuer zu tun hat, der die Tätigkeit nicht mehr ausüben kann oder will,

						was nach Beendigung der Betreuertätigkeit zu tun ist.

				

				

				Änderungen im Betreuungsbedarf

				Mehr oder weniger Bedarf

				Über die Fortführung oder Aufhebung einer Betreuung entscheidet das Gericht nach den gleichen Kriterien, die bei der Entscheidung über die Betreuung zugrundegelegt wurden. Sofern die Voraussetzungen lediglich für einen Teil der dem Betreuer übertragenen Aufgaben entfallen, ist der Aufgabenkreis des Betreuers entsprechend einzuschränken; im Übrigen entfällt die Betreuungsaufgabe.

				Den Antrag auf Einschränkung des Aufgabenkreises kann der Betreute selbst, der Betreuer sowie jeder Dritte stellen. Beispiele für Änderungen im Betreuungsbedarf:

				
						bestimmte übertragene Aufgaben sind weggefallen (Beispiel: eine Erbauseinandersetzung ist beendet),

						Gesundung des Betroffenen (Beispiel: erfolgreiche Reha-Maßnahme),

						der Betroffene ist wieder in der Lage, bestimmte Aufgaben selbst zu erfüllen,

						Hilfeleistung durch Dritte oder Bevollmächtigte, die ebenso gut wie ein Betreuer tätig werden können.

				

				Letztlich ist es das Ziel jeder Betreuung, sich selbst „überflüssig“ zu machen. Dies ist Ausfluss des Prinzips, den staatlichen Eingriff der Betreuung nur so weit anzuordnen und so lange aufrechtzuerhalten, als der Betroffene sich selbst nicht oder nicht ausreichend versorgen kann.

				Betreuerwechsel

				Bei einem Betreuerwechsel bleibt die vom Gericht angeordnete Betreuung bestehen, nur die Person des Betreuers ändert sich. Eine betreute Person kann sich nach negativen Erfahrungen mit einem Betreuer an das Betreuungsgericht wenden und erklären, warum sie mit ihrem Betreuer nicht einverstanden ist, und einen Wechsel anregen.

				Entlassungsantrag

				Ein solcher „Entlassungsantrag“ wird aber nur dann zu einem Erfolg führen, wenn der Betreuer ungeeignet ist, sein Amt zu führen, oder nicht mehr gewährleistet ist, dass er die Angelegenheiten des Betroffenen ordnungsgemäß regeln kann. Eine diffuse Unzufriedenheit des Betreuten mit dem Betreuer wird kaum zu einem Betreuerwechsel führen. Ein Betreuerwechsel ist jedoch angezeigt, wenn ein Berufsbetreuer bestellt ist und die Betreuung durch einen geeigneten ehrenamtlichen Betreuer weitergeführt werden kann. Dasselbe gilt, wenn ein Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde zum Betreuer bestellt ist und der Betroffene durch eine natürliche Person ebenso gut versorgt werden kann.

				Hintergrund ist, dass die persönliche Betreuung des Betroffenen immer im Vordergrund steht. Darüber hinaus liegt es im Interesse des Betreuten, wenn sich die Kosten der Betreuung reduzieren.

				Entpflichtung

				Auch der Betreuer selbst kann seine Entlassung beantragen, zum Beispiel, wenn er die Betreuung aus bestimmten Gründen nicht mehr weiterführen kann. Ein Betreuer, der aus beruflichen oder sonstigen Gründen an einen anderen Wohn- und Arbeitsort umzieht und dann den persönlichen Kontakt zum Betroffenen nicht mehr ordnungsgemäß halten kann, muss deshalb seine Entlassung beantragen. Auch bei eigener schwerer Erkrankung sollte ein Betreuer seine Entpflichtung bei Gericht beantragen.

				Ende bei Tod des Betreuers?

				Gefahr im Verzug

				Mit dem Tod des Betreuers endet nur das Betreuungsamt der verstorbenen Person. Die Betreuung an sich ist nicht beendet, es folgt die Bestellung eines neuen Betreuers durch das Gericht. In der Übergangszeit herrscht ein betreuerloser Zustand, der Betroffene hat während dieser Zeit keinen gesetzlichen Vertreter. In Eilfällen – bei Gefahr im Verzug – muss das Gericht durch einstweilige Anordnung einen vorläufigen Betreuer bestellen. Um einen rechtlosen Zustand zu verkürzen, muss der Erbe eines verstorbenen Betreuers den Todesfall sofort dem Betreuungsgericht anzeigen. Da die Betreuung selbst mit dem Tod des Betreuers nicht beendet ist, besteht ein etwa erteilter Einwilligungsvorbehalt fort, bis ein neuer Betreuer bestellt ist.

				
				EXPERTENTIPP

				Der Erbe eines verstorbenen Betreuers sollte mit der Todesnachricht an das Betreuungsgericht den Betreuerausweis im Original zurücksenden und sich den Empfang bestätigen lassen. Auf diese Weise kann der Erbe dazu beitragen, dass eine Urkunde, mit der Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden könnten, dem Rechtsverkehr entzogen wird.

				

				Bevor ein neuer Betreuer bestellt wird, hat das Gericht erneut die allgemeinen Auswahlkriterien für eine Betreuerbestellung zu berücksichtigen und den Betroffenen grundsätzlich wieder persönlich anzuhören. Eine erneute Anhörung ist nicht erforderlich, wenn der Betreute mit dem Vorschlag des Gerichts einverstanden ist oder sich die sonstigen Voraussetzungen (zum Beispiel eine Erkrankung, die eine Anhörung unmöglich macht) nicht geändert haben.

				Schlussrechnung

				Den Erben eines Betreuers trifft grundsätzlich nur die Pflicht, das Betreuungsgericht vom Tod des Betreuers zu benachrichtigen. Es obliegt ihm nicht die Pflicht, die Geschäfte des verstorbenen Betreuers fortzuführen, er hat jedoch die Schlussrechnung des Betreuers vorzulegen. Dabei ist die Abrechnung der Vermögensbewegungen auf den Konten des Betreuten über die Einnahmen und Ausgaben vom Zeitpunkt der letzten Abrechnung des Betreuers bis zu dessen Tod aufzuschlüsseln. Des Weiteren ist das Vermögen des Betreuten zum Todestag des Betreuers aufzulisten. An einen nach einer Übergangszeit neu bestellten Betreuer muss der Erbe des verstorbenen Betreuers die zur Übernahme und Ausführung der Betreuung notwendigen Unterlagen aushändigen, die sich im Besitz des verstorbenen Betreuers befanden. Davon ausgenommen sind Unterlagen und Aufzeichnungen des ehemaligen Betreuers, soweit es sich dabei um höchstpersönliche Aufzeichnungen handelt. Sofern der verstorbene Betreuer Vergütungsabrechnungen noch nicht vorgenommen hat, können die Erben dies nachholen und die Ansprüche beim Gericht bzw. den Betreuten direkt anmelden, da diese offenen Vergütungsansprüche des verstorbenen Betreuers Nachlassforderungen darstellen.

				Ende bei Tod des Betreuten?

				Mit dem Tod des Betreuten endet die Betreuung von selbst. Einen gesonderten Aufhebungsbeschluss muss das Gericht nicht erlassen. Der Nachlass des ehemals Betreuten geht auf dessen Erben über, und zwar bereits zum Zeitpunkt des Todes. Auf die Erteilung eines Erbscheins kommt es insoweit nicht an.

				Nachlasspflegschaft

				Weil die Verfügungsgewalt über den Nachlass auf die Erben des Betreuten übergeht, ist der Betreuer nicht mehr berechtigt, über dieses Vermögen zu verfügen. Ist der Erbe des Verstorbenen nicht bekannt, kann der Betreuer eine Nachlasspflegschaft beim Nachlassgericht beantragen. Ein noch offener Vergütungsanspruch erlischt 15 Monate nach der Entstehung, sodass der ehemalige Betreuer darauf achten muss, solche Ansprüche rechtzeitig gegen den Nachlass oder die Erben anzumelden.

				
				CHECKLISTE

				Allgemeine Abschlusstätigkeiten des Betreuers

				
						Mitteilung an das Betreuungsgericht und die Angehörigen über den Tod des Betreuten

						Benachrichtigung an das Standesamt (sofern der Betreute nicht in einem Heim verstorben ist)

						Übergabe von Schriftstücken, die ein Testament des Betreuten darstellen können, an das Nachlassgericht

						Rückgabe der Bestellungsurkunde an das Betreuungsgericht

						Übersendung eines Schlussberichts und einer Schlussabrechnung an das Betreuungsgericht

						Herausgabe des Vermögens an die Erben oder den Nachlasspfleger

						Sind die Erben unbekannt und ist es zur Sicherung des Nachlasses erforderlich, ist eine Nachlasspflegschaft anzuregen.

						Eine Fortführung der bisherigen Aufgaben ist allenfalls zur Vermeidung von Schäden oder Gefahren zulässig (Abstellen von Wasser, Strom, Gas in der Wohnung, Heizung auf Frostschutz, Versorgung der Haustiere).

				

				Für die Bestattung ist das Ordnungsamt unverzüglich zu informieren. Keinesfalls darf der Betreuer ohne ausdrückliche Ermächtigung die Bestattung veranlassen. Dies können nur die nächsten Angehörigen des Verstorbenen tun, also zunächst sein Ehegatte, nachrangig die Kinder.

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 13

				

				Die Unterbringung

				Mit einem Unterbringungsfall im landläufigen Sinne (es benötigt jemand eine Wohnung oder ein Zimmer in einem Heim, ein Dach über dem Kopf) haben es Betreuer immer wieder zu tun. Davon unterscheidet sich grundlegend die gesetzlich definierte Unterbringung mit Freiheitsentziehung.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						was Unterbringung im Betreuungsrecht bedeutet,

						was unterbringungsähnliche Maßnahmen sind,

						welche Aufgaben Betreuungsgerichte und Betreuer bei der Unterbringung haben,

						weshalb der Betreuer für öffentlich-rechtliche Unterbringungen nicht zuständig ist (bei Gefährdung der öffentlichen Ordnung).

				

				

				Unterbringung – was ist das?

				Es gehört zu den wichtigsten Pflichten eines jeden Betreuers, einen Menschen, der sich nicht oder nur eingeschränkt helfen kann, bei Verwandten, in einem Pflegeheim, in einer Pflegefamilie oder anderweitig „unterzubringen“ (im Sinne von „unter ein Dach bringen“).

				Obdachlosigkeit

				Dies geschieht nach den Grundsätzen der Betreuung so weit wie möglich mit dem Einverständnis des Betreuten. Eine einmal gefundene Unterbringungslösung kann auf Wunsch des Betreuten oder dann, wenn der Betreuer erkennt, dass die Lösung nicht (mehr) zum Bedarf des Betreuten passt, jederzeit durch eine andere „Unterbringung“ (Vermeidung von Obdachlosigkeit) ersetzt werden. Ein auf eigenen Wunsch in einer Wohnung, bei Verwandten oder in einem Heim für Obdachlose untergebrachter Mensch kann die Wohnung oder das Heim zeitweise oder auf Dauer verlassen, zum Einkaufen gehen, Verwandte besuchen, Urlaub machen oder als Landstreicher auf Wanderschaft gehen. Niemand – auch kein Betreuer – kann einen Betreuten daran hindern.

				Freiheitsentzug

				Von dieser Unterbringung im Sinne des Volksmunds ist die „Unterbringung“ im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches zu unterscheiden. Es handelt sich hierbei um eine freiheitsentziehende Maßnahme, die dem Zweck dient, eine Person vor sich selbst und anderen Gefahren – Selbstmord, Verletzungen, Unfälle, Gefährdung anderer Personen – zu schützen. In diesem Fall wird der Betreute – manchmal mit seinem Einverständnis, meist jedoch gegen seinen Willen – in einem geschlossenen Krankenhaus oder Heim untergebracht.

				Unterbringungsähnliche Maßnahmen

				Von der Unterbringung im Sinne des BGB sind die „unterbringungsähnlichen Maßnahmen“ (§ 1906 Absatz 4 BGB) zu unterscheiden. Wenn einer Person, die sich ohne freiheitsentziehende Unterbringung in einem Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim, in einer Einrichtung für geistig Behinderte oder einem psychiatrischen Krankenhaus aufhält, über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit durch „mechanische Vorrichtungen“, Medikamente oder auf sonstige Weise entzogen wird, ist von einer unterbringungsähnlichen Maßnahme die Rede.

				Gurte, Gitter, Psychopharmaka

				Eine mechanische Vorrichtung liegt vor, wenn der Betreute im Zimmer eingeschlossen wird, nachts die Eingangstüren verschlossen werden oder Bauchgurte und Bettgitter den Betroffenen hindern, nachts aus dem Bett zu steigen. Auch das Festbinden mit Gurten an Stühlen oder Rollstühlen (etwa wenn der Betroffene nicht sicher sitzen kann) gehört zu unterbringungsähnlichen Maßnahmen. Unter Medikamente fallen Schlafmittel, falls sie gezielt verabreicht werden, oder Psychopharmaka zur Ruhigstellung der Betroffenen. Eine „sonstige Weise“ liegt vor, wenn Alarmetiketten an der Kleidung angebracht werden oder das Personal den Betroffenen am Verlassen der Einrichtung hindert.

				Freiheitsentzug durch Angehörige

				Eine unterbringungsähnliche Maßnahme liegt nur vor, wenn sie über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig zur Freiheitsentziehung verwendet wird. Wenn Familienangehörige eine psychisch oder körperlich erkrankte Person pflegen und zu Hause festhalten, einsperren oder anbinden, ist nicht von unterbringungsähnlichen Maßnahmen die Rede, auch wenn es sich um typische Aktivitäten der Freiheitsentziehung handelt. In der Praxis sind Angehörige schwer kontrollierbar, und so kommt es immer wieder vor, dass alte Menschen jahrelang von ihren eigenen Verwandten, ja sogar den eigenen Kindern, zu Hause weggesperrt werden. Ein Betreuer aus der Familie darf eine solche Praxis unter keinen Umständen dulden, da er sich sonst strafbar macht.

				
				EXPERTENTIPP

				In manchen Fällen ist es sinnvoll, wenn Verwandte oder sonstige Personen eine Betreuung durch eine familienfremde Person anregen. Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht, gegen illegale Freiheitsentziehung anderer Bürger vorzugehen. Ein kritischer Betreuungsrichter wird entsprechenden Hinweisen nachgehen. Manchmal ist ein Berufsbetreuer wesentlich besser als Familienangehörige in der Lage, die Rechte eines Betreuten zu wahren.

				

				Freiheit in eigener Wohnung

				Lebt eine betreute Person in ihrer eigenen Wohnung, so sind freiheitsentziehende Maßnahmen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ein eingeschalteter familienfremder Pflegedienst darf die Wohnung des Betreuten nur mit richterlicher Genehmigung abschließen. Angeregt durch kritische Berichte über untragbare Zustände in Heimen (Befestigung von Bettgittern ohne Not, Ruhigstellung mit Psychopharmaka) ist in der Rechtsprechung die Tendenz festzustellen, freiheitsentziehende Maßnahmen sehr kritisch zu bewerten, abzulehnen und nur in gut begründeten Ausnahmefällen zuzulassen.

				
				EXPERTENTIPP

				Jeder Betreuer ist gut beraten, freiheitsentziehende Maßnahmen entweder nicht zu akzeptieren oder beim Gericht eine Genehmigung einzuholen. Niemand, auch kein Betreuer, sollte sich hier in eine gefährliche Grauzone zwischen Legalität und Illegalität begeben.

				

				Beginn, Ende und Verlängerung der Unterbringung

				Der Betreuer stellt für den Betroffenen den Antrag auf Unterbringung, wenn sein Aufgabenkreis „Wohnungsangelegenheiten“, „Aufenthaltsbestimmung“ oder „Unterbringung“ umfasst. Notfalls muss der Aufgabenkreis des Betreuers erweitert werden. Gegen den eigenen Willen darf eine freiheitsentziehende oder unterbringungsähnliche Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn dies zum Wohle des Betreuten erforderlich ist.

				Erforderlich ist die Unterbringung nicht, wenn eine weniger einschneidende Maßnahme ausreichend wäre. Nur das mildeste Mittel darf angewendet werden. Erforderlich ist die Freiheitsentziehung, wenn die Gefahr besteht, dass sich der Betreute selbst tötet oder er sich selbst erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt. Unsoziales Verhalten genügt nicht. Die Gefahr muss aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten bestehen. Eine Wahrscheinlichkeit der Gefahr ist erforderlich. Eine Unterbringung kommt auch bei der Notwendigkeit einer Heilbehandlung unter folgenden Voraussetzungen in Betracht, die alle gegeben sein müssen:

				
						Eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff ist notwendig.

						Es muss ein nicht nur geringfügiger Gesundheitsschaden drohen, wenn die ärztliche Maßnahme nicht durchgeführt wird.

						Die ärztliche Maßnahme selbst kann ohne die Unterbringung nicht durchgeführt werden.

						Eine ambulante Behandlung ist nicht ausreichend.

						Der Betreute ist aufgrund seiner psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage, die Notwendigkeit der Unterbringung zu erkennen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

				

				Ist die notwendige ärztliche Maßnahme gefährlich, ist sie zusätzlich genehmigungspflichtig und erst nach Vorliegen der Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Erfolgt die Unterbringung nach dem Willen des Betreuten, so ist eine Genehmigung nicht erforderlich. Die Einwilligung des Betreuten muss auf seinem natürlichen Willen beruhen, wenn seine Einsichtsfähigkeit die Tragweite der Maßnahme erfasst.

				Ende der Unterbringung

				Die Unterbringung ist zu beenden, wenn eine Selbstgefährdung nicht mehr vorliegt oder eine notwendige Heilbehandlung ohne Freiheitsentziehung durchgeführt werden kann. Die Entscheidung des Betreuungsgerichts enthält den Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaßnahme endet. Bei offensichtlich langer Unterbringungsbedürftigkeit ist eine Befristung auf zunächst zwei Jahre möglich, in allen anderen Fällen auf maximal ein Jahr.

				Einige Monate vor dem zunächst festgelegten Ende überprüft das Betreuungsgericht, ob die Voraussetzungen für eine Verlängerung vorliegen. Dabei ist wieder das richterliche Genehmigungsverfahren, wie bei der erstmaligen Maßnahme, anzuwenden. Liegen die materiellen Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr vor, so hebt das Betreuungsgericht die Genehmigung durch Beschluss auf. Der Betroffene muss dabei, genauso wie Dritte, nicht gehört werden. Im Regelfall wird ein Sachverständigengutachten feststellen, dass keine Unterbringungsbedürftigkeit mehr besteht.

				Entlassung

				Ein Betreuer kann die Unterbringung beenden, wenn seines Erachtens die Voraussetzungen hierfür nicht mehr vorliegen. Er muss dies dem Betreuungsgericht in jedem Fall aber mitteilen. Die Entlassungsbefugnis des Betreuers steht neben den Befugnissen des Betreuungsgerichts, sie ist davon unabhängig.

				
				FALLBEISPIEL

				Wenn bei einer sogenannten Anlasskrankheit wie Depression mit Nahrungsverweigerung die Selbstgefährdung nicht mehr vorliegt, weil der Betreute wieder Nahrung zu sich nimmt und die Depression geheilt ist, kann der Betreuer selbst die Unterbringung beenden.

				

				Die vom Betreuer veranlasste Unterbringung ist vom Betreuer selbst zu vollziehen. Die Betreuungsbehörde hat den Betreuer dabei auf dessen Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung des Betroffenen zu unterstützen. Dies gilt beispielsweise, wenn der Betroffene sich weigert. Der Betroffene kann sich dagegen wehren, indem er das Betreuungsgericht anruft und behauptet, der Betreuer verhalte sich pflichtwidrig.

				Richterliche Genehmigung

				Einleitung des Verfahrens

				Antrag

				Der Betreuer muss beim örtlich zuständigen Betreuungsgericht einen Antrag auf Unterbringung stellen. Das Gericht muss für den Betroffenen möglichst bald einen Verfahrenspfleger bestellen, wenn der Betroffene verständigungsunfähig ist oder eine Anhörung seine Gesundheit gefährden würde. Gleiches gilt, wenn die geistigen Fähigkeiten des Betroffenen derart gemindert sind, dass er seine Interessen selbst nicht mehr ausreichend wahrnehmen kann.

				Verfahrenspfleger

				Die Bestellung des Verfahrenspflegers hat zu unterbleiben oder ist aufzuheben, wenn der Betroffene von einem Rechtsanwalt oder einem geeigneten Verfahrensbevollmächtigten vertreten wird. Der Betreuer, der die Unterbringungsgenehmigung beantragt, darf wegen der Gefahr einer Interessenkollision nicht zum Verfahrenspfleger bestellt werden. Trotz des Vorhandenseins eines Verfahrenspflegers kann der Betroffene eigene Anträge stellen. Die Bestellung zum Verfahrenspfleger endet mit Aufhebung, Verfahrensabschluss oder Rechtskraft der Entscheidung.

				Das Anhörungsverfahren

				Vertrauensperson

				Nach Eingang des Antrags des Betreuers muss der Richter den Betroffenen persönlich anhören und sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm verschaffen. Es steht im Ermessen des Richters, ob er die Anhörung im Gerichtsgebäude durchführt oder ob er den Betroffenen in dessen Wohnung, Altenheim oder Krankenhaus aufsucht. Sie sollte im Regelfall in der üblichen Umgebung des Betroffenen stattfinden. Zur Anhörung sind der Betreuer und der Verfahrenspfleger ebenfalls zu laden, beide sollten anwesend sein. Auch ein Sachverständiger kann herangezogen werden. Verlangt der Betroffene die Anwesenheit einer Person seines Vertrauens, so ist dies zu gestatten.

				Der Richter muss bei der Anhörung einen Eindruck von der geistigen oder seelischen Behinderung des Betroffenen und der möglichen Gefahr gewinnen, dass sich der Betroffene einen erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt oder notwendigerweise stationär medizinisch behandelt werden muss. Dieser eigene Eindruck des Richters ist wichtig, da der Richter das ärztliche Sachverständigengutachten kontrollieren muss. Es muss bei der Anhörung auf die zum Verfahren führenden Umstände eingegangen werden. Den persönlichen Eindruck vom Betroffenen muss der Richter sich immer selbst verschaffen. Eine ausführliche Anhörung kann jedoch unterbleiben, wenn der Betroffene nach dem Eindruck des Richters offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun oder wenn nach einem ärztlichen Gutachten von der Anhörung erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu befürchten sind.

				Weigert sich der Betroffene, zur Anhörung zu erscheinen, kann das Betreuungsgericht seine Vorführung anordnen. Die Mitarbeiter der Betreuungsbehörde führen dann den Betroffenen notfalls mit Amtshilfe der Polizei zwangsweise vor.

				Angehörige

				Vor dem Beschluss über die Unterbringungsmaßnahme kann das Betreuungsgericht bestimmten Personen und Organisationen Gelegenheit zur Äußerung geben. Dies sind insbesondere der Betreuer, ein Vorsorgebevollmächtigter, der Verfahrenspfleger als automatisch Beteiligter und die in § 315 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 FamFG aufgezählten Familienangehörigen.

				Beweisaufnahme

				Das Anhörungsverfahren selbst liegt im Ermessen des Gerichts. Im Regelfall wird dem Betroffenen vorab schriftlich mitgeteilt, welche Maßnahme beabsichtigt ist. Die genannten Beteiligten können sich dann äußern. Will das Betreuungsgericht eine Unterbringung anordnen, muss es die Äußerungen dem Betroffenen und seinem Verfahrenspfleger oder Anwalt zur Kenntnisnahme zuleiten. Dies gilt der Wahrung des rechtlichen Gehörs. Der Betroffene (und sein Anwalt oder Verfahrenspfleger) kann anschließend eine förmliche Beweisaufnahme beantragen, um Auskunftspersonen und Zeugen Fragen zu stellen.

				Sachverständigengutachten

				Vor der Anordnung einer Unterbringungsmaßnahme muss das Gericht das Gutachten eines Sachverständigen einholen. Dies ist eine zwingende Voraussetzung. Die Auswahl des Sachverständigen steht im Ermessen des Gerichts. Im Regelfall ist der Sachverständige Arzt für Psychiatrie mit Erfahrungen auf diesem Gebiet.

				Auch der Sachverständige muss den Betroffenen vor der Begutachtung persönlich untersuchen bzw. befragen. Muss der Betroffene längere Zeit für die Erstellung des Gutachtens beobachtet werden, so muss der Richter vor dieser Anordnung den Betroffenen wiederum persönlich anhören.

				Verweigert der Betroffene die Untersuchung durch den Sachverständigen, so ordnet der Richter durch Beschluss an, dass der Betroffene zur Vorbereitung des Gutachtens untersucht und durch die zuständige Behörde dem Sachverständigen vorgeführt wird.

				Gefährdung

				Der Inhalt des Gutachtens muss sich damit befassen, welche psychische Krankheit oder geistige oder seelische Behinderung beim Betroffenen vorliegt und wie stark diese ausgeprägt ist. Weiter muss der Gutachter darlegen, ob eine Gefahr besteht, dass sich der Betroffene gesundheitlichen Schaden zufügt und ob es Möglichkeiten gibt, diese Gefährdung ohne Betreuung abzuwenden. Das Gutachten hat auch die voraussichtliche Dauer der Unterbringungsbedürftigkeit zu bestimmen. Je nach Fall muss der Sachverständige auf die Frage eingehen, ob eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist und ob eine oder mehrere notwendige Maßnahmen auch ohne Unterbringung durchgeführt werden können. Das Sachverständigengutachten darf vom Betreuungsgericht bei der Entscheidung erst verwertet werden, wenn der Betroffene und sein Verfahrenspfleger oder Anwalt die Gelegenheit zur Stellungnahme hatten.

				Bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen ist kein Sachverständigengutachten erforderlich. Es genügt ein ärztliches Zeugnis. Dabei muss keine Facharztqualifikation vorliegen.

				Der Beschluss des Betreuungsrichters

				Fristen

				Letztendlich entscheidet der Betreuungsrichter durch Beschluss. Er muss dabei die genehmigte Unterbringungsmaßnahme näher bezeichnen. Bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen sind diese detailliert zu beschreiben. Der Richter setzt in seinem Beschluss je nach der vom Sachverständigen bestimmten voraussichtlichen Dauer der Unterbringungsbedürftigkeit eine Überprüfungsfrist fest. Der Zeitpunkt darf höchstens ein Jahr nach Erlass der Entscheidung sein, bei offensichtlich langer Unterbringungsbedürftigkeit höchstens zwei Jahre.

				Im Regelfall wird die Anordnung mit sofortiger Wirksamkeit angeordnet, da die Genehmigung der Unterbringung erst mit Ablauf der Beschwerdefrist wirksam wird. Der Aufschub gefährdet jedoch im Regelfall die Interessen des Betroffenen.

				Weiters hat der Richter seine Entscheidung zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Die Entscheidung wird anschließend dem Betroffenen zugestellt, außerdem den sonstigen Beteiligten.

				Verfahren bei Eilfällen

				Einstweilige Anordnung

				Bei Eilfällen ist zunächst zu beachten, dass im Falle einer Zustimmung des Betroffenen eine Genehmigung des Betreuers oder des Betreuungsgerichts nicht vorliegen muss. Der Betroffene muss jedoch eine natürliche Einsichtsfähigkeit haben und die Tragweite seiner Entscheidung verstehen. Im Regelfall dauert ein Antrag auf Unterbringung durch den Betreuer mehrere Wochen oder Monate. Bei einer akuten Situation, wenn das behördliche Genehmigungsverfahren nicht abgewartet werden kann, kann das Betreuungsgericht durch eine einstweilige Anordnung eine vorläufige Unterbringung oder vorläufige unterbringungsähnliche Maßnahmen genehmigen oder vorläufige Unterbringungsmaßregeln, wie zum Beispiel die Maßnahme der Körperpflege oder die Inbesitznahme der Wertpapiere des Betreuten, selbst treffen.

				Dringende Gründe

				Voraussetzung für eine einstweilige Anordnung ist, dass dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass eine endgültige Unterbringungsmaßnahme notwendig ist. Es muss demnach eine zumindest vorläufige Betreuung mit dem Aufgabenkreis „Unterbringung“ vorliegen und ein Antrag auf Genehmigung der Unterbringung bereits gestellt worden sein. Zusätzlich muss ein dringendes Bedürfnis für ein einstweiliges Tätigwerden vorliegen. Dabei ist ein ärztliches Zeugnis ausreichend. Ein Sachverständigengutachten ist nicht notwendig. Weiters muss das Gericht den Betroffenen anhören und einen Verfahrenspfleger bestellen. Den sonstigen Beteiligten muss im Regelfall keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, weil dies das Verfahren verzögern würde. Es kann teilweise eine telefonische Anhörung stattfinden.

				Die Dauer der einstweiligen Anordnung der Unterbringung darf sechs Wochen nicht überschreiten, kann aber nach Anhörung eines Sachverständigen auf bis zu drei Monate verlängert werden.

				Gefahr im Verzug

				Beim Vorliegen von Gefahr in Verzug, also bei besonderer Eilbedürftigkeit, kann das Betreuungsgericht auch ohne persönliche Anhörung des Betroffenen, ohne Anhörung der Angehörigen oder sonstiger Stellen und ohne die Bestellung und Anhörung eines Verfahrenspflegers die Anordnung erlassen. Dann ist nur noch die Bestellung eines Betreuers mit dem Aufgabenkreis „Aufenthaltsbestimmung“ oder „Unterbringung“ notwendig.

				Notstand

				Handelt bei Gefahr in Verzug der Betreuer ohne die Genehmigung des Betreuungsgerichts, zum Beispiel bei Unerreichbarkeit an Feiertagen, kann er selbst den Betroffenen vorerst ohne gerichtliche Genehmigung unterbringen. Die gerichtliche Genehmigung ist aber unverzüglich nachzuholen. Der Betreuer muss sofort dem Betreuungsgericht den Sachverhalt mitteilen und um nachträgliche Genehmigung ersuchen. Mit dieser Mitteilung hat der Betreuer das seinerseits Erforderliche getan. Hat der Betreuer nicht den Aufgabenkreis „Unterbringung“ oder „Wohnungsangelegenheiten“, kann er den Betroffenen in ein Krankenhaus bringen, wenn ein Notstand nach § 34 StGB vorliegt.

				Ist noch kein Betreuer für den Betroffenen bestellt, muss zunächst ein Betreuer bestellt werden. Da auch dies einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen kann, kann das Gericht durch einstweilige Anordnung einen vorläufigen Betreuer bestellen. Ist bereits ein Betreuer bestellt, jedoch ohne den Aufgabenkreis „Aufenthaltsbestimmung“ oder „Unterbringung“, muss der Aufgabenkreis des Betreuers erweitert werden. In beiden Fällen kann in demselben Beschluss durch eine weitere einstweilige Anordnung eine vorläufige Unterbringung oder unterbringungsähnliche Maßnahme genehmigt werden.

				Unterbringungsmaßregeln

				Das Betreuungsgericht kann auch vorläufige Unterbringungsmaßregeln, wie zum Beispiel die Maßnahme der Körperpflege oder die Inbesitznahme der Wertpapiere des Betreuten, treffen. Dabei muss nicht einmal ein vorläufiger Betreuer bestellt sein. Das Betreuungsgericht kann dabei sogar eine Unterbringung anordnen, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist. Anschließend ist jedoch unverzüglich zumindest ein vorläufiger Betreuer zu bestellen.

				Voraussetzung für die Maßnahmen der vorläufigen Unterbringungsmaßregeln ist, dass dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass künftig ein Betreuer bestellt wird, der die Genehmigung einer endgültigen Unterbringungsmaßnahme beantragen wird, und dass das Gericht diese Maßnahmen dann genehmigen wird. Außerdem müssen Gefahr in Verzug und ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen vorliegen. Dann ist die Anhörung des Betroffenen ebenso entbehrlich wie die Anhörung von weiteren Stellen oder Angehörigen. Die Anhörungen sind jedoch nachzuholen.

				Die öffentlich-rechtliche Unterbringung

				Die öffentlich-rechtliche Unterbringung wird nicht durch den Betreuer vorgenommen. Die Rechtsgrundlagen befinden sich im jeweiligen Landesrecht und im FamFG. Die Unterbringung selbst wird auf Antrag der nach Landesrecht zuständigen Behörde vom Betreuungsgericht angeordnet, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

				Öffentliche Sicherheit

				Voraussetzungen sind, dass eine Person psychisch krank oder infolge Geistesschwäche oder Sucht psychisch gestört und dadurch in erheblichem Maße die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sein Leben oder seine Gesundheit gefährdet ist.

				Das Verfahren ist weitgehend identisch mit dem Verfahren der Genehmigung einer Unterbringung durch den Betreuer. Das Gericht ordnet jedoch die Unterbringung hier selbst an. Auch vorläufige Unterbringungsmaßnahmen sind möglich. Die Vollziehung einer öffentlich-rechtlichen Unterbringungsmaßnahme bestimmt sich nach den Vorschriften der Unterbringungsgesetze der Bundesländer.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 14

				

				Die Haftung des Betreuers und sein Versicherungsschutz

				Wer als Betreuer nach bestem Wissen und Gewissen Gutes tut, sich aber in der Haftung nicht auskennt, kann nicht nur der betreuten Person, sondern auch sich selbst und anderen Personen, Unternehmen und der Allgemeinheit beträchtlichen Schaden zufügen. Ein Angehöriger, der ehrenamtlich die Aufgabe der Betreuung übernimmt, sollte – wie ein Berufsbetreuer – nicht nur peinlich genau auf die Grenzen der übertragenen Aufgabenkreise achten, sondern auch Informations- und Dokumentationspflichten ernst nehmen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						in welchen Fällen ein Betreuer gegen seine Pflichten verstößt,

						in welchen Fällen Schadensersatzforderungen auf den Betreuer zukommen,

						wie ehrenamtliche Betreuer versichert sind und

						wie Berufsbetreuer sich versichern müssen.

				

				

				Die Haftung gegenüber dem Betreuten

				Schadenersatz

				Der Betreuer ist gegenüber dem Betreuten für einen Schaden verantwortlich, den er durch eine Pflichtverletzung verursacht (§ 1833 BGB). Ein Anspruch auf Schadensersatz setzt immer eine Pflichtverletzung des Betreuers voraus. Nach der Rechtsprechung handelt der Betreuer „pflichtwidrig“, wenn er

				
						gegen gesetzliche Regelungen verstößt,

						gegen gerichtliche Anordnungen handelt,

						seinen Ermessensspielraum überschreitet,

						sich zum Nachteil des Betreuten von „unsachgemäßen Erwägungen“ leiten lässt oder

						ungerechtfertigt Wünsche des Betreuten nicht erfüllt.

				

				Die Rechtsprechung betont immer wieder den Vorrang der Wünsche eines Betreuten. Die Nichtbeachtung gerechtfertigter Wünsche stellt gegenüber dem Betreuten eine Pflichtwidrigkeit dar. Wenn daraus dem Betreuten ein Schaden entsteht, haftet der Betreuer. Weiterhin haftet der Betreuer, wenn er gegen gesetzliche Pflichten verstößt. Nach § 1901 Absatz 1 BGB umfasst die Betreuung alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. Vor allem im Bereich der Vermögenssorge hat der Betreuer mannigfaltige gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Insbesondere haftet ein Betreuer dann, wenn er

				
						Ansprüche auf Grundsicherung (für Arbeitsuchende), Sozialhilfe und Renten nicht (rechtzeitig) geltend macht,

						unberechtigte Forderungen von Dritten nicht abweist,

						Unterhalts-, Erb- und Pflichtteilsansprüche nicht durchsetzt,

						die Wohnung des Betreuten (etwa nach einem Umzug oder einer Unterbringung) nicht rechtzeitig auflöst,

						Gelder des Betreuten nur schlecht verzinst anlegt.

				

				Gebote, Verbote

				Wenn der Betreuer diese Aufgaben nicht sorgfältig genug erledigt, Fristen übersieht, Anträge zu spät stellt oder die Durchsetzung von Ansprüchen versäumt, so ist er dem Betreuten gegenüber zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. Letztlich kann der Betreuer sich auch dann schadensersatzpflichtig machen, wenn er Anordnungen und Weisungen des Betreuungsgerichtes nicht befolgt. Dies gilt ganz besonders dann, wenn das Betreuungsgericht gegenüber dem Betreuer Gebote und Verbote erlassen hat, um vom Betreuten Schaden fernzuhalten.

				
				EXPERTENTIPP

				Auch dann, wenn das Betreuungsgericht ein bestimmtes Rechtsgeschäft des Betreuers genehmigt hat, ist damit noch lange nicht eine Haftung des Betreuers ausgeschlossen. Das geht aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hervor. Die Genehmigungspflicht dient nur dem Schutz des Betreuten. Der Betreuer hat in jedem Fall immer selbst zu prüfen, ob das Rechtsgeschäft, das er vornehmen will, dem Wohl des Betreuten dient oder nicht!

				

				Speziell ehrenamtlichen Betreuern ist dringend anzuraten, in Zweifelsfällen beim Betreuungsgericht Rat einzuholen und Unterstützung zu suchen. In der Regel wird der Rechtspfleger oder Richter im Rahmen seiner Aufsichtsführung auf mögliche Fehler hinweisen und damit bei der Vermeidung eines Schadens helfen.

				Die Haftung gegenüber Dritten

				Regressanspruch

				Schließt ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter des Betreuten innerhalb des ihm zugewiesenen Aufgabenkreises Rechtsgeschäfte ab, so treffen die Rechtsfolgen ausschließlich den Betreuten. Verursacht er dabei einen Schaden, so haftet ausschließlich der Betreute gegenüber dem Dritten (§ 278 BGB). Der Betreute hat nur dann einen Regressanspruch gegen den Betreuer, wenn dieser den Schaden pflichtwidrig und schuldhaft verursacht hat. Ansonsten tritt der Super-GAU ein: ein finanzieller oder sonstiger Schaden für den Betreuten, der sich dagegen nicht wehren kann.

				Ganz anders stellt sich die Haftung gegenüber Dritten dar, wenn der Betreuer außerhalb seiner Vertretungsmacht handelt. In diesem Fall ist er und nicht der Betreute dem Vertragspartner gegenüber – nach dessen Wahl – zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet (§ 179 BGB). Handelt der Betreuer außerhalb seiner Vertretungsmacht, so ist er, und nicht der Betreute, dem Vertragspartner gegenüber nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Betreute die Genehmigung zu dem Rechtsgeschäft nicht erteilt (§ 179 BGB).

				Kündigt zum Beispiel der Betreuer mit dem Aufgabenbereich „ärztliche Behandlung“ den Mietvertrag des Betreuten, so ist diese Kündigung aufgrund der fehlenden Vertretungsmacht schlichtweg nichtig (§ 180 BGB). Der Betreuer müsste jedoch gegenüber dem Vermieter für den entstandenen Schaden aufkommen, also die Miete weiter bezahlen oder einen entsprechenden Schadensersatz leisten.

				Sachwalterhaftung

				Eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz, dass der Betreute für abgeschlossene Rechtsgeschäfte des Betreuers haftet, bildet die „Sachwalterhaftung“ des Betreuers (von der Rechtsprechung aus § 311 Absatz 3 BGB abgeleitet). Der typische Fall einer solchen Haftung kommt in der Praxis eher selten vor und sieht so aus: Ein Betreuer verhandelt auf der Basis eines besonderen persönlichen Vertrauens mit dem Vertragspartner des Betreuten. Er tritt gegenüber dem Geschäftspartner als wirtschaftlicher Herr des Geschäfts auf, zeigt ein unmittelbar eigenes wirtschaftliches Interesse oder nimmt in besonderem Maße das Vertrauen des Geschäftspartners in Anspruch. Der Betreuer beeinflusst die Verhandlungen dergestalt, dass das Rechtsgeschäft nur wegen des Betreibens der Person des Betreuers zustandekommt. In solchen Fällen hat die Rechtsprechung eine „Eigenhaftung“ des Betreuers bejaht.

				
				FALLBEISPIEL

				Ein Betreuer hat einen Arbeitsvertrag für seinen Betreuten ausgehandelt und unterschrieben. Trotz Nachfrage des Arbeitgebers nach Vorstrafen hat er nicht auf die krankhafte Neigung des Betreuten zum Feuerlegen hingewiesen und der Betreute hat dann eine Lagerhalle der Firma angezündet.

				Der Bundesgerichtshof hat hier eine Offenbarungspflicht des Betreuers angenommen und ihn wegen eines Verschuldens bei den Vertragsverhandlungen zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.

				

				Aufsichtspflicht

				Vorsicht bei Aufsichtspflicht

				Anders als früher ist der Betreuer heute in der Regel nicht mehr aufsichtspflichtig, sodass eine entsprechende Haftung nicht infrage kommt (§ 832 BGB). In Ausnahmefällen sieht dies anders aus. Die Rechtsprechung geht von einer Aufsichtspflicht aus, wenn zum Aufgabenkreis des Betreuers die gesamte Personensorge zählt, die Beaufsichtigung des Betreuten ausdrücklich vom Betreuungsgericht angeordnet wurde oder der Aufgabenkreis „alle Angelegenheiten“ umfasst. In all diesen Ausnahmefällen ist für den Betreuer höchste Vorsicht geboten.

				
				EXPERTENTIPP

				Eine umfassende Beaufsichtigung des Betreuten kann ein Betreuer kaum leisten oder organisieren. Der Betreuer einer Person, die beaufsichtigt werden muss, sollte sich daher an das Betreuungsgericht wenden und ausdrücklich bei der Bezeichnung des Aufgabenkreises in der Beschlussformel aufnehmen lassen: „mit Ausnahme der Aufsichtspflicht“.

				

				Steuerschulden

				Für Steuerschulden des Betreuten haftet ein Betreuer gegenüber dem Finanzamt unter Umständen. Gehört zum Aufgabenkreis des Betreuers die „Vermögenssorge“, so umfasst dies auch die Erledigung der steuerlichen Verpflichtungen des Betreuten.

				Steuererklärung

				Der Betreuer ist gesetzlicher Vertreter im Sinne von § 34 Abgabenordnung (AO). Das heißt, er muss für das Erstellen und die Abgabe der Steuererklärungen sorgen. Genauso hat er für die fälligen Steuern aus den verwalteten Mitteln des Betreuten zu sorgen. Verletzt der Betreuer diese Pflichten, so ist er nach § 69 AO dem Finanzamt gegenüber persönlich verpflichtet. Neben der Haftung für nicht gezahlte Steuern, haftet der Betreuer auch für etwaige Zinsen und Säumniszuschläge.

				Haftung für Hilfskräfte

				Aus dem Grundsatz der persönlichen Betreuung ergibt sich, dass die komplette Übertragung von Aufgaben des Betreuers an Dritte unzulässig ist. Nach der Rechtsprechung kann der Betreuer Dritte zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben nur für untergeordnete, überschaubare einzelne Verwaltungsaufgaben einsetzen. Nicht einmal bei vorübergehender, etwa urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheit darf der Betreuer seine Aufgaben insgesamt auf einen Dritten übertragen.

				Haftung ohne Verschulden

				Ist die Heranziehung des Dritten bereits unzulässig, weil sie dem Grundsatz der persönlichen Betreuung widerspricht, so haftet der Betreuer, ohne dass es auf ein Verschulden ankommt. Der Schaden geht dann auf das Verschulden des Betreuers zurück, dass er unzulässigerweise einen Dritten herangezogen hat.

				Bei der zulässigen Übertragung einzelner Aufgaben auf Dritte kommt eine Haftung des Betreuers in zwei Fallvarianten in Betracht:

				Fallkonstellation eins: Der Beauftragte verursacht einen Schaden in einem originären Arbeitsfeld des Betreuers. In diesem Fall haftet der Betreuer für das Verschulden, wie wenn es sein eigenes Verschulden gewesen wäre.

				Ausnahmefälle

				Fallkonstellation zwei: Der Betreuer beauftragt einen Dritten mit einer Aufgabe, die nicht originär vom Betreuer zu erledigen ist (Auftrag an Steuerberater: Erstellung der Steuererklärung, Auftrag an Rechtsanwalt: Führung eines Prozesses). In diesen Fällen haftet der Betreuer nur in Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn ihm in Bezug auf die Auswahl, Unterweisung oder Beaufsichtigung des Dritten ein Verschulden nachgewiesen werden kann.

				Haftpflichtversicherung für den Betreuer

				Eine Haftpflichtversicherung deckt Schäden, die bei der Führung der Betreuung entstehen. Zum einen können dies Schäden sein, die dem Betreuten durch den Betreuer zugeführt werden; zum anderen können dies Schäden sein, die dem Betreuer dadurch entstehen, dass er einem Dritten zum Ersatz eines durch die Führung der Betreuung verursachten Schadens verpflichtet ist. Eine gesetzliche Verpflichtung zum Versicherungsschutz besteht für den Betreuer nicht. Das Gericht kann den Betreuer aber verpflichten, eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen.

				Versicherung Ehrenamtlicher

				Von Berufsbetreuern fordern die Betreuungsbehörden in der Regel den Nachweis einer Haftpflichtversicherung. Wer über keine solche Versicherung verfügt, wird meist nicht dem Gericht als Berufsbetreuer vorgeschlagen. Für ehrenamtliche Betreuer sind von den einzelnen Bundesländern jeweils Sammelhaftpflichtversicherungen abgeschlossen. Die Einbeziehung in den Versicherungsschutz erfolgt automatisch mit der Bestellung des Betreuers. Die Versicherungssummen sind nicht in allen Bundesländern gleich.

				
				EXPERTENTIPP

				Wer ehrenamtlich eine Betreuung übernehmen will, sollte das Merkblatt zur Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuer studieren, das beim Betreuungsgericht ausliegt und die landesspezifischen Besonderheiten wiedergibt.

				Gehört zum Aufgabenkreis die Vermögensverwaltung, so ist dem ehrenamtlichen Betreuer dringend zu empfehlen, nach Erstellung des Vermögensverzeichnisses zu überprüfen, ob die Deckungssumme der jeweiligen Sammelversicherung ausreicht. Ist das nicht der Fall, ist der Abschluss einer zusätzlichen Haftpflichtversicherung ratsam. Der ehrenamtliche Betreuer kann den Beitrag für diese zusätzliche Haftpflichtversicherung als Aufwendungsersatz aus dem Vermögen des Betreuten geltend machen (§ 1835 Absatz 2 BGB). Für Betreuer, die eine Vergütung erhalten, also Berufs- oder Vereinsbetreuer, gilt dies jedoch nicht.

				

				Haftung des Betreuers gegenüber den Erben des Betreuten

				Die Betreuung endet ohne Weiteres mit dem Tod des Betreuten. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung gibt es im Gesetz hierfür nicht. Die Beendigung der Betreuung durch den Tod ergibt sich aus dem Wesen der Betreuung. Eines gerichtlichen Aufhebungsbeschlusses bedarf es nicht.

				Auskunftspflichten

				Gegenüber dem oder den Erben des Betreuten hat der Betreuer die Pflicht, Auskunft zu erteilen und Rechenschaft zu legen. Insbesondere hat der Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögensverwaltung die Pflicht, über die Verwaltung des Vermögens des Betreuten detaillierte Rechenschaft abzulegen, und zwar für die Dauer des gesamten Verwaltungszeitraumes! Der oder die Erben des Betreuten haben hierbei Anspruch darauf, dass der Betreuer ihnen einen Überblick über die gesamte Verwaltungstätigkeit verschafft und deren sachliche Rechtfertigung darlegt.

				
				EXPERTENTIPP

				Kommt ein Betreuer der Aufforderung des oder der Erben, seine Verwaltungstätigkeit zu dokumentieren, nicht nach, so muss er mit Klagen vor den Zivilgerichten rechnen. Jedem Betreuer ist daher dringend zu empfehlen, seine Amtsführung von Beginn bis zum Ende der Betreuung sorgfältig niederzulegen und die zur Dokumentation erforderlichen Belege aufzubewahren.

				

				Erben als Rechtsnachfolger

				Ergeben die Nachforschungen eines Erben, dass der Betreuer pflichtwidrig gehandelt hat und dem Betreuten ein Schaden entstanden ist, so gehen die Schadensersatzansprüche des verstorbenen Betreuten auf den oder die Erben über (§ 1922 Absatz 1 BGB). Der Erbe als Rechtsnachfolger des Betreuten kann diese Ansprüche verfolgen.

				Sind mehrere Erben vorhanden, gibt es also eine sogenannte Erbengemeinschaft, kann jeder Miterbe den Schadensersatz alleine geltend machen. Zu leisten hat der Betreuer, der seine Pflichten verletzt hat, jedoch an alle Miterben gemeinschaftlich.

				Verjährung nach drei Jahren

				Die Durchsetzung eines solchen Schadensersatzanspruches erfolgt nicht vor dem Betreuungsgericht, sondern in einem Prozessverfahren vor dem Zivilgericht. Zu beachten ist, dass Schadensersatzansprüche grundsätzlich innerhalb einer Frist von drei Jahren verjähren. Die Verjährungsfrist beginnt ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger davon Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis hätte erlangen können. Der Ablauf der Verjährung von Ansprüchen zwischen Betreuer und Betreutem ist bis zur Beendigung des Betreuungsverhältnisses gehemmt (§ 207 Absatz 1 Nr. 4 BGB). Besteht das Betreuungsverhältnis bis zum Tod des Betreuten, so beginnt frühestens mit dem Todeszeitpunkt die Verjährung etwaiger Ansprüche aus dem Betreuungsverhältnis.

				
				FALLBEISPIEL

				Ein Betreuer mit dem Aufgabenbereich „alle Angelegenheiten“ einigt sich mit dem Wohnungsvermieter auf eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses, da die Betreute kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen in ein Altenpflegeheim umziehen muss. Die Betreute hat mit ihrem vorverstorbenen Ehemann über 40 Jahre in der Wohnung gewohnt. In den letzten Jahren ist es zu erheblichem Renovierungsbedarf gekommen. Der Betreuer und der Vermieter einigen sich auf eine pauschale Zahlung zur Abgeltung sämtlicher Ansprüche aus dem Mietverhältnis in Höhe von 13.000 Euro.

				Sieben Jahre später verstirbt die Betreute; sie wird von vier entfernten Verwandten beerbt. Diese Erben machen gegen den Betreuer Schadensersatzansprüche geltend, sie behaupten, die Wohnung der Betreuten sei zum Zeitpunkt des Auszugs der Betreuten in einem sehr guten Zustand gewesen. Sie erheben vor dem Landgericht Klage und beantragen, dass der Betreuer zur Zahlung von 13.000 Euro an die Erbengemeinschaft verurteilt wird.

				Da der Betreuer keine ordentliche Dokumentation des Zustands der Wohnung vorlegen kann, befragt das Gericht insgesamt acht Zeugen. Nach sieben Jahren können sich die meisten Zeugen aber nur noch schwach an den konkreten Zustand der Wohnung der Betreuten/Erblasserin erinnern. Der beklagte Betreuer bleibt „beweisfällig“ und wird vom Landgericht zur Zahlung von nahezu 9.000 Euro an die Erbengemeinschaft verurteilt.

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 15

				

				Die strafrechtlichen Folgen von Betreuerhandlungen

				Nicht nur durch aktive Taten, sondern auch durch Unterlassung kann sich ein Betreuer strafbar machen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						warum ein Betreuer Untreue und Betrug meiden sollte,

						was der Unterschied zwischen verbotener „Tötung auf Verlangen“ und erlaubter „Beihilfe zur Selbsttötung“ ist,

						welche Formen der Freiheitsberaubung Straftaten sind.

				

				

				Die Garantenstellung des Betreuers

				Beschützergarant

				Für jeden Betreuer, der der strafrechtlichen Verfolgung konsequent aus dem Weg gehen will, kommt es entscheidend darauf an, zu wissen, wie weit er eine „Garantenstellung“ innehat (§ 13 Strafgesetzbuch, StGB). Wer für einen bestimmten Aufgabenkreis als Betreuer bestellt ist, garantiert dafür, dass in diesem Bereich dem Betreuten weder durch Taten noch durch Unterlassungen ein Schaden entsteht. Er ist der „Beschützergarant“ für die Rechtsgüter des Betreuten, soweit sein Aufgabenkreis reicht.

				Tötungsdelikt

				Der Betreuer, dem die „Gesundheitsfürsorge“ übertragen ist, muss alles Mögliche tun, um gesundheitliche Schäden vom Betreuten abzuwenden. Unterlässt er dies und erleidet der Betreute dadurch einen körperlichen Schaden, kann sich der Betreuer wegen Körperverletzung strafbar machen. Auch bei einem Tötungsdelikt kann der für Gesundheitssorge bestellte Betreuer wegen Unterlassung bestraft werden, wenn er schuldhaft den Tod des Betreuten nicht verhindert hat.

				Steuerhinterziehung

				Der Betreuer mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge kann aber niemals wegen Fehlern, Delikten oder Versäumnissen in der Vermögenssorge bestraft werden, wenn er für diesen Aufgabenkreis nicht bestellt ist, somit keine Garantenstellung hat und damit für Unterlassungen in diesem Bereich nicht zur strafrechtlichen Rechenschaft gezogen werden kann. Straffällig werden kann der Betreuer für Gesundheitssorge im Bereich Vermögensverwaltung nur durch Taten, beispielsweise durch die Entwendung von Geld aus der Wohnung des Betreuten oder durch Mithilfe bei der Steuerhinterziehung. Für die unterlassene Steuererklärung, für die unterlassene Geldanlage, für die unterlassene Zahlung von Miete kann er nicht strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden.

				Wird ein Betreuer zufälligerweise mit Problemen in einem anderen, ihm nicht übertragenen Aufgabenkreis konfrontiert, in dem er keine Garantenstellung innehat, kann er generell nicht wegen „Unterlassung“ strafrechtlich verfolgt werden.

				Der Betreuer, dem der Aufgabenkreis Vermögenssorge übertragen ist, kann sich bei einer plötzlich auftretenden Herzattacke seines Betreuten – etwa während der Vorbereitung der Steuererklärung – nicht wegen Körperverletzung durch unterlassene medizinische Prävention, unterlassene regelmäßige ärztliche Untersuchungen, unterlassene Operationen oder unterlassene Bereitstellung von Medikamenten oder medizintechnischer Apparate (Defibrillator) strafbar machen, weil er hier keine Garantenstellung hat. Er könnte im schlimmsten Fall wegen unterlassener Hilfeleistung in einer akuten Notsituation des Betreuten verurteilt werden, aber das hat mit seiner Betreuertätigkeit nichts zu tun (§ 323c StGB). Der für Gesundheitssorge bestellte Betreuer könnte jedoch in diesem Fall strafrechtlich verfolgt werden, wenn er von der Gefahr einer unvermittelt auftretenden Herzattacke gewusst, jedoch eine ausreichende Vorbeugung, Behandlung, Bereitstellung von Medikamenten und Medizintechnik unterlassen hat.

				Aufpassergarant

				Neben dem „Beschützergaranten“ kennt das Strafrecht den „Aufpassergaranten“ oder „Überwachergaranten“. Auf das Betreuungsrecht übertragen, ist nur der Betreuer, dem die „Aufsicht“ über den Betreuten übertragen ist, als „Aufpassergarant“ oder „Überwachergarant“ dafür verantwortlich, dass der Betreute keine Dritten schädigt. Überwacher- oder Aufpassergarant ist der Betreuer nur ausnahmsweise, und zwar dann, wenn sein Aufgabenkreis ausdrücklich die „Aufsicht über den Betreuten“ umfasst oder wenn dem Betreuer „alle Angelegenheiten“ übertragen sind.

				Praxisrelevante Straftatbestände

				Vermögensverwaltung und Untreue

				Obliegt dem Betreuer der Aufgabenkreis „Vermögenssorge“ oder „Vermögensverwaltung“, so hat er sich um die geldwerten Güter, das Einkommen (und die Schulden) des Betreuten zu kümmern. Verletzt der Betreuer diese ihm obliegenden Pflichten und wird dadurch dem Vermögen des Betreuten ein Nachteil zugefügt, so kann sich der Betreuer strafbar machen (§ 266 StGB).

				Untreue

				Maßstab im Bereich Vermögensverwaltung ist ausschließlich das Wohl des Betreuten unter Beachtung des Willens und der Psyche des Betreuten. Strafbar ist der Missbrauch der Verfügungsbefugnis über fremdes Vermögen. Dieser Tatbestand ist dann erfüllt, wenn der Betreuer das Vermögen nicht zum Wohl des Betreuten verwaltet. Verkauft der Betreuer den Pkw des Betreuten für 10.000 Euro an einen Bekannten, obwohl ihm ein Angebot über 13.000 Euro eines genauso solventen Kaufinteressenten vorliegt, ist Untreue gegeben.

				Treuebruch

				Der Tatbestand des Treuebruchs ist dann gegeben, wenn ein Betreuer verwahrtes Bargeld des Betreuten für eigene Zwecke verwendet und sodann versucht, dies durch falsche Angaben bei der Rechnungslegung zu verschleiern. Bereits eine unordentliche Buchführung oder das Beiseiteschaffen von Belegen kann den Tatbestand des Treuebruchs erfüllen, wenn dadurch die Gefahr gegeben ist, dass begründete und durchsetzbare Ansprüche des Betreuten nicht mehr geltend gemacht werden können.

				Betrug

				Sozialhilfe

				Praxisrelevant ist im Aufgabenbereich Vermögenssorge der Tatbestand des Betrugs (§ 263 StGB). Speziell ehrenamtliche Betreuer, also meistens nahe Angehörige oder gute Freunde des Betreuten, neigen bei der Beantragung von Sozialleistungen dazu, unrichtige oder unvollständige Angaben zum Vermögen des Betreuten zu machen, um überhaupt Leistungen oder höhere Leistungen für den Betreuten zu erhalten. Vor derartigen Verhaltensweisen kann nur ganz ausdrücklich gewarnt werden.

				
				EXPERTENTIPP

				Wenn ein Betreuer Sozialleistungen beantragt und falsche Angaben zum Vermögen des Betreuten macht (zum Beispiel größere Vermögenswerte verschweigt), so ist der Tatbestand des Betrugs mit der Auszahlung des ersten Euro vollendet. Je nach Schwere des Straftatbestands kommen Geld- und Freiheitsstrafen in Betracht.

				Zivilrechtlich hat die Inanspruchnahme von ungerechtfertigten Sozialleistungen das Entstehen von Rückforderungsansprüchen gegen den Betreuer, das Vermögen des Betreuten und nach seinem Tod auch gegen die Erben des Betreuten zur Folge. Ein betrügerischer Betreuer muss damit rechnen, dass er sich selbst mehrfach vor Gericht zu verantworten hat.

				

				Misshandlung Schutzbefohlener

				Nach diesem Tatbestand macht sich strafbar, wer eine wegen einer Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, an der Gesundheit schädigt.

				Sorgepflicht

				Zwar ist Betreuung heute Beistand in Form von Rechtsfürsorge und nicht mehr tatsächlicher Hilfe. Die Verpflichtung des Betreuers im Rahmen der Fürsorge ist jedoch, diese von dem Betreuten gegebenenfalls benötigte Hilfe rechtzeitig und umfassend zu organisieren. Damit gehören Betreuer zum potenziellen Täterkreis des Paragrafen „Misshandlung von Schutzbefohlenen“ (§ 225 StGB).

				Erfüllt ist der Tatbestand, wenn der Betreuer seine Sorgepflichten verletzt und es dadurch zu einer Gesundheitsschädigung des Betreuten kommt. Nach der Rechtsprechung soll auch schon das „Verwahrlosenlassen“ von diesem Tatbestand umfasst sein.

				Tötung auf Verlangen

				Mitleidstötung

				Aktive Sterbehilfe im Sinne eines bewussten und zielgerichteten Tötens ist in Deutschland strafbar. Ein Betreuer macht sich auch dann strafbar, wenn ein Betreuter – etwa ein unheilbar erkrankter Mensch – ein ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen nach Tötung geäußert hat (§ 216 StGB) und der Betreuer dem nachkommt. Die Strafbarkeit ist auch bei einer „Mitleidstötung“ eines unheilbar Kranken gegeben.

				Beihilfe zur Selbsttötung

				Die Beihilfe zur Selbsttötung ist anders als die Tötung auf Verlangen straflos. Dies gilt aber nur dann, wenn es sich um eine tatsächlich freiverantwortliche Selbsttötung handelt.

				Grauzonen

				Die Straflosigkeit der Beihilfe zur Selbsttötung ist gegeben, weil eine strafbare Beihilfe grundsätzlich eine strafbare Haupttat voraussetzt. Da die Selbsttötung nicht strafbar ist, gibt es auch keine strafbare Beihilfe hierzu. Demnach ist es erforderlich, dass ein Selbstmörder den lebensbeendenden Akt selbst ausführt. Wer als Betreuer lediglich die tödliche Dosis eines Schlafmittels besorgt, das der Selbstmordwillige selbst einnimmt, macht sich nicht strafbar. Wenn aber ein Patient zur selbstständigen Einnahme der tödlichen Dosis nicht mehr in der Lage ist und der Betreuer auf ausdrücklichen Wunsch hin bei der Einnahme hilft, so ist bereits Tötung auf Verlangen und damit Strafbarkeit des Betreuers gegeben.

				Hat ein Betreuer eine Garantenstellung und ist die Selbsttötung nicht frei verantwortlich, so kann schon im Falle reiner Untätigkeit eine Strafbarkeit in Betracht kommen. Ist der Garant zum Tätigwerden verpflichtet, macht er sich wegen eines Tötungsdelikts durch Unterlassen strafbar.

				Indirekte Sterbehilfe

				Schmerztherapie

				Indirekte Sterbehilfe ist die in Kauf genommene Beschleunigung des Todeseintritts als Nebenwirkung, zum Beispiel bei einer gezielten Schmerzbekämpfung. Hierzu wird häufig Morphin eingesetzt, zum Beispiel im Endstadium einer Krebserkrankung. Einig ist man sich in solchen Fällen darüber, dass der Arzt straffrei bleiben muss.

				Aufgabe des Betreuers mit dem Aufgabenkreis „Gesundheitssorge“ ist es, zu prüfen, ob der Einsatz eines bestimmten Medikaments dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht oder nicht. Sollte der Betreute in der Vergangenheit, etwa in einer Patientenverfügung, „Hilfe beim Sterben“ rundweg abgelehnt haben, hat der Betreuer dafür zu sorgen, dass dieser Wunsch erfüllt wird.

				
				EXPERTENTIPP

				In den Krankenhäusern gibt es immer mehr Palliativstationen mit erfahrenen Ärzten, an die sich der Betreuer wenden sollte. Informationen zu Krankenhäusern und Kliniken mit Palliativstationen erteilen in den Bundesländern in der Regel die Ministerien für Gesundheit und Umwelt (Beispiel Bayern: www.stmugv.bayern.de).

				

				Unterlassene Hilfeleistung

				Erste Hilfe, Notarzt

				Für alle Bürger besteht die Verpflichtung, bei Unglücksfällen die erforderliche und im Einzelfall zumutbare Hilfe zu leisten (§ 323c StGB). Für jeden Betreuer bedeutet das, dass er – ganz unabhängig von der Frage, ob ihm die Gesundheitssorge übertragen ist oder nicht – bei einer schweren Erkrankung oder Verletzung des Betreuten zur Hilfeleistung verpflichtet ist. So muss jeder Betreuer wie jeder Bürger im Notfall telefonisch den Notarzt oder die Polizei verständigen und Erste Hilfe leisten. Laufend aktualisierte Erste-Hilfe-Kenntnisse und -Fähigkeiten sind für Betreuer sinnvoll.

				Freiheitsberaubung und Nötigung

				Freiheitsentziehende Maßnahmen, zum Beispiel eine Unterbringung, sind nur mit gerichtlicher Zustimmung zulässig (§ 1906 BGB). Wird diese gerichtliche Zustimmung nicht eingeholt, so liegt eine strafbare Freiheitsberaubung vor (§ 239 StGB).

				Fesseln strafbar

				Weiterhin kommen als Tathandlung außer dem Einsperren des Betreuten alle Maßnahmen in Betracht, die geeignet sind, dessen Freiheit einzuschränken (gezieltes Verabreichen von Medikamenten, um einen nicht untergebrachten Betreuten am Verlassen seines Aufenthaltsortes zu hindern). Tathandlungen sind das Anlegen von Hand-, Fuß- oder Körperfesseln genauso wie das Aufstellen von Bettgittern oder das Abschließen des Zimmers, in dem sich der Betreute aufhält. Selbst die Wegnahme von Schuhen oder Kleidung reicht als Tathandlung aus, wenn dadurch die Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigt wird.

				Neben der Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit kommt auch bei einer Nötigung zu einer Handlung eine Bestrafung in Betracht (§ 241 StGB). Sofern kurzfristig freiheitsbeschränkende Maßnahmen ohne gerichtliche Genehmigung erforderlich sind, um drohende schwere gesundheitliche Schäden vom Betreuten abzuwenden, kann ein Rechtfertigungsgrund vorliegen, der die Strafbarkeit entfallen lässt (§ 34 StGB). In keinem Fall aber darf die freiheitsbeschränkende Maßnahme regelmäßig oder für einen längeren Zeitraum ohne richterliche Genehmigung erfolgen.

				Steuerhinterziehung

				Der Betreuer ist gesetzlicher Vertreter des Betreuten und hat dessen steuerliche Pflichten zu erfüllen (§ 34 Abgabenordnung AO). Verstöße gegen diese Pflichten stellen eigene Straftaten des Betreuers dar (§ 370 AO).

				Kapital im Ausland

				Gibt der Betreuer eine Einkommensteuererklärung für den Betreuten nicht ab und werden deshalb die geschuldeten Steuern nicht gezahlt, so ist der Tatbestand der Steuerhinterziehung bereits erfüllt. Das Verschweigen von im Ausland verwahrten Wertpapieren oder Kapitalanlagen führt ebenfalls zur Erfüllung des Tatbestands der Steuerhinterziehung.

				Unvollständige Erklärungen

				Problematisch wird es für den Betreuer, wenn er nachträglich erkennt, dass der Betreute gegenüber dem Finanzamt falsche Angaben gemacht hat. Korrigiert der Betreuer die Angaben des Betreuten, so kann dies zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Betreuten führen. Unterlässt der Betreuer mit Rücksicht auf den Betreuten die Korrektur der unzutreffenden Angaben, so kann dies den Tatbestand einer eigenständigen Straftat des Betreuers erfüllen. Ein Betreuer ist nämlich verpflichtet, unrichtige oder unvollständige Erklärungen zu berichtigen (§ 153 AO).

				
				EXPERTENTIPP

				Diese Konfliktsituation sollte ein Betreuer in aller Regel nicht als Einzelkämpfer meistern. Mithilfe eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters kann er herausfinden, ob dem Betreuten und ihm selbst durch eine Selbstanzeige Straffreiheit verschafft werden kann (§ 371 AO).

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 16

				

				Die Vorsorgevollmacht

				Manche Menschen wollen – solange sie noch gesund sind – dafür sorgen, dass sie zu keinem späteren Zeitpunkt von Fremden betreut werden, und entscheiden sich für eine Vorsorgevollmacht, die dies ganz oder teilweise ausschließt. Andere wiederum misstrauen ihren Angehörigen, halten Betreuung nicht für ein Übel, setzen auf die Erfahrung und Macht eines Betreuungsrichters, der den Betreuer berät und beaufsichtigt, und entscheiden sich für eine Betreuungsverfügung.

				Unabhängig davon steht die Patientenverfügung, mit der Menschen mitteilen, wie sie einmal von Ärzten behandelt werden wollen, wenn sie irgendwann in der Zukunft nicht mehr selbst entscheiden können. Schließlich geht es etlichen Menschen darum, ihren „letzten Willen“ zu Papier zu bringen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						was eine Vorsorgevollmacht ist,

						weshalb eine gültige Vorsorgevollmacht dazu führt, dass kein Betreuer bestellt wird,

						was ein Betreuer zu tun hat, um eine Patientenverfügung umzusetzen,

						welche betreuten Personen ein Testament errichten können.

				

				

				Vorsorgevollmacht

				Bankvollmacht

				Mit einer Vorsorgevollmacht kann jeder Bürger ab 18 Jahren für Notfälle, Unfälle, schwere Erkrankungen und Verletzungen und den Fall einer daraus folgenden Entscheidungsunfähigkeit und Betreuungsbedürftigkeit festlegen, welche Personen dann stellvertretend für ihn handeln und entscheiden sollen. Generalvollmachten für alle Angelegenheiten sind ebenso möglich wie Vollmachten an verschiedene Personen mit jeweils klar definiertem Aufgabengebiet. Eine Vorsorgevollmacht mit dem Aufgabengebiet „Vermögensangelegenheiten“ sollte immer um eine Bankvollmacht (möglichst auf den Formularen der Banken) ergänzt sein, da die Banken formlose Vollmachten manchmal nicht anerkennen.

				Um sicherzustellen, dass eine bevollmächtigte Person die Vollmacht nicht missbraucht und sich zum Beispiel am Vermögen des Vollmachtgebers bereichert, kann man einen „Kontrollbevollmächtigten“ einsetzen. Dies ist durchaus sinnvoll, denn ein Bevollmächtigter wird im Gegensatz zu einem Betreuer nicht von einem Gericht kontrolliert. Es ist bereits häufig vorgekommen, dass ein Bevollmächtigter einen nahen Verwandten regelrecht ausgeplündert hat. Andere Angehörige können – außer der Anregung einer Kontrollbetreuung – nichts dagegen unternehmen und haben erst nach dem Tod des Vollmachtgebers als Erben eine Handhabe, gegen die bereits erfolgte Bereicherung vorzugehen. Insofern ist eine Vorsorgevollmacht eine gefährliche Sache. Ein Muster findet sich im Anhang 2.

				Der Vorrang einer Vorsorgevollmacht

				Alternative zur Betreuung

				Wenn eine Person per Vorsorgevollmacht geregelt hat, wie ihre Angelegenheiten im Fall einer schweren Krankheit und einer daraus resultierenden Betreuungsbedürftigkeit besorgt werden sollen (§ 1896 Absatz 2 Satz 1 BGB), bestellt das Gericht nur für solche Aufgabenkreise einen Betreuer, für die die Vorsorgevollmacht keine Aussagen enthält. Lediglich dann, wenn der Bevollmächtigte nicht in der Lage ist (weil zum Beispiel der bevollmächtigte Ehepartner selbst schon an Demenz erkrankt ist), die übertragene Aufgabe zu erfüllen, ist das Betreuungsgericht wieder zuständig, über die Einrichtung einer Betreuung zu entscheiden.

				Ganz entscheidend ist, dass der Vollmachtgeber bei der Erteilung der Vollmacht geschäftsfähig ist. Wurde ein Betreuungsverfahren bereits von einem Arzt oder einer Klinik angeregt und soll nun noch schnell das Verfahren gestoppt werden, kommt es darauf an, durch ein Sachverständigengutachten nachzuweisen, dass die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers gegeben ist. Denn nur unter dieser Voraussetzung kommt überhaupt eine wirksame Vorsorgevollmacht zustande.

				Durch die Vorsorgevollmacht sucht sich der Betroffene eine vertraute oder vertrauenswürdige Person selbst aus, die stellvertretend seine Angelegenheiten regelt. Der Vollmachtgeber kann einem oder mehreren Bevollmächtigten Aufgaben übertragen (zum Beispiel Regelung der Wohnungsangelegenheiten, Gesundheitsangelegenheiten). Tritt später die Geschäftsunfähigkeit des Vollmachtgebers krankheitsbedingt ein (zum Beispiel durch Altersdemenz), bleibt die Vollmacht bestehen und es bedarf keiner Betreuerbestellung; gerade für diesen Notfall ist die Vorsorgevollmacht ja gedacht.

				Schriftform ratsam

				Einer bestimmten Form bedarf die Vollmachtserteilung nicht, sie sollte zu Beweiszwecken jedoch immer schriftlich abgefasst sein (siehe ausführlich dazu der stern-Ratgeber „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“). Hat eine schwer erkrankte Person immer wieder mal „lichte Momente“, kann sie in solchen Phasen eine Vorsorgevollmacht erteilen. Sie kann sich damit nachträglich eines Betreuers „entledigen“. Allerdings prüft das Gericht eine solche während einer Betreuung ausgestellte Vollmacht in aller Regel sehr kritisch. Bevor das Gericht die Betreuung aufhebt, lässt es praktisch immer von einem Gutachter die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers überprüfen.

				
				EXPERTENTIPP

				Wollen Familienangehörige einer betreuten Person einen Betreuer loswerden, so hilft es wenig, wenn sie eine Vorsorgevollmacht vorbereiten und in einem „lichten Moment“ vom Betreuten unterschreiben lassen. Sowohl beim Betreuer als auch bei Gericht werden erhebliche Zweifel an der Geschäftsfähigkeit des Betreuten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Dokuments aufkommen.

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 17

				

				Die Betreuungsverfügung

				Eine Betreuungsverfügung ist ein Mittel, um für eine irgendwann einmal notwendige Betreuung – nach einem Unfall, während einer schweren Erkrankung, im Fall von Altersdemenz oder sonstigen Handlungsunfähigkeit – vorzusorgen. Jeder Bürger kann sich mit einer solchen Verfügung an den Betreuungsrichter wenden (der persönlich noch nicht bekannt ist, wenn die Verfügung geschrieben und unterzeichnet wird).

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						was eine Betreuungsverfügung ist,

						warum eine solche Verfügung für das Gericht maßgeblich ist.

				

				

				Mittels einer Betreuungsverfügung wendet man sich an einen noch nicht bekannten Richter, der irgendwann einmal über eine Betreuung zu entscheiden hat. Der Verfügende teilt dem Richter vorsorglich mit, von wem und wie er betreut werden möchte, sollte er einmal betreuungsbedürftig sein. Auch die Mitteilung, wer nicht als Betreuer erwünscht ist, ist möglich.

				Verbindliche Willensäußerung

				Eine Betreuungsverfügung kann konkrete Personen (Angehörige, Freunde, Bekannte, deren Bereitschaft hierzu bestehen sollte) als mögliche Betreuer nennen oder lediglich die Eigenschaften beschreiben, die der Betreuer haben sollte (Erfahrung mit Immobilien oder Vermögensverwaltung, Kenntnis in der Behandlung spezieller Krankheiten, Tierliebe – dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt). Der Richter am Betreuungsgericht, der über die Betreuung zu entscheiden hat, kann nicht mehr nach eigenem Gutdünken schalten und walten, sondern ist verpflichtet, sich – soweit möglich – an die Betreuungsverfügung zu halten.

				Im Gegensatz zu einer Vorsorgevollmacht führt die Betreuungsverfügung nicht dazu, dass der Richter sich nicht mehr um den Fall kümmert. Die Betreuungsverfügung ist daher immer dann eine gute Lösung, wenn ein Bürger einerseits vorsorglich seine Wünsche in Bezug auf seine möglicherweise in der Zukunft nötige Betreuung mitteilen möchte, andererseits auf die Aufsicht und Kontrolle des Betreuers durch das Gericht baut. Ein Muster findet sich im Anhang 3.

				
				EXPERTENTIPP

				Wer eine Betreuungsverfügung zu Papier bringt, ist gut beraten, das Dokument beim nächstgelegenen Betreuungsgericht zu hinterlegen, da Verwandte oder Freunde das in den persönlichen Unterlagen aufbewahrte Dokument vernichten könnten. Die Betreuungsverfügung kann so auch nicht im Laufe der Zeit verloren gehen. Jede Verfügung ist ja nur dann sinnvoll, wenn sie auch aufgefunden wird!

				

				

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 18

				

				Das Testament des Betreuten

				Jeder Mensch, der unter Betreuung steht, hat die Möglichkeit, seinen letzten Willen in Form eines Testaments oder eines Erbvertrags zu bekunden, sofern die Voraussetzung hierfür – die Testierfähigkeit – gegeben ist.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wie Menschen mit Behinderung ein Testament errichten können,

						wer eine betreute Person beerbt, die kein Testament errichtet hat,

						weshalb ein Testament zugunsten eines Betreuers eine fragwürdige Sache ist,

						warum Pflegeheime keine Erbschaft antreten können.

				

				

				Das Testament sprech-, schreib-, lese-, sehunfähiger und gehörloser Menschen

				Manche unter Betreuung stehende Menschen können aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung bei der Testamentserrichtung nur einen ganz bestimmten, vom Gesetz vorgegebenen Weg beschreiten.

				Letzter Wille

				So können Stumme unproblematisch ein privatschriftliches, eigenhändiges Testament errichten, ein notarielles Testament hingegen nur durch Übergabe einer Schrift (§ 2233 Absatz 1 BGB) an den Notar. Einem Analphabeten ist die Möglichkeit, ein eigenhändiges Testament zu errichten, verwehrt (§ 2247 Absatz 4 BGB). Wer nicht schreiben kann, kann jedoch eine Verfügung von Todes wegen in jeder öffentlichen Form errichten (§§ 2231 Nr. 1, 2232 BGB, 25 Beurkundungsgesetz). Wer unter Legasthenie leidet und überhaupt nicht lesen kann, kann ein eigenhändiges Testament nicht wirksam erstellen. Hier kommt nur eine Testamentserrichtung vor einem Notar in Betracht (§ 2233 Absatz 2 BGB). Blinde Menschen können nur durch ein öffentliches Testament ihren letzten Willen niederlegen. Wer die Blindenschrift beherrscht, kann per Übergabe und Beurkundung eines in Blindenschrift geschriebenen Dokuments an einen Notar ein wirksames Testament errichten (§ 2232 Satz 2 BGB).

				Gehörlose sind in ihrer Testierfähigkeit grundsätzlich nicht beschränkt. Sie können ein eigenhändiges privatschriftliches Testament oder ein öffentliches Testament in jeder Form errichten – anstelle des Vorlesens der Urkunde durch den Notar erfolgt eine Vorlage zur Durchsicht (§ 22, 23 Beurkundungsgesetz).

				Gesetzliche Erbfolge

				Verwandte

				Wer kein Testament errichtet, also von seiner Freiheit nicht Gebrauch macht, die Rechtsnachfolge nach seinem Tod durch letztwillige Verfügung zu bestimmen, wird nach der gesetzlichen Erbfolge beerbt. Danach erben die Verwandten neben dem Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner. Wenn zur Zeit des Erbfalles weder ein Verwandter noch ein eingetragener Lebenspartner oder ein Ehegatte des Erblassers zu ermitteln ist, so erbt der Staat.

				Auch für betreute Personen gilt die gesetzliche Erbfolge, wenn sie kein Testament und keinen Erbvertrag unterschrieben haben. Wer nicht möchte, dass er von einem nahezu unbekannten, weit entfernten Verwandten oder gar vom Staat beerbt wird, sollte seine Erben durch letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag) bestimmen.

				Lebenspartner

				Dies gilt insbesondere für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Vielfach finden sich gerade ältere Menschen nach dem Tod des Ehepartners zu neuen Lebensgemeinschaften zusammen. Diese Lebensgemeinschaften bestehen zumeist über lange Zeit und enden häufig durch den Tod eines der beiden Lebenspartner. Da die Lebenspartner einer solchen Lebensgemeinschaft weder miteinander verwandt noch miteinander verheiratet sind, haben sie kein gesetzliches Erbrecht. Erbe oder Vermächtnisnehmer kann daher der überlebende Lebenspartner nur dann werden, wenn er in einem Testament bedacht ist.

				Das Testament zugunsten des Betreuers

				Es kommt gar nicht so selten vor, dass ein Betreuter zum Beispiel aus Dankbarkeit für die gute Betreuungsarbeit den Betreuer testamentarisch als Erben oder Vermächtnisnehmer einsetzt.

				Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Testierfreiheit steht jedem Bürger das Recht zu, sein Vermögen entsprechend seinem eigenen Willen unter Personen seiner Wahl zu verteilen. Das heißt, dass der künftige Erblasser jedermann und damit grundsätzlich auch seinen Betreuer letztwillig bedenken kann.

				Heimgesetze

				Nach dem Heimgesetz des Bundes bzw. den verschiedenen Landesheimgesetzen ist es Personen, die in einem Heim arbeiten, gegenüber den von ihnen gepflegten Menschen untersagt, sich Zuwendungen versprechen zu lassen. Die Rechtsprechung hat dies auf testamentarische Zuwendungen ausgeweitet. Da die Situation einer Betreuung ein ähnliches Abhängigkeitsverhältnis darstellen kann, hat es im Jahre 1997 eine Bundesratsinitiative gegeben, die heimrechtlichen Regelungen auch auf Berufsbetreuer auszuweiten. Zu einer Regelung ist es jedoch nicht gekommen, da es bei Berufsbetreuern meist an dem Merkmal der Einbindung des Betreuten in einen vom Betreuer beherrschten Lebensraum fehlt.

				Weiterhin besteht die Gefahr der persönlichen Beeinflussung des Betreuten eher bei Familienangehörigen des Betreuten als bei Betreuern. So wurde die Einführung einer gesetzlichen Regelung als auch eine analoge Anwendung der Bestimmungen des Heimgesetzes auf Betreuer abgelehnt. Bedenken bestehen zum einen aus verfassungsrechtlichen Gründen, da ein Verbot ein Eingriff in die Testierfähigkeit des Betreuten wäre. Zum anderen sollen familienangehörige Betreuer durch ein Zuwendungsverbot nicht von der Übernahme des Betreueramtes abgehalten werden. Die Rechtsprechung hat jedoch schon mehrfach Anlass gehabt, Testamente von Betreuten zugunsten des Betreuers wegen sittenwidriger Beeinflussung des testierenden Betreuten zu prüfen.

				Sittenwidrigkeit

				Das Oberlandesgericht Braunschweig hat in einer Entscheidung festgestellt, dass es das Gesetz als sittenwidrig missbilligt, wenn ein Betreuer seine ihm gerichtlich verliehene Vertrauensstellung und seinen persönlichen Einfluss auf den Betreuten benutzt, um gezielt darauf hinzuwirken, dass ein infolge seiner geistigen Behinderung leicht beeinflussbarer Betreuter per Testament ohne reifliche Überlegung über erhebliche Vermögenswerte zugunsten des Betreuers verfügt. Für den Vorwurf der Sittenwidrigkeit reicht es nach dieser Entscheidung aus, dass sich der Betreuer, der durch die von ihm herbeigeführte letztwillige Verfügung bedacht ist, der Tatumstände bewusst ist, aus denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt.

				Im Ergebnis dürfte einer Erbeinsetzung zugunsten eines Betreuers der Geruch der unzulässigen Beeinflussung anhaften. Dies werden in jedem Fall die nicht bedachten und übergangenen Verwandten des Betreuten so sehen. Wenn ein Betreuter den ernstlichen Willen hat, den Betreuer zum Erben einzusetzen, so sollte der Betreuer den Betreuten veranlassen, im Rahmen der Errichtung des Testaments einen Berater seiner Wahl hinzuzuziehen. Ein auf das Erbrecht spezialisierter Rechtsanwalt, der die Interessen des Betreuten zu vertreten hat, wird im Rahmen der Testamentsberatung und -errichtung kritisch die Willensbildung des Betreuten hinterfragen und insbesondere die Frage der Testierfähigkeit eingehend prüfen (eventuell mit einem Arzt, der sich konkret auf den Zeitpunkt der Testamentserrichtung zur Frage der Testierfähigkeit schriftlich äußert). Für die spätere Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Erben hat diese Vorgehensweise für den Betreuer einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Sowohl der Rechtsanwalt als auch der Arzt stehen ihm im Streit mit den gesetzlichen Erben als Zeugen zur Verfügung!

				
				EXPERTENTIPP

				Die Erbeinsetzung eines Betreuers hat in jedem Fall ein starkes „Gschmäckle“, das nicht nur bei Verwandten, sondern auch bei Richtern auf wenig Gegenliebe stoßen wird. Ein Berufsbetreuer sollte sich sehr genau überlegen, ob er seine Reputation bei Gericht als unabhängiger Betreuer durch die Annahme einer Erbschaft gefährden möchte.

				

				Das Testament zugunsten des Pflegeheims

				Blumen

				Nach dem Heimgesetz des Bundes ist es dem Träger eines Pflegeheims untersagt, sich von Bewohnerinnen oder Bewohnern oder Bewerberinnen oder Bewerbern um einen Heimplatz Geld oder geldwerte Leistungen versprechen oder gewähren zu lassen. Gleiches gilt für das Personal des Pflegeheims, soweit es sich bei den Zuwendungen nicht um „geringwertige Aufmerksamkeiten“ (Blumenstrauß, Pralinen) handelt. Damit sind grundsätzlich letztwillige Verfügungen eines Erblassers, der sich in einem Heim befunden hat, zugunsten des Heimträgers oder der dort beschäftigten Personen unwirksam.

				Mit der Umsetzung der Föderalismusreform haben die Bundesländer die Kompetenz erhalten, auf dem Gebiet des Heimrechts eigene Regelungen zu schaffen. Von dieser Gesetzgebungskompetenz haben die meisten Bundesländer mittlerweile Gebrauch gemacht. In den Landesheimgesetzen wird grundsätzlich am Verbot von Zuwendungen an Träger, Leitung, Mitarbeiter und sonstige Beschäftigte festgehalten. Hierbei ist zu beachten, dass ein Testament zugunsten von Pflegeheimen und Pflegepersonal nur dann unwirksam ist, wenn es im Einvernehmen oder im Wissen der Bedachten verfasst wurde. Zudem besteht nach den meisten Heimgesetzen der Länder die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen (§ 14 Absatz 6 Heimgesetz).

				Was ist ein Heim?

				Hinzuweisen ist darauf, dass in den verschiedenen Landesgesetzen eine Abkehr vom bisherigen Heimbegriff erfolgt ist. Es gibt nunmehr nicht nur die Kategorien „Heim“ oder „Nichtheim“, sondern auch „stationäre Einrichtungen“, „Wohngemeinschaften“, „Wohngruppen“ und „Servicewohnen“, die mehr und mehr als „Heim“ betrachtet werden. Jedes Bundesland folgt bei der Begriffswahl offensichtlich seinen eigenen Vorstellungen. Eine Abstimmung aller Länder zur Bildung einheitlicher Begriffskategorien ist nicht erfolgt! Das heißt, dass die Problematik der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen zugunsten von Pflegeheimen – im weitesten Sinne – immer nur unter Beachtung der jeweiligen Regeln der jeweils geltenden Heimgesetzgebung des entsprechenden Bundeslandes beantwortet werden kann. In Kraft getreten sind folgende Landesgesetze bisher:

				
						Baden-Württemberg: Landesheimgesetz vom 01.07.2008

						Bayern: Pflege- und Wohnqualitätsgesetz vom 01.08.2008

						Nordrhein-Westfalen: Wohn- und Teilhabergesetz vom 10.12.2008

						Saarland: Landesheimgesetz Saarland vom 07.05.2009

						Schleswig-Holstein: Selbstbestimmungsstärkungsgesetz vom 01.08.2009

						Brandenburg: Pflege- und Betreuungswohngesetz vom 1.1.2010

						Hamburg: Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz vom 1.1.2010

						Rheinland-Pfalz: Wohnformen- und Teilhabergesetz vom 1.1.2010

				

				Im Ergebnis ist trotz der Vielzahl der hinzugekommenen gesetzlichen Regelungen festzuhalten, dass alle Bundesländer grundsätzlich am Verbot von Zuwendungen an Träger oder Personal von Pflegeheimen – in ihren verschiedensten Ausgestaltungen – festhalten. Ob Ausnahmen gewährt werden oder nicht, ist in jedem konkreten Einzelfall anhand des jeweiligen Landesgesetzes zu prüfen und zu ermitteln.

			

		

	
		
			
				

				
								KAPITEL 19

				

				Die Kosten der Betreuerbestellung, Vergütung des Betreuers

				Mittellosen Menschen kann weder der Staat noch ein Betreuer in die Tasche greifen. In den einschlägigen Kosten-Regelungen für die Bestellung von Betreuern und Honorare bleiben arme Leute vor Forderungen bewahrt. Betreute Personen, die über Vermögen verfügen, müssen hingegen selbst für die anfallenden Kosten aufkommen.

				
				IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,

				
						wie hoch die Gerichtskosten bei einem Verfahren zur Bestellung eines Betreuers sind,

						was Sachverständige für Gutachten abrechnen können,

						was Betreuer als Honorar oder Aufwandsentschädigung erhalten.

				

				

				Kostengrundsätze

				Die Vergütung und der Aufwendungsersatz für die unterschiedlichen Betreuerarten sind in verschiedenen Gesetzen geregelt. Es sind insbesondere §§ 1835, 1835a, 1836 BGB und das sogenannte VBVG (= Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz) anzuwenden.

				Gotteslohn

				Eine Person, die die Betreuung nicht berufsmäßig ausübt, arbeitet grundsätzlich unentgeltlich. Das Betreuungsgericht kann eine angemessene Vergütung bewilligen, wenn das Vermögen des Betreuten und der Umfang oder die Schwierigkeit der Betreuungsgeschäfte dies rechtfertigen. Ist der Betreute ohne Vermögen, erhält der nicht berufsmäßige Betreuer keine Vergütung, sondern eine Aufwandsentschädigung (nach § 1835a BGB). Für die Höhe einer Vergütung gibt es keine Tabelle oder Taxe.

				Stundensatz

				Dem Berufsbetreuer muss das Betreuungsgericht eine Vergütung bewilligen (§§ 1908i, 1836 Absatz 1 Satz 2 BGB; § 1 Absatz 2 Satz 1 VBVG). Ist der Betreute mittellos, wird der Berufsbetreuer aus der Staatskasse bezahlt. In den Stundensätzen ist die Umsatzsteuer inbegriffen. Gleiches gilt für Aufwendungen. Nur Aufwendungen im Sinne beruflicher Dienste können gesondert abgerechnet werden (Beispiel: ein Rechtsanwalt ist Betreuer und führt für den Betreuten einen Prozess).

				Die gerichtlichen Kosten des Betreuungsverfahrens

				Das Betreuungsgericht stellt bei Anordnung einer Betreuung dem Betroffenen Gebühren und Auslagen in Rechnung. Dabei wird für jedes angefallene Kalenderjahr eine Gebühr von 5 Euro für jede angefangene 5.000 Euro Vermögen erhoben.

				Jahresgebühr

				Berechnungsgrundlage ist das Nettovermögen. Grundstücke werden mit dem Verkehrswert angesetzt. Bei einer Betreuung dürfen maximal 200 Euro erhoben werden. Die Kosten werden nur erhoben, wenn das Vermögen des Betroffenen nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr als 25.000 Euro beträgt. Ein „angemessenes Hausgrundstück“, das der Betroffene und/oder bestimmte Angehörige bewohnen, wird nicht berücksichtigt. Für das Jahr, in dem das Gericht tätig wird, und das folgende Kalenderjahr ist nur eine Jahresgebühr zu zahlen. Geht eine vorläufige Betreuung in eine endgültige über, bildet das Verfahren eine Einheit. Es wird nur eine Jahresgebühr erhoben.

				Honorare

				Auslagen des Gerichts, insbesondere das Honorar des Sachverständigen und die Reisekosten des Richters (Anhörung des Betroffenen), werden dem Betroffenen in Rechnung gestellt, soweit er vermögend ist. Gleiches gilt, wenn die Staatskasse an den Verfahrenspfleger Gelder bezahlt hat und der Betreute nicht mittellos ist. Wenn keine Betreuung angeordnet wird, fallen auch keine gerichtlichen Gebühren und Auslagen an. Wenn eine Person das Verfahren jedoch „grob schuldhaft“ verursacht, beispielsweise eine Betreuung anregt, um einem Nachbarn einen Schrecken einzujagen oder einen verhassten Verwandten zu schikanieren, so kann das Gericht sich mit einer Rechnung revanchieren.

				Rentenzahlung

				Leistet die Staatskasse das Honorar an einen bestellten Betreuer vor, so kann sie das ausgelegte Geld vom Betreuten zurückholen (im Rahmen des § 1836c BGB). Dies greift zum Beispiel, wenn der Betreute die Vergütung nur in Raten zahlen kann oder vermögende Verwandte nicht freiwillig die Unterhaltsansprüche erfüllen. Der Ersatzanspruch gegen den Betreuten verjährt nach drei Jahren.

				Beauftragt eine Person oder ihre Familie vor, während oder nach einem Betreuungsverfahren einen Rechtsanwalt mit der Interessenvertretung, so entstehen Rechtsanwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Der Gebührenwert richtet sich nach der Bedeutung der Angelegenheit. Im Regelfall werden 10 Prozent des Vermögens als Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit angenommen, wenn es bei einer Vermögensbetreuung zum Beispiel um einen Verstoß des Betreuers gegen die ordnungsgemäße Verwaltung des Vermögens des Betreuten geht.

				Die Kosten des ärztlichen Sachverständigen

				Ein Sachverständiger wird vom Gericht nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) bezahlt. Bei Gutachten kann ein Sachverständiger je nach Zweck Honorare für geleistete Arbeitsstunden in Rechnung stellen:

				
						Anordnung der Betreuung (60 €),

						Verlängerung der Betreuung (50 €),

						Unterbringung oder Geschäftsfähigkeit (85 €),

						Schreibauslagen, Fahrtkosten, sonstige Auslagen und Umsatzsteuer kommen hinzu.

				

				Nur dann, wenn es zu entsprechenden Anordnungen kommt, hat ein vermögender Betroffener der Staatskasse die Kosten zu erstatten. Wer mittellos ist, bleibt verschont von Forderungen.

				Gotteslohn und Aufwandsentschädigung

				Vergütung nur auf Antrag

				Grundsätzlich arbeitet ein Betreuer, der die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausübt, für Gotteslohn. Das Betreuungsgericht kann jedoch eine angemessene Vergütung bewilligen, wenn das Vermögen des Betreuten und der Umfang oder die Schwierigkeit des Betreuungsgeschäfts dies rechtfertigen. Hat der Betreute kein Vermögen, erhält der nicht berufsmäßige Betreuer eine Aufwandsentschädigung. Für die Höhe der Vergütung gibt es keine Tabelle. Vorgeschlagen werden Sätze, die sich prozentual am Reinvermögen orientieren oder nach Zeitaufwand abzurechnen sind. Die Festsetzung der Vergütung erfolgt nur auf Antrag des Betreuers.

				Die Vergütung des Berufsbetreuers

				Ein Berufsbetreuer, der einen mittellosen Menschen betreut, erhält als Vergütung abhängig von seiner Ausbildung 27, 33,50 oder 44 Euro pro Stunde. Die Zahl der pauschal abrechenbaren Arbeitsstunden ergibt sich aus folgenden Tabellen:

				
					
						
								
								Mittelloser Betreuter mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in einem Heim

							
						

						
								
								In den ersten drei Monaten der Betreuung

							
								
								4,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im vierten, fünften und sechsten Monat

							
								
								3,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im siebten bis zwölften Monat

							
								
								3 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Ab dem 13. Monat

							
								
								2 Stunden je Monat

							
						

					
				

				
					
						
								
								Betreute Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in einem Heim hat

							
						

						
								
								In den ersten drei Monaten der Betreuung

							
								
								7 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im vierten, fünften und sechsten Monat

							
								
								5,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im siebten bis zwölften Monat

							
								
								5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Ab dem 13. Monat

							
								
								3,5 Stunden je Monat

							
						

					
				

				Vermögende zahlen Betreuer

				Aus der Multiplikation der Stunden und der Vergütungssätze ergibt sich ein Bruttoverdienst einschließlich Umsatzsteuer und Auslagen. Der Betreuer kann seine Rechnung immer erst nach Ablauf von jeweils drei Monaten an das zuständige Betreuungsgericht schicken. Eine betreute Person, die über Vermögen verfügt, muss den Betreuer selbst bezahlen. Die Festsetzung der Vergütung hat der Berufsbetreuer beim Betreuungsgericht zu beantragen. Anschließend kann er die festgesetzte Vergütung aus dem Vermögen des Betreuten entnehmen, das heißt, sich den Betrag selbst überweisen.

				Ein Betreuter ist vermögend und demnach nicht mittellos, wenn sein Einkommen und sein Vermögen nach Berücksichtigung eines Freibetrags und des gesetzlich garantierten Schonvermögens zur Bezahlung des Betreuers ausreicht (nach § 1836c BGB). Anders als bei mittellosen Personen kann der Berufsbetreuer bei Personen mit Vermögen pauschal mehr Stunden nach den folgenden Tabellen abrechnen:

				
					
						
								
								Betreute Person mit Vermögen, die in einem Heim lebt

							
						

						
								
								In den ersten drei Monaten der Betreuung

							
								
								5,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im vierten, fünften und sechsten Monat

							
								
								4,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im siebten bis zwölften Monat

							
								
								4 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Ab dem 13. Monat

							
								
								2,5 Stunden je Monat

							
						

					
				

				
					
						
								
								Betreute Person mit Vermögen, die nicht in einem Heim lebt

							
						

						
								
								In den ersten drei Monaten der Betreuung

							
								
								8,5 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im vierten, fünften und sechsten Monat

							
								
								7 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Im siebten bis zwölften Monat

							
								
								6 Stunden je Monat

							
						

						
								
								Ab dem 13. Monat

							
								
								4,5 Stunden je Monat

							
						

					
				

				Aufwendungsersatz

				Beim Berufsbetreuer sowie beim Vereinsbetreuer sind die Auslagen in den Stundensätzen von 27, 33,50 und 44 Euro pauschal enthalten. Die Auslagen können demnach nicht zusätzlich abgerechnet werden. Einzige Ausnahme ist, wenn der Berufsbetreuer eigene „berufliche Dienste“ getätigt hat.

				Entnahme aus Vermögen

				Somit kommen die nachfolgend aufgezählten Aufwendungen nur für den ehrenamtlichen Betreuer, den Behördenbetreuer, die Betreuungsbehörde als Betreuer, den Verein als Betreuer, den Sterilisationsbetreuer oder den Betreuer bei Verhinderung des Hauptbetreuers in Betracht. Die Aufwendungen dürfen nur geltend gemacht werden, wenn den Umständen nach der Betreuer sie für erforderlich erhalten durfte. Ist der Betreute vermögend, kann der Betreuer sich das Geld unmittelbar aus dem von ihm verwalteten Vermögen entnehmen.

				Aufwendungen sind unter anderem:

				
						die Fahrtkosten für Besuche beim Betreuten oder die Fahrt zu Behörden,

						Fotokopien an eigenen Geräten, soweit sie zweckmäßig sind,

						Porto, Telefon, Telefaxkosten, notwendige Übernachtungskosten,

						delegierte Aufgaben an Hilfskräfte, soweit sie für die Betreuung notwendig waren.

				

				Unter Aufwendungen in diesem Bereich fallen nicht:

				
						ein Vermögensschaden, den der Betroffene bei der Ausführung erleidet,

						ein Zeitaufwand, der nicht mit einem konkreten Verdienstausfall verbunden ist,

						Auslagen für den Lebensunterhalt für den Betreuten,

						allgemeine Bürounkosten (Miete oder Personal) des Betreuers,

						allgemeine Fachliteratur.

				

				Ergänzungsbetreuer

				Die Aufzählungen sind nicht abschließend. Die Kosten eines Ergänzungsbetreuers variieren bei rechtlicher oder tatsächlicher Verhinderung des Hauptbetreuers. Wird ein Ergänzungsbetreuer, der seine Tätigkeit nicht beruflich ausübt, bei rechtlicher Verhinderung des Hauptbetreuers bestellt, so kann er abhängig vom Grad seiner Vorbildung nur Stundensätze in Höhe von 19,50, 25 oder 33,50 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Ersatz der Auslagen geltend machen. Eine rechtliche Verhinderung liegt vor bei Geschäften zwischen Betreuer und Betreutem. Liegt dagegen eine tatsächliche Verhinderung des Betreuers vor, etwa wenn er in Urlaub geht, kann der Ergänzungsbetreuer die normalen Stundensätze abhängig vom Grad seiner Bildung geltend machen.

			

		

	
		
			
				

				Anhang 1

				Patientenverfügung

				Quelle: Bundesministerium der Justiz. Die aktuelle Fassung der Formulierungshilfen, die das Justizministerium veröffentlicht hat, können Sie im Internet unter www.bmj.bund.de herunterladen.

				Die Textbausteine verstehen sich lediglich als Anregungen und Formulierungshilfen und können eine fundierte Beratung durch einen Experten (siehe dazu Anhang 4) nicht ersetzen.

				
				Muster

				Textbausteine für eine schriftliche Patientenverfügung

				1. Eingangsformel

				Ich ... (Name, Vorname, geboren am, wohnhaft in) bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann …

				2. Exemplarische Situationen, für die die Verfügung gelten soll

				Wenn ich

				
						mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde.

						mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist.

						in Folge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärztinnen oder Ärzte (können namentlich benannt werden) aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte Gehirnschädigung z.B. durch Unfall, Schlaganfall oder Entzündung ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. Es ist mir bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und dass ein Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist.

						in Folge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen.

						Eigene Beschreibung der Anwendungssituation: ………

				

				(Anmerkung: Es sollten nur Situationen beschrieben werden, die mit einer Einwilligungsunfähigkeit einhergehen können.)

				3. Festlegungen zu Einleitung, Umfang oder Beendigung bestimmter ärztlicher Maßnahmen

				Lebenserhaltende Maßnahmen

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,

				
						dass alles medizinisch Mögliche getan wird, um mich am Leben zu erhalten und meine Beschwerden zu lindern.

						auch fremde Gewebe und Organe zu erhalten, wenn dadurch mein Leben verlängert werden könnte.

				

				ODER

				
						dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und Durst sollen auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte Pflege von Mund und Schleimhäuten sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender Symptome.

				

				Schmerz- und Symptombehandlung[1]

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich eine fachgerechte Schmerz- und Symptombehandlung,

				
						aber keine bewusstseinsdämpfenden Mittel zur Schmerz- und Symptombehandlung.

				

				ODER

				
						wenn alle sonstigen medizinischen Möglichkeiten zur Schmerz- und Symptomkontrolle versagen, auch bewusstseinsdämpfende Mittel zur Beschwerdelinderung.

				

				ODER

				
						die unwahrscheinliche Möglichkeit einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch schmerz- und symptomlindernde Maßnahmen nehme ich in Kauf.

				

				Künstliche Ernährung[2]

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,

				
						dass eine künstliche Ernährung begonnen oder weitergeführt wird.

				

				ODER

				
						dass keine künstliche Ernährung unabhängig von der Form der künstlichen Zuführung der Nahrung (z.B. Magensonde durch Mund, Nase oder Bauchdecke, venöse Zugänge) erfolgt.

				

				Künstliche Flüssigkeitszufuhr[3]

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						eine künstliche Flüssigkeitszufuhr.

				

				ODER

				
						die Reduzierung künstlicher Flüssigkeitszufuhr nach ärztlichem Ermessen.

				

				ODER

				
						die Unterlassung jeglicher künstlichen Flüssigkeitszufuhr.

				

				Wiederbelebung[4]

				A. In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						in jedem Fall Versuche der Wiederbelebung.

				

				ODER

				die Unterlassung von Versuchen zur Wiederbelebung.

				
						dass der Notarzt nicht verständigt wird bzw. dass ein ggf. hinzugezogener Notarzt unverzüglich über meine Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen informiert wird.

				

				B. Nicht nur in den oben beschriebenen Situationen, sondern in allen Fällen eines Kreislaufstillstands oder Atemversagens

				
						lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab.

				

				ODER

				
						lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese Situationen nicht im Rahmen medizinischer Maßnahmen unerwartet eintreten.

				

				Künstliche Beatmung

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						eine künstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann.

				

				ODER

				
						dass keine künstliche Beatmung durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Beatmung eingestellt wird, unter der Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung der Luftnot erhalte. Die Möglichkeit einer Bewusstseinsdämpfung oder einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in Kauf.

				

				Dialyse

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						eine künstliche Blutwäsche (Dialyse), falls dies mein Leben verlängern kann.

				

				ODER

				
						dass keine Dialyse durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Dialyse eingestellt wird.

				

				Antibiotika

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						Antibiotika, falls dies mein Leben verlängern kann.

				

				ODER

				
						Antibiotika nur zur Linderung meiner Beschwerden.

				

				Blut/Blutbestandteile

				In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

				
						die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein Leben verlängern kann.

				

				ODER

				
						die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen nur zur Linderung meiner Beschwerden.

				

				4. Organspende

				
						Ich stimme einer Entnahme meiner Organe nach meinem Tod zu Transplantationszwecken zu[5] (ggf.: Ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt). Komme ich nach ärztlicher Beurteilung bei einem sich abzeichnenden Hirntod als Organspender in Betracht und müssen dafür ärztliche Maßnahmen durchgeführt werden, die ich in meiner Patientenverfügung ausgeschlossen habe, dann

						geht die von mir erklärte Bereitschaft zur Organspende vor

				

				ODER

				
						gehen die Bestimmungen in meiner Patientenverfügung vor.

				

				ODER

				
						Ich lehne eine Entnahme meiner Organe nach meinem Tod zu Transplantationszwecken ab.

				

				5. Ort der Behandlung, Beistand

				Ich möchte

				
						zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden.

				

				ODER

				
						wenn irgend möglich zu Hause bzw. in vertrauter Umgebung sterben.

				

				ODER

				
						wenn möglich in einem Hospiz sterben.

				

				Ich möchte

				
						Beistand durch folgende Personen:

						Beistand durch eine Vertreterin oder einen Vertreter folgender Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft:

						hospizlichen Beistand.

				

				6. Aussagen zur Verbindlichkeit, zur Auslegung und Durchsetzung und zum Widerruf der Patientenverfügung

				
						Ich erwarte, dass der in meiner Patientenverfügung geäußerte Wille zu bestimmten ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Behandlungsteam befolgt wird. Mein(e) Vertreter(in) – z.B. Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in) – soll dafür Sorge tragen, dass mein Wille durchgesetzt wird.

						Sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinen in dieser Patientenverfügung geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische und/oder pflegerische Behandlung gesorgt wird. Von meiner Vertreterin/meinem Vertreter – z.B. Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in) – erwarte ich, dass sie/er die weitere Behandlung so organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird.

						In Situationen, die in dieser Patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, ist mein mutmaßlicher Wille möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln. Dafür soll diese Patientenverfügung als Richtschnur maßgeblich sein. Die letzte Entscheidung über anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche/pflegerische Maßnahmen liegt bei:

				

				(Alternativen)

				
						meiner/meinem Bevollmächtigten.

						meiner Betreuerin/meinem Betreuer.

						der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

						Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Anwendungssituation eine Änderung meines Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelnden Ärztinnen und Ärzte/das Behandlungsteam/mein(e) Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in) aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderen Äußerungen die Auffassung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen in meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht behandelt werden möchte, dann ist möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner Patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen. Die letzte Entscheidung über anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche/pflegerische Maßnahmen liegt bei:

				

				(Alternativen)

				
						meiner/meinem Bevollmächtigten.

						meiner Betreuerin/meinem Betreuer.

						der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

				

				7. Hinweise auf weitere Vorsorgeverfügungen

				
						Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten erteilt und den Inhalt dieser Patientenverfügung mit der von mir bevollmächtigten Person besprochen:

				

				Bevollmächtigte(r)

				Name: …………………………………………………

				Anschrift: ………………………………………………

				Telefon: …………………………………………………

				Telefax: …………………………………………………

				
						Ich habe eine Betreuungsverfügung zur Auswahl des Betreuers erstellt (ggf.: und den Inhalt dieser Patientenverfügung mit der/dem von mir gewünschten Betreuerin/Betreuer besprochen).

				

				Gewünschte(r) Betreuerin/Betreuer

				Name: …………………………………………………

				Anschrift: ………………………………………………

				Telefon: …………………………………………………

				Telefax: …………………………………………………

				
						Ich habe einen Notfallbogen[6] ausgefüllt, den auch meine Hausärztin/mein Hausarzt bestätigt hat.

				

				8. Hinweis auf beigefügte Erläuterungen zur Patientenverfügung

				Als Interpretationshilfe zu meiner Patientenverfügung habe ich beigelegt:

				
						Darstellung meiner allgemeinen Wertvorstellungen.

						Sonstige Unterlagen, die ich für wichtig erachte:

				

				9. Schlussformel

				
						Soweit ich bestimmte Behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte ich ausdrücklich auf eine (weitere) ärztliche Aufklärung.

				

				10. Schlussbemerkungen

				
						Mir ist die Möglichkeit der Änderung und des Widerrufs einer Patientenverfügung bekannt.

						Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin getroffenen Entscheidungen bewusst.

						Ich habe die Patientenverfügung in eigener Verantwortung und ohne äußeren Druck erstellt.

						Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.

				

				11. Information/Beratung

				
						Ich habe mich vor der Erstellung dieser Patientenverfügung informiert

				

				bei/durch ………………………………

				und beraten lassen ……………………

				durch ……………………………………

				12. Ärztliche Aufklärung/Bestätigung der Einwilligungsfähigkeit

				Herr/Frau …………………………

				wurde von mir ……………………

				am …………………………………

				bzgl. der möglichen Folgen dieser Patientenverfügung aufgeklärt. Er/sie war in vollem Umfang einwilligungsfähig.

				Datum ……………………

				Unterschrift, Stempel der Ärztin/des Arztes

				
						Die Einwilligungsfähigkeit kann auch durch eine Notarin oder einen Notar bestätigt werden.

				

				13. Aktualisierung

				
						Diese Patientenverfügung gilt so lange, bis ich sie widerrufe.

				

				ODER

				
						Diese Patientenverfügung soll nach Ablauf von (Zeitangabe) ihre Gültigkeit verlieren, es sei denn, dass ich sie durch meine Unterschrift erneut bekräftige.

						Um meinen in der Patientenverfügung niedergelegten Willen zu bekräftigen, bestätige ich diesen nachstehend:

				

				(Alternativen)

				
						in vollem Umfang.

						mit folgenden Änderungen:

				

				Datum ………………………

				Unterschrift

				

				

				
					
						[1] Eine fachgerechte lindernde Behandlung einschließlich der Gabe von Morphin wirkt in der Regel nicht lebensverkürzend. Nur in Extremsituationen kann gelegentlich die zur Symptomkontrolle notwendige Dosis von Schmerz-und Beruhigungsmitteln so hoch sein, dass eine geringe Lebenszeitverkürzung die Folge sein kann (erlaubte so genannte indirekte Sterbehilfe).

					

					
						[2] Das Stillen von Hunger und Durst als subjektive Empfindungen gehört zu jeder lindernden Therapie. Viele schwer kranke Menschen haben allerdings kein Hungergefühl; dies gilt praktisch ausnahmslos für Sterbende und wahrscheinlich auch für Wachkoma-Patienten.

					

					
						[3] Das Durstgefühl ist bei Schwerkranken zwar länger als das Hungergefühl vorhanden, aber künstliche Flüssigkeitsgabe hat nur sehr begrenzten Einfluss darauf. Viel besser kann das Durstgefühl durch Anfeuchten der Atemluft und durch fachgerechte Mundpflege gelindert werden. Die Zufuhr großer Flüssigkeitsmengen bei Sterbenden kann schädlich sein, weil sie u.a. zu Atemnotzuständen infolge von Wasseransammlung in der Lunge führen kann.

					

					
						[4] Viele medizinische Maßnahmen können sowohl Leiden vermindern als auch Leben verlängern. Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Wiederbelebungsmaßnahmen sind nicht leidensmindernd, sondern dienen der Lebenserhaltung. Gelegentlich kann es im Rahmen von geplanten medizinischen Eingriffen (z.B. Operationen) zu kurzfristigen Problemen kommen, die sich durch Wiederbelebungsmaßnahmen ohne Folgeschäden beheben lassen.

					

					
						[5] Vgl. § 3 Abs. 2 des Transplantationsgesetzes

					

					
						[6] Der Notfallbogen versteht sich als „komprimierte Patientenverfügung“ für die Entscheidungssituation des Notarztes bei Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Patient dokumentiert mit einem Notfallbogen seine Zustimmung oder Ablehnung der Herz-Lungen-Wiederbelebung ggf. in Ergänzung einer Patientenverfügung. Der Notfallbogen kann nur nach dokumentierter ärztlicher Aufklärung vom Patienten unterzeichnet (und ggf. von der Pflegeeinrichtung gegengezeichnet) werden und bringt den erklärten Willen des Patienten in einer besonderen Situation zum Ausdruck.

					

				

			

		

	
		
			
				

				Anhang 2

				Vorsorgevollmacht

				Quelle: Bundesministerium der Justiz. Die aktuelle Fassung der Vorsorgevollmacht, die das Justizministerium veröffentlicht hat, können Sie im Internet unter www.bmj.bund.de herunterladen.

				Vor Verwendung dieses Vordrucks sollten Sie sich durch einen kompetenten Experten (siehe Anhang 4) eingehend beraten lassen.

				
								Muster

								Vorsorgevollmacht

								Ich, ………………………………………(Vollmachtgeber/in)

								Name, Vorname

								……………………………………………………………

								Geburtsdatum, Geburtsort Adresse

								……………………………………………………………

								Telefon, Telefax

								……………………………………………………………

								erteile hiermit Vollmacht an 

								…………………………… (bevollmächtigte Person)

								Name, Vorname

								……………………………………………………………

								Geburtsdatum

								……………………………………………………………

								Adresse

								……………………………………………………………

								Telefon, Telefax

								……………………………………………………………

								Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig geworden sein sollte.

								Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.

								……………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								1. Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

								
										Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes und in Heilbehandlungen einwilligen, auch wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein könnten oder ich einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte (§ 1904 Abs. 1 BGB). Sie darf die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen erteilen.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB) und über freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Medikamente) in einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.

								

								…………………………………………………………………

								…………………………………………………………………

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

								
										Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Sie darf einen Heimvertrag abschließen.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								…………………………………………………………………

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								3. Behörden

								
										Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern vertreten.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								…………………………………………………………………

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								4. Vermögenssorge[1]

								
										Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen sowie Anträge stellen, abändern, zurücknehmen,

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								namentlich

								
										über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Zahlungen und Wertgegenstände annehmen

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Verbindlichkeiten eingehen

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								
										Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuerrechtlich gestattet ist.

								

								❑ JA / ❑ NEIN

								…………………………………………………………………

								…………………………………………………………………

								❑ JA / ❑ NEIN

								Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								5. Post- und Fernmeldeverkehr

								
										Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben.

								

								6. Vertretung vor Gericht

								
										Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen.

								

								7. Untervollmacht

								
										Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen.

								

								8. Betreuungsverfügung

								
										Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) erforderlich sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen.

								

								……………………………………………………………………

								Ort, Datum

								……………………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								……………………………………………………………………

								Ort, Datum

								……………………………………………………………………

								Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

								Beglaubigungsvermerk

							

							
								
									[1] Achtung: Kreditinstitute verlangen oft eine Vollmacht auf bankeigenen Vordrucken! Für Immobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handelsgewerbe ist eine notarielle Vollmacht erforderlich!

								

							

						

					

	
		
			
				

				Anhang 3

				Betreuungsverfügung

				Quelle: Bundesministerium der Justiz. Die aktuelle Fassung der Betreuungsverfügung, die das Justizministerium veröffentlicht hat, können Sie im Internet unter www.bmj.bund.de herunterladen.

				Vor Verwendung dieses Vordrucks sollten Sie sich durch einen kompetenten Experten (siehe Anhang 4) eingehend beraten lassen.

				
								Muster

								Betreuungsverfügung

								Ich, …………………………………………………………………

								Name, Vorname

								…………………………………………………………………

								Geburtsdatum, Geburtsort

								Adresse …………………………………………………………

								Telefon, Telefax ……………………………………………………

								lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, Folgendes fest:

								
										Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden:

								

								…………………………………………………………………

								Name, Vorname 

								…………………………………………………………………

								Geburtsdatum, Geburtsort

								…………………………………………………………………

								Adresse

								…………………………………………………………………

								Telefon, Telefax

								
										Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin bestellt werden kann, soll folgende Person bestellt werden:

								

								…………………………………………………………………

								Name, Vorname

								…………………………………………………………………

								Geburtsdatum, Geburtsort

								…………………………………………………………………

								Adresse

								…………………………………………………………………

								Telefon, Telefax

								
										Auf keinen Fall soll zum Betreuer/zur Betreuerin bestellt werden:

								

								…………………………………………………………………

								Name, Vorname

								…………………………………………………………………

								Geburtsdatum, Geburtsort

								…………………………………………………………………

								Adresse

								…………………………………………………………………

								Telefon, Telefax

								
										Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den Betreuer habe ich folgende Wünsche:

								

								1. …………………………………………

								2. …………………………………………

								3. …………………………………………

								4. …………………………………………

								…………………………………………………………………

								Ort, Datum

								…………………………………………………………………

								Unterschrift

				

			

		

	
		
			
				

				Anhang 4

				Berater im „Netzwerk Deutscher Erbrechtsexperten e.V.“ (www.NDEEX.de)

				BADEN-WÜRTTEMBERG

				Armin Abele

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				72764 Reutlingen, Eberhardstraße 1 

				Telefon: 07121 324 180

				Thomas Maulbetsch

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				74847 Obrigheim, Hauptstraße 31 

				Telefon: 06261 671100

				Wolfgang Roth

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				74847 Obrigheim, Hauptstraße 31 

				Telefon: 06261 671100

				Barbara Schüller

				Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

				79098 Freiburg, Wallstraße 2 

				Telefon: 0761 36333

				Andreas Wolff

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				68161 Mannheim, P 5, 11 

				Telefon: 0621 402206

				BAYERN

				Florian Enzensberger

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				82362 Weilheim, Bahnhofstraße 9 

				Telefon: 0881 924900

				82467 Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstraße 81

				Telefon: 08821 9669685

				Bernhard F. Klinger

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				81677 München, Innere Wiener Straße 13

				Telefon: 089 982565

				Stefanie Scheuber

				Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

				90408 Nürnberg, Pirckheimerstraße 33

				Telefon 0911 5868710

				BERLIN

				Johannes Schulte

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Notar

				12163 Berlin, Schlossstraße 26 

				Telefon: 030 8529066

				HESSEN

				Joachim Mohr

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Familienrecht

				35396 Gießen, Greizer Straße 1 

				Telefon: 0641 952600

				MECKLENBURG-VORPOMMERN

				Sven Klinger

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				19053 Schwerin, Schlossstraße 14 

				Telefon: 0385 555194

				NORDRHEIN-WESTFALEN

				Klaus Becker

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				52062 Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz 9–10 

				Telefon: 0241 24994

				Hans-Oskar Jülicher

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				52525 Heinsberg, Ostpromenade 1

				Telefon: 02452 976090

				Stephan Konrad

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, 

				Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

				33602 Bielefeld, Elsa-Brandström-Straße 2 

				Telefon: 0521 64647

				RHEINLAND-PFALZ

				Joachim Müller

				Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

				56564 Neuwied, Langendorfer Straße 145 

				Telefon: 02631 91650

			

		

	
		
			
				

				Weitere Titel

				• Astrid Congiu-Wehle/Agnes Fischl

				Der Ehevertrag

				Wie Sie Vorsorge für Ehe, Trennung und Scheidung treffen

				ISBN 978-3-7093-0304-7

				2010, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Joachim Mohr/Frank Lechner

				Alleinerziehend – das sind Ihre Rechte

				ISBN 978-3-7093-0259-0

				2010, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Gordian Philipps/Susanne Lebek

				Erfolgreich durchs Assessment-Center

				ISBN 978-3-7093-0321-4

				2010, 184 Seiten

				EUR 14,90 (D)/EUR 15,40 (A)

				• Andrea Westhoff/Justin Westhoff

				Ihre Rechte als Kassenpatient

				Wie Sie auch als gesetzlich Versicherter von Ärzten und Kassen bekommen, was Ihnen zusteht

				ISBN 978-3-7093-0295-8

				2010, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Roland Stimpel

				In 10 Schritten zum Eigenheim

				Planen, kaufen, bauen: Von der Suche bis zur Finanzierung – Ihr Wegweiser zum eigenen Haus

				ISBN 978-3-7093-0288-0

				2010, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Bernhard F. Klinger

				Das Testament

				Konkrete Anleitungen für alle Lebensmodelle – vom Single bis zur Patchwork-Familie. Wie Sie Streit vermeiden und Steuern sparen.

				ISBN 978-3-7093-0264-4

				2009, 168 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Sven Klinger/Joachim Mohr/Wolfgang Roth/Johannes Schulte

				Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

				Was Ärzte und Bevollmächtigte für Sie in einem Notfall tun sollten. Was die Neuregelung für Sie konkret bedeutet.

				ISBN 978-3-7093-0289-7

				2. Auflage 2009, 156 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Michael Schröder

				Scheidung – aber fair

				Sorgerecht – Unterhalt – Umgangsrecht . Es geht auch friedlich, wenn die Vernunft siegt.

				ISBN 978-3-7093-0272-9

				2. Auflage 2009, 176 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Andreas Heiber

				Die neue Pflegeversicherung

				Der Antrag – die Pflegestufen – die Leistungen: Ihre neuen Möglichkeiten und Chancen

				ISBN 978-3-7093-0237-8

				2008, 192 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Eva Schmitz-Gümbel/Karin Wistuba

				Erfolgreich zum Traumjob

				Coaching zur Berufswahl für Eltern und Schüler

				ISBN 978-3-7093-0213-2

				2008, 168 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Astrid Congiu-Wehle/Joachim Mohr

				Das neue Unterhaltsrecht

				Wie viel bekomme ich? Wie viel muss ich zahlen?

				ISBN 978-3-7093-0229-3

				2008, 168 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Karin Spitra/Ulf Weigelt

				Ihr Recht als Arbeitnehmer

				Vom Vorstellungsgespräch bis zur Kündigung – was darf der Chef?

				ISBN 978-3-7093-0218-7

				2008, 192 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Wolfgang Jüngst/Matthias Nick

				Arbeiten und Leben im Ausland

				Auswandern oder Überwintern: alle wichtigen Informationen. Mit 10 Länderkapiteln von Schweiz bis USA.

				ISBN 978-3-7093-0214-9

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Tibet Neusel/Sigrid Beyer/Kathrin Arrocha

				Immobilienkauf

				Haus oder Wohnung – Alles über Finanzierung, Recht und Steuern

				ISBN 978-3-7093-0195-1

				2008, 190 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Andrea Erdmann/Andreas Kobschätzky

				Erfolgreich bewerben

				Von der systematischen Vorbereitung zum souveränen Bewerbungsgespräch und fairen Arbeitsvertrag

				ISBN 978-3-7093-0187-6

				2008, 176 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Hans-Herbert Holzamer

				Optimales Wohnen und Leben im Alter

				Alle Wohnformen im Überblick – alle staatlichen Förderungen – Checklisten und Adressen

				ISBN 978-3-7093-0196-8

				2008, 176 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Ralph Jürgen Bährle/Susanne Hartmann

				Nebenjobs

				Minijobs und die 400-Euro-Regel – Ein Wegweiser zum sicheren Zusatzverdienst

				ISBN 978-3-7093-0139-5

				2007, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Armin Abele/ Bernhard Klinger/ Thomas Maulbetsch/ Joachim Müller

				Partnerschaft ohne Trauschein

				Alle wichtigen Rechtsfragen

				ISBN 978-3-7093-0096-1

				2007, 184 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Frank Donovitz/Joachim Reuter/Lorenz Wolf-Doettinchem

				Das 1x1 der Altersvorsorge

				In sechs Schritten zu mehr Wohlstand in der Rente

				ISBN 978-3-7093-0150-0

				2007, 152 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Frank Donovitz/Elke Schulze

				Richtig versichern

				Welche Versicherung Sie jetzt brauchen und welche Sie sich sparen können.

				ISBN 978-3-7093-0175-3

				2007, 144 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Ulrike Fokken

				Ihre private Ökobilanz

				So sparen Sie Energie und Kosten und schonen die Umwelt.

				ISBN  978-3-7093-0181-4

				2007, 192 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Wolfgang Jüngst/Matthias Nick

				Wenn der Nachbar nervt

				Rechte und Pflichten in der Nachbarschaft

				ISBN 978-3-7093-0174-6

				2007, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Tibet Neusel/Kathrin Arrocha/Sigrid Beyer

				Kinder, Geld und Steuern

				Das neue Elterngeld – Steuern sparen für Familien – Klug vorsorgen. Viele praktische Tipps und Rechenbeispiele.

				ISBN 978-3-7093-0164-7

				2. Auflage 2007, 192 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Inken Wanzek/Christine Rosenboom

				Arbeitsplatz in Gefahr – Das sind Ihre Rechte

				Kündigung – Beschäftigungsgesellschaft – Aufhebungsvertrag – Mobbing – Trennungsgespräche

				ISBN 978-3-7093-0152-4

				2007, 240 Seiten

				EUR 14,90 (D)/EUR 15,40 (A)

				• Tibet Neusel/Kathrin Arrocha/Sigrid Beyer

				Neue Renten- und Pensionsbesteuerung

				Das Alterseinkünftegesetz – Absatzmöglichkeiten – Strafverfolgung vermeiden – Erstattungsansprüche sichern

				ISBN 978-3-7093-0118-0

				2006, 192 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Eva Schmitz-Gümbel/Birgit Schönberger

				Mein Geld, dein Geld

				Finanzratgeber für Paare

				ISBN 978-3-7093-0095-4

				2006, 160 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)

				• Andreas Vogler/Gerald Reischl

				Die 1000-Euro-Firma

				Mit wenig Geld zum eigenen Internet-Unternehmen. Konkrete Anleitung zur Gründung und Durchführung.

				ISBN 978-3-7093-0125-8

				2006, 264 Seiten

				EUR 14,90 (D)/EUR 15,40 (A)

				• Tibet Neusel

				Streiten mit dem Finanzamt

				Wie Sie als juristischer Laie Ihre Rechte durchsetzen.

				ISBN 978-3-7093-0032-9

				2004, 208 Seiten

				EUR 14,90 (D)/EUR 15,40 (A)

				• Frank Donovitz/Joachim Reuter/Karin Spitra

				Das 1x1 des Geldes

				So bleibt Ihnen mehr vom Einkommen. Sparen – Versicherungen – Kredite – Konto – Immobilien

				ISBN 978-3-7093-0038-1

				2004, 144 Seiten

				EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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